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Vorwort

Aus Anlaß der Volksabstimmungim westpreußischenAbstimmungsgebiethat der

DeutscheAusschußfür Westpreußen,der als Zentralstelle der vereinigtenArbeitsgemein-
fchaften der politischenParteien die deutscheBevölkerungdes Abstimmungsgebietsver-

körpert,der Jnteralliierten Kommissioneine Denkschriftüberreicht,die hiermit der Offenti -

lichkeitübergebenwird. Die Denkschristhat den Zweck, der Interalliierten Kommission
in Marieuwerder nnd dem Obersten Rate in Paris, darüber hinaus aber auch der

breiteren Offentlichkeitein klares und ungefärbtesBild der Verhältnissedes westprenßischen

Abstimmungsgebietszu geben. Wir haben es schmerzlichempfunden,das; es überhaupt

möglichgewesen ist, einen Bezirk, der so urdeutfch ist wie der unsrige, den Unbequem-
lichkeitcnund Erregnngen einer Volksabstimmungauszusetzen. Inzwischen dürften sich
die Vertreter der Alliierten Mächte selbst davon überzeugthaben, daß die Zweifel am

deutschenCharakter des westprenszischenAbstimmungsgebietsjederBegründungentbehrten.
Um aber restlose Aufklärungzu verbreiten, wenden wir uns mit dieser Darstellung an

alle, die es angeht, und das sind in erster Linie die zur förmlichenEntscheidungüber

unser Schicksalberufenen Stellen, in zweiter Linie aber ist es die öffentlicheMeinung
der Welt. -— Unser Gebiet über dessenZukunft jetzt die Entscheidung fallen soll, ist

räumlichklein und birgt innerhalb seiner Grenzen auch nur eine geringeEinwohnerzahl.
Aber durchdie Anordnung der Volksabstimmungist unser künftigesSchicksaleine öffentliche

Angelegenheitder ganzen Welt geworden, und wir bauen darauf, daß man überall unsere
Stimme hören wird, mit der wir laut verkünden: Wir sind die deutschenBewohner
eines deutschenGebiets und wollen niemals polnisch werden, sondern wir wollen, das;

unser in sichgeschlossenes,wirtschaftlichund geographischeinheitlichesGebiet ganz und

ungeteilt mit Ostpreußenund dadurch auch mit unserer lieben deutschenHeimat ver-

einigt bleibt.

Marienwerder, im Juli 1920.

DeutscherAusschußfür Weftpreußen
Goerdeler. Nin-et or. Schaffen-. Sommer-. Weiß.
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über-ficht
A. Einleitung.

Der unmittelbare Anlaß zur Abfassungder vorliegendenSchrift ergibt sich aus

dem Friedensvertrage. Dieser sieht vor, daß bei der Festsetzungder Grenze auch

geographischeund wirtschaftlicheMomente mit herangezogenwerden sollen. Da das

Urteil über diese schwankte,weil keines losgelöstvon geschichtlichenoder wirtschaftlichen
Zusammenhängenbetrachtet werden kann, so ergibt sichdie Notwendigkeiteiner Dar-

stellung derjenigenTatsachen,welchenachMeinung der deutschenBevölkerungals sicher
begründetberücksichtigtwerden müssen. Denn die im Friedensvertragvertretene ge-

ischichtlicheAnschauung entsprichtnicht der Volksmeinung
Im einzelnen wird auf die ausführlichenDarlegungen in der Denkschriftselbst

und den ihr beigefügtenAnlagen verwiesen-
Die Denkschrift geht von den im Friedeusvertrage von Bersailles enthaltenen

Vorschriften und den in der Antwortnote der Alliierten und AssoziiertenHauptmächte
vom 1(5. Juni 1919 entwickelten Grundsätzenaus· Nach den feierlichenErklärungen
der Antwortnote soll der Friede ein gerechter und dauerhafter sein und allen klar

bestimmten nationalen Bestrebungen die vollste Befriedigung zuteil werden lassen, die

ihnen gewährtwerden kann, ohne ueue Gründe der Zwietracht und des Gegensatzeszu

schaffen,welche mit der Zeit den Frieden Europas und folglich den der Welt zunichte
machen könnten (Antwortnote S. 10 und 80). Deshalb sollte bei der Vornahme
endgültigerterritorialer Regelungen neben der geschichtlichenEntwickelungnamentlich
die gegenwärtige nationale Zusammensetzung der Bevölkerung und nur aus-

nahmsweis e die geographischeund wirtschaftlicheLage des betreffendenGebietes ent-

scheiden (Antwortnote S 18 bis 20). Als solcheAusnahmen kennt die Antwortnote

überhauptnur zwei Fälle, nämlich:
l. lebenswichtige Interessen der berücksichtigtenNationen, namentlich wenn

es sich um die Erlangung eines einzigenZuganges zum Meere für einen

Binnenstaat handelt (vgl. S. 21, 22 der Antwortnote wegen der Seehäfen

Danzig und Memel), und

. örtlicheRücksichten,wenn eine der einen Nationalität angehörendeSprach-
ins el durch eine volksfremdeUmgebung vom eigenenNationalstaate getrennt
ist und sich nun wegen ihrer abgeschnittenenLage der sie rings umgebenden
anderssprachigenMehrheit fügen muß sogl. S. 19). Dieses Schicksal hat
insbesondere die Zone von Bromberg betroffen,die nach dem ausdrücklichen
Zugeständnisder Antwort iiberwiegend von Deutschen bewohnt ist, aber

inmitten einer Region liegt, in deren Gesamtgebiet angeblich die Polen

überwiegeniAutwortnote S. 19).
, »

Indem der Friedensvertrag davon abgesehenhat, über das Abstimmungsgebiet
von Marienwerder sofort eine endgültigeEntscheidung zu treffen und statt desseneine

Volksabstimtnungangeordnet hat, hat er also in klarer Weise ein lebenswichtiges,

ic-
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gevgraphisrhes oder wirtschaftlichesInteressedes politischen Staates am

ganzen Abstimmungsgebiet oder an seinen einzelnen Teilen verneint und

das Schicksaldes Gebietes im ganzen in die Hände der Einwohner gelegt. Wir be-

dauern schmerzlich,daß infolge falscher Jnformationen von polnischerSeite die jedem
Beobachterdes Landes ins Auge springendeWahrheit nicht erkannt worden ist, daß
das Abstinnnungsgebietals alter deutscherKulturboden ohne jede Abstimmungbeim

DeutschenReich hätte verbleiben müssen. Aber wir stellen gern fest, daß uns der

Jriedensvertrag eben durch die Anordnung der Bolksabstinnnnngwenigstens davor hat
sichern wollen, gegen unseren deutlich knndgegebeuenWillen an Polen zu fallen.

Nach Artikel k)«7 Abs. 4 ist die Grenze zwischenOstpreuszen und Polen unter

Berücksichtigungsowohl des durch die AbstimmungkundgegebenenWillens der Einwohner
als auch der geographischenund wirtschaftlichenLage der Ortschaften in dieser Gegend
sites iocalitiås) zu ziehen. In erster Linie und maßgeblich entscheidet also
das Ergebnis der Volksabstimmnng, und nur örtliche, geographischeoder wirt-

schaftlicheGründe können zu einer Ausnahme führen,d. h. also nur solcheOrtschaften,
die sich etwa im Gegensatzezu ihrer Umgebung für die im Gesamtgebietein der

Minderheit bleibende Nation (mit anderen Worten: für Polen) entscheidensollten,müssen
sich, wenn sie geographischoder wirtschaftlich besonders ungünstigzu dem von ihnen

«

erstrebten Staate liegen, der sie umgebendenanderssprachigenMehrheit fügen. Ohne
Bedeutung für die Entscheidungüber die Gebietshoheitist die Bestimmungdes Artikels 97

Abs. 4 über die Regulierungnnd Berbesserungsarbeitenan der Weichselund ihrem
rechtenUfer; denn insoweit handelt es sich lediglich um ein rein technischesAufsichts-
recht. Dagegen nötige die Bestimmung des Abs. 5 über den Zugang Ostprcußens
zur Weichseldazu, dem Deutschen Reiche insoweit auch die Gebietshoheit zu belassen,
da es einen anderen Schutz gegen polnischeVertragsverletzungennicht gibt.

In der Voranssichtdes zweifellos weit iiberwiegcnddeutschenErgebnisses der

Volksabstimmungerwartet die deutscheBevölkerungdes Abstimmungsgebietesdaher von

den Alliierten Hauptmächtemdaß sie im Einklang mit den »Wünschenund Sympathiena
der Bevölkerungdes Abstimmungsgebietesganz und ungeteilt an Ostpreußen
geben und uns auf diese Weise die Gerechtigkeitwiderfahren lassen werden, die uns

im Friedensvertrage und in der Antwortnote feierlichversprochenworden ist Antwort-

note S. 80-).

B. Die Verhältnissedes Abstimmungsgebietes.
I. Geographische5. ,

Das Abstimmungsgebietgehört seinem geologischenCharakter nach zur nord-

deutschenTiefebeneund bildet innerhalb dieser eine geographischeEinheit zusammenmit

der Provinz Ostpreußen.Die Bodengestaltung,Verteilung von Wasserund Land, Klima

unterscheidetsich in nichts von dem übrigenNorddeutschland
Nach zwei Seiten, nämlichnach Westen nnd Norden, wird das Gebiet von der

Weichselund ihrem rechtenMündungsarmder Nogat begrenzt Die Südgrenzeist durch
administrativeGesichtspunktebestimmt. Es fehlt hier die Berücksichtigungder natürlichen

geographischenGrenzen wie siebei der im übrigenmit dem heutigen Abstimmungsgebiet
übereinstimmendenalten LandschaftPomesanien durch die Ossa gebildet wurde.

Nach Osten fehlt jeglichenatürlicheBegrenzung Das Abstimmungsgebietgeht
hier-unmerklichin das ustpxeußifchezLandschaftsbildübers .

«

«

-
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Il. Gefchschtliches.
Das Abstimmungsgebiethat zur einen Hälfte niemals , zur anderen Hälfte nur

vorübergehend der polnischen Oberhoheit unterstanden, ist aber niemals rechtmäßig
ein Teil des Politischen Staates gewesen.

Seit den frühestenZeiten wohnte hier ein germanischerVolksstamm,die Goten,
die währendder Völkerwanderungzum größtenTeile das Gebiet verließen. Seit dem

9. Jahrhundert war das Land von den Pruzzen bewohnt,einem den Litauern verwandten

Stamme. Wistlich anschließendjenseits der Weichselwohnte im 11. Jahrhundert ein

slavischer Volksstamn1,die Kassuben. Die Pruzzen waren ein kriegerischesVolk, das

Vekehrungåversuchenlange hartnäckigwiderstand. Häusigfielen sie in die westlichund

südlichangrenzendenGebiete ein. Da die polnischenHerzögenicht imstande waren, die

Pruzzen abzuwehren,wandten sie sich an den deutschenRitterorden, erbaten nnd erhielten
seine Hilfe gegen die Pruzzen Dafür wurde dem Ritterorden alles Land nördlichder

Drewenz als Eigentum und Herrschaftsgebietfeierlichund vertraglichzugesprochen Auf
diese Bedingungen hin begann der deutscheRitterorden 1231 die Eroberung des Pruzzen-
landes,und es gelang ihm, in 50 Jahren harten Kampfes,zäherArbeit,diesenLand-

strich nicht nur zu erobern, sondern auch zu kolonisiereu. »

Die Bevölkerungdes Landes wurde deutsch,deutschwurde die Sprache, deutsches
Recht regelte die Beziehungender Bevölkerung,deutscheBaukunst und deutscheKultur

drückten dem Lande ihren Stempel auf. Die frühereWildnis wurde in blühendes
Kulturland verwandelt. Die Zeugen dieser deutschenVergangenheit des Landes finden
sich allerorten in deutschenOrtsnamcn, deutschen Kirchen, Städten und Schlössern.
Alle Städte, nicht nur des Abstimmungsgebietes,sondern des gesamten Preußenlandes
entstammen dieser Zeit, und weil dieser Staat deutschwar, führte der größtedeutsche
Bundesstaat nach ihm den Namen Preußen-

ZunächstGrenzstreitigkeiten,dann innere Zwistigkeiteu, führten zu Beginn des

15. Jahrhunderts zu Kriegen mit Polen, deren Folge ein Wechselder Oberhoheitwar.

Gegen ZusicherungvölligerFreiheit, freier Verwaltung und Verfassungwurde dem Pelens
königdie Oberhoheitüber den westlichenTeil des Landes von dem Ritterorden abgetreten.
Etwa 100 Jahre lang blieben die Rechte der deutschenBevölkerungunangetastet·
Die Beziehungenzwischender polnischen Krone und dem Prenszrnstaate wurde durch
eine preußischeGesandtschaftam polnischenHofe und beim polnischenReichstagegeregelt.
Jm Jahre 1569 aber vernichtete ein polnischerKönig die feierlichverbrieften preußischen
Rechte durch das Dekret von Lublin, indem er den preußischenStändcn die Verpflichtung
auferlegte, in Zukunft keine Gesandten mehr, sondern Abgeordnete zum Reichstagezu

entsenden.
Damit erst wurde der größereTeil des Gebietes der früherenProvinz West-

preußenzu einer Provinz des Politischen Staates. Hierzu gehörtenvom heutigen Ab-

stimmungsgebietdie beiden Kreise Stuhm und Marienburg Während die städtischcBe-

völkerungihren deutschenCharakter größtenteilsbehielt, setzteauf dem Lande eine starke
polnischeEinwanderungein, deren Reste sich noch heute in den polnischen Teilen des

Kreises Stuhm zeigen. Die Polen konnten sich jedochals Einwanderer im allgemeinen
nur auf leichtem und leicht zu bewirtschaftendemBoden ansiedeln nnd behaupten. Das

Gebiet der Niederung blieb wie die Städte, selbst zur Zeit der politischendZerrschth,
im wesentlichendeutsch-

Der östlicheTeil des alten Prenßenlandeswar infolge des Glaubenswechsels
des letztenHochmeistersdes deutschenRitteroidens, Albrechtsvon Hohenzollern,säkulas

Z
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risiert worden und 1618 in den Besitz Brandenburg-Preußengekommen. Dazu ge-

hörtenauch von dem gegenwärtigenAbstimmungsgebietdie Kreise Marienwerder und

Rosenbergsowie das Gebiet von Groß Leistenauim Süden des heutigenAbstimmungss
gebietes.

Die Aufteilung Polens im 18. Jahrhundert ermöglichtees, den Zusammenhang
mit diesemöstlichenLandesteil, der deutsch geblieben war, und der ganzen Provinz
wieder herzustellen,und damit das alte deutscheOrdensland seinemMutterlande,Deutsch-
land, im ursprünglichenUmfange zu vereinigen. Somit war die ErwerbungFriedrichs
des Großen im Jahre 1772 keine Anuexion, sondern eine Desannexio11,d.h. eine

Wiedergutmachung
Die hieran auschließendeEpocheder Wiedererneuerungder alten deutschenKultur

in diesen Gebieten verkörperteine der gewaltigstenLeistungendes preußischenStaates

und der deutschenBevölkerungWestpreußens Jhre Erfolgeliegen vor allen Augen,und

es bedarf nur des Überschreitensder Grenze nachKougreßpolen,um in den Unterschieden

zwischenbeiden Gebieten zu erkennen, daß das Abstimmungsgebiet,wie auch der abge-
tretene Teil Westpreußens,in seiner äußerenErscheinungund nach seineminneren Werte

ein deutschesLand ist. Das Polentum in ihm bestehtaus Einwanderern,die im Laufe
des 16. bis 18. Jahrhunderts zugezogen sind· Ein wesentlichesKulturelement hat die

polnischeHerrschaft nicht gebracht; stets hat deutschesRecht gegolten.
Darum gibt sich die deutscheBevölkerungder zuversichtlichenHoffnung hin, daß

die interalliierte Kommissson,geleitet von den Grundsätzendes Rechts, ihren Einfluß
dahin geltend machenwird, daß der nationale Zusammenhangdes Abstimmungsgebietes
mit Deutschlandauch fernerhin bestehenbleibt. -

m. Die gegenwärtige Zusammensetzung der Bevölkerung
Der Beurteilung der gegenwärtigenZusammensetzungder Bevölkerungwird

zweckmäßigerweisedas Ergebnis der Bolkszählungvom Jahre 1910 zugrunde gelegt,
der letztenZählung,welchedie Mutterspracheberücksichtigt,

Das Abstimmungsgebietumfaßt rund 2461 qkm mit 160 567 Einwohnern,
davon waren 85 v. H. Deutsche, 15 v. H. Polen. Jm Kreise Marienwerder beträgt
der Prozentsatz der deutschenBevölkerung91 v. H., in Rosenberg92 v. H., Marienburg
98 v. H. Der Kreis Stuhm zählt58 v. H. deutscheund 42 v. H. polnischeEinwohner
Die Deutschen stellen die Hauptmasseder Bevölkerungder Städte dar. Auch in den

ländlichenOrtschaftenstehen die Polen sowohl als Bewohner wie als Grundbesitzer
hinter den Deutschenbeträchtlichzurück. In der Weichselniederungist der Grundbesitz

-

ganz in deutscherHand. Auch die überwiegendeMehrzahl der städtischenGewerbebe-

triebe ist in deutschem Besitz. An Zahl, wirtschaftlicherBedeutung und kultureller

-. Leistungsfähigkeitüberwiegtdas Deutschtum das Polentum bei weitem. Von polnischer
Seite wird zwar immer der Kreis Stuhm als polnischesLand hingestellt. Jn Wirk-

lichkeitbefindensich auch hier die Polen in der Minderheit (42 v. H.). Außerdemist
ein großer Teil der Bewohner erst im Laufe der Zeit polonisiert worden. Nicht

weniger als 27 v. H. der Personen mit politischerMuttersprache tragen noch heute
einen deutschenFamiliennamen. Von den 72 Landgemeindenim Kreise Stuhm weisen
nur 29 eine polnischeMehrheit auf, von den 51 Gutsbezirkennur 25. Währendin

den 13 von den 125 ländlichenOrtschaftengar keine Polen vorhandensind, fehlendie

Deutschenvöllig nur in 3 Gemeinden. Die Orte mit polnischerMehrheit liegen lediglich
in der Mitte des Kreisesauf einem eng umgrenzten und durch deutscheSiedlungen

stark beschränktenRaum. Jn der Mitte der- polnischenEnklave wiederum liegengrößere
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Orte mit deutscherMehrheit. Es ist deshalb nicht möglich,den Kreis Stuhm ans

dem Zusammenhangdes deutschenSprachgebietesherauszureißen,zu dem ·er nach seiner

geographischenLage und Beschaffenheit,seinerwirtschaftlichenTendenz,seinerBevölkerung
und Kultur durchaus gehört. Aber auch die Sympathien der polnisch sprechenden

Bevölkerunggehörennicht dem neuen politischenStaatswesen Ihre Ansprücheans

Leben, sei es in Lohn und Behandlung, in sozialerFürsorge,in Rechtsprechungund

öffentlicherOrdnung, sind deutschbestimmt und in dieserArt in Polen völligunbekannt

und unverständlich Schon heute zeigt die nur mühsamunterdrückte,durch schärfste
Kontrolle im Zaum gehaltene Auswanderungslustpolnischer Arbeiter aus dem abge-
tretenen Gebiet, daß der Unterschiedzwischenden Bewohnern von Polnisch-Preußenund

dem eigentlichenPolen viel größer ist als der Unterschiedzwischender deutschenund

politischenBevölkerungim ehemaligenWestpreußen.

IV. Wirtschaftliches.
q. Verkehr-.

Gemäß der Einheit der OberflächengestaltungNorddeutschlands ergebensich be-

stimmte, der historischenEntwickelung entsprechendeNotwendigkeitenfür die Verkehrs-

politik, die in der Vergangenheit als erfüllt angesehenwerden durften, die aber in der

Gegenwart als gefährdeterscheinen.

Vinnenverkehn
Im Hinblick auf den Binnenverkehr betrachtet, liegt das westpreußischeAb-

stimmungsgebieteingebettet in die größereEinheit der Provinz Ostpreußenals deren

Verbindungsglied mit der Weichsel. Beide Landesteile,zwischendem Memelstromund

der Weichsel liegend, bilden ein Ganzes, welches ohne Gefährdungder Lebenssähigkeit
beider Teile nicht zerrissen werden darf. Die vorhandenen Verkehrswegebilden ein

zusammenhängendesNetz. Die wichtigstenBahnen der Provinz Ostpreußenmünden in

Marienburg. Marienburg ist der Hauptumschlagplatzfür den Eisenbahnverkehrder

Provinz Ostpreußennach Westen. Bei Abtretung des wcstpreußischenAbstimmungsge-
bietes von Ostpreußenwürden der westlicheTeil Ostpreußensund der größteTeil des

RegierungsbezirkesAllenstein verkehrspolitischverkümmern.

Für den Binnenverkehr gilt das gleiche. Der einzige BinnenwasserwegOst-
preußens,der OberländischeKanal, mündet bei Elbing und besitztvon hier aus einen

nach Osten und nach Westen,nach Königsbergwie nach Danzig gleichguten Verkehrs-

anschlußüber das FrischeHass, die Nogat und die Kanäle des GroßenWerders. Trennt

man das Abstimmungsgebietvon Ostpreußenab, so wird auch diese Berkehrsader ab-

geschnürt.Mehr noch, der NegierungsbezirkAllenstein und die nördlichenTeile der

Provinz verlieren mit dem Zusammenhang mit der Weichselnicht nur die Verbindung
mit dem Verkehr innerhalb der Provinz, sondern gleichzeitigden Zusammenhang mit

Deutschland. Es besteheneinmal die Bahnverbindnngen mit Deutschland Diese laufen

konzentrischauf Marienburg zusammen,da die südlicheVerbindungüber DeutschChian-
Thorn als abgeschnittenangesehen werden darf. Von Marienburg aus laufen die

Schienensträngeüber DanzigsNeustadtund vor allem über Dirschau—Schncidemühlnach
Westen und schaffensomit die einzigenVerbindungenmit den deutschenIndustriegebieten,
die aus lange Zeit hinaus infolge der Kriegswirkungen, Entwertung der deutschen
Währung,Abgabe der deutschenHandelsflotte, die Hauptlieferanten von Fabrikaten für
den Osten bleiben werden« —

- s

Hi
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Andererseitssind diese bei Marienburg mündenden,aber über das ganze Ab-

stimmungsgebietverzweigtenBahnen mit ihren Berührungspunktenmit der Weichsel
gleichzeitigdie Zubringer für den Wasserverkehr.

Der Wasserverkehrdes Abstimmungsgebietesund des dahinterliegendenTeiles der

Provinz Ostpreuszenist aber sauf die Weichsel als einzigebrauchbareWasserstraßeun-

bedingt angewiesen. Waren, die einen längerenTransport mit der Bahn nicht ver-

tragen, billig und in Massen befördert werden sollen, müssenauf Kähnen über die

internationalisierte Weichsel nach Danzig und von dort nach den deutschenOstseehäfen
gebrachtoder umgekehrtvon dort herangeschafftwerden-

Weltvsrkehu
In ihren Jusammenhiingen weniger deutlich erkennbar,aber nicht außer acht zu

- lassen sind die weltwirlfchaftlichen BeziehungenOstpreußens.Die Gesamtheit der nord-

deutschenTiesebene gravitiert verkehrspolitischnicht von Norden nach Süden, sondern
von Osten nach Westen. Daher spielen die OstsWesikanäleals Parallelen zu den zahl-
reichen Oft-Westbahnen eine so bedeutende Rolle in der Verkehrspolitik Diese Zu-
sam enhängemit ihren wirtschaftlichenWechselwirkungcnsind duich die gegenwärtige
Weltlage, durch den Zustand des russischenReiches stark verdunkelt. Sie we den aber

in der Zukunft wieder fühlbar nnd wirksam werden. Das Absatzgebietfür Ostprenszen
und das mit ihm im engen Zusammenhange stehendewestpreußischeAbstimmnngsgebiet
ist nicht War-schau,sondern der deutscheWesten. Der zeitweiligeMangel an Nahrungs-
mitteln in Polen kann über diese Tatsache nicht hinwegtäuschen

Da erfahrnngsgemäßder Wasserwegunter allen Umständenfür Getreidelieferung
vorteilhafter ist, so muß im Hinblick aus den ungestörtenAbsatz des osipreußischeuGe-

treides die Verbindungmit der Weichselmündungbleiben, wie anderseits der Bedarf
des Ostens an künstlichemDünger, an Schwergüternaller Art nur durchden ungestörten
Wassertransport aufrechterhalten werden kann.

Es muß deshalb mit aller Klarheit ausgesprochenwerden: Das wcstpreußische
Abstimmungsgebietbildet mit Ostpreußeneine untrennbare wirtschaftlicheEinheit.

Eisenbahnen
Die Hauptoerkehrsadernsmd die beiden HauptbahnenMarieuburg—Marienwerder—

Garnsee und Marienburg-Riesenburg—Deutsch-Eylau.
Die erstgenannteBahn ist wegen ihrer ungünstigenKrümmungssund Neigungs-

verhältnissenicht für den durchgehendenVerkehrgeeignet. Der Wunsch der Polen, sie
für den Durchgangsverkehrvon Graudenz nach Dirschan in Besitz zu bekommen,ist
daher unberechtigt, zumal die bereits ausschließlichaus polnischemGebiet liegendezwei-
gleisige Bahnlinie Graudenz—Laskowitz—Dirschaufür den Durchgangsverkehrsehr gut
geeignet und nur 2,1 km längerals die Strecke Graudenz—Marienwerder-Dirschauist.

Die zweiteHauptbahn Marienburg-Deutsch-Eylaueignet sichzwar für den Durch-
gangsverkehr,aber dies kann kein Grund sein, sie den polnischenWünschenentsprechend
an Polen zu geben,.denn

1. ist sowohl im Frieden wie in jüngsterZeit der Güteraustauschmit Rußland
bzw. Polen über diese in deutschenHänden befindlicheBahn ohne jede
Schwierigkeitvonstatten gegangen,

2. hat Polen in der Bahnlinie von Warschau über Thorn—Bromberg-Dirschau
eine vortrefflichezweigleisigeDurchgangslinie nach Danzig, die ausschließlich
durchpolnischesGebiet führt, - . .
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3. wird Deutschland,abgesehenvon den Bestimmungendes Friedensvertrages,
den Verkehrauf dieser Linie schon deshalb nicht erschweren,weil der Verkehr
von· Deutschland nach Ostpreußendurch den polnischenKorridor führt nnd

Polen bei Schwierigkeitenauf der Strecke Markenburg—Dcutsch-Eylausofort
Gegenmaßregelnim Korridor treffen würde.

Ein lebenswichtigesInteresse Polens an dem Besitz einer dieser oder beider

Bahnen kann deshalb u;cht anerkannt werden.

h. Erzeugung und Verbrauch.
Die geschildertenverkehrspolitischenZusammenhängedes Abstimmumsgebietesmit

dem deutschn Westen beruhen auf der Verteilung der Bodenschätzein Europa. Der

Osten besitztkeine nennenswerte Industrie. Er ist in seinem Bezuge von künstlichen
Düngemitteln,Chemikalien,Maschinen,Stoffen und sonstigenindustriellen Bedarfsmitteln
auf den deutschenWestenangewiesen. Umgekehrtist der deutscheOstender Hauptlieferant
für den Westen an Nahrungsmitteln. Daneben fallen die Beziehungenzum Auslande,
zumal die Einiuhr englischerGaskohle fortgefallen ist, nicht erheblichin die Wagschale.

Als wirtschaftspolitischesErgebnis stellen wir fest, daß das Abstimmungsgebiet
an Ostpreußenund nicht an Polen anzuschließenist. Für Polen kommt es lediglich
für den Transitverkchrin Frage, der nach unserer Auffassung im Wege des Staats-

vertrages zu regeln ist.

Statistik

Flächeninhaltdes Abstimmungsgebietes:248142 ha.

Bevölkerung:165 676 Köpfe.

Zahl der Ortschaften: 590, darunter 10 Städte.

l. LandwirtschaftliehbenutzbareFläche· . . . . . . . . 165 271 ha,
2. Wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. etwa 44736 »

3. Torfmoore (Rosenberg) . . . . . . . . . . . . . . . .. 5000 p.

Wert des landwirtschaftlichbenutzbarenGrund und Bodens: 2 500 000 000 Jä.

Viehzucht:
1. Pferde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 000 Stück,
2. Rinder . . . . . . . . .

-

. . . . . . . . . . . . . . . .. 31415 »

3. Schafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 260 )-

4. Schweine. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77 295 »

5. Ziegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9623 »

6. Geflügel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 382 691 »
.

Verkehr: Eisenbahnen288 km.

Ernteschätzung:
1. Roggen. . . . · . . . . . . . . . . . . . . . .. 29434 t,
2. Weizen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10883 t,

Gerste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. 11876 t,
4. Hafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . 26 040 t,

Getreide . . . · 68 233 t,
5. Kartoffeln . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . 91 717 e,
6. Zuckerrüben. . . . . . . . . . . . . .. etwa 22135 t,

113 852 t.

ZuckerproduktionKreis Marienburg: 440 000 Zentner. «

-

«
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. v. Weichfel und Negat.

Nach Artikel 97 Abs. 4 des Friedensvertrages werden die Alliierteii nnd Assozi-
ierten Hauptmächtedie Grenze zwischenOstpreußenund Polen in dieser Gegend fest-
setzen. Dabei werden sie Polen zum mindesten für die gesamteStrecke, auf der die

Weichsel die Grenze bildet, die volle und uneingeschränkteÜberwachungdes Stromes

einschließlichseines östlichenUfers in der Tiefe überlassen,die für die Regulierung und -

Verbesserungsarbeitenerforderlich ist.
-

Bei Abfassung dieser Vertragsbestimmung sind die Alliierten und Assoziierten
Mächte offenbar von der Annahme ausgegangen, daß es noch zweifelhaft sei, ob die

Mehrheit der Bevölkerungin dem unmittelbar östlichder Weichsel liegenden·Gebiets-

streifen für Ostpreußenoder für Polen stimmen werde. Für die Frage der Staats-

hoheit soll selbstverständlichwie im ganzen Abstimmungsgebiet,so auch im östlichen

Weichselstreifenin jedem dieser beiden Fälle der Wille der Bevölkerungmaßgebend

sein. Nur iu Hinblick auf die Angelegenheit der Weichsel haben die Alliierten und

AssoziiertenMächte eine verschiedeneBehandlung der beiden Fälle für angezeigterachtet.
Sollte nämlich die Bevölkerungim östlichenWeichfelstreifenfür Polen stimmen —-

was allerdings nicht geschehenwird —, so verbleibt es nach dem Friedensvertrage bei

dem allgemeinen Grundsatze,daß die Gebietshoheit mit allen aus ihr entspringenden«
Befugnisseneinschließlichder Verwaltung und Beaufsichtigungdes Stromes dem durch
die VolksabstimmungbezeichnetenStaate zufällt. Stimmt die Bevölkerungaber —«

was sie tatsächlichtun wird — für Ostpreußen,so soll sich die dadurch bestimmte
Gebietshoheit des Deutschen Reichs in ihrem anerkannten völkerrechtlichenUmfange,
(öffentlicheVerwaltung, Kirchen- und Schulwesen,polizeilicherSchutz usw.) ebenfalls
bis zur Weichselerstrecken; dem polnischenStaate ist aber in diesem Falle, im prak-
tischen Ergebnis also in beiden Fällen (jn any case) oder, wie es der Gedanken-

gang des französischenTextes ausdrückt,»zum mindeste11«.(au moins) die volle und

uneingeschränkte))J."lberwachung«des Stromes einschließlichdes rechten Ufers in der

für die Regulierungund VerbesserungsarbeitenerforderlichenTiefe zu überlassen. Die

Wendung »ein moins« hat also keine territoriale Beziehung (etwa in dem Sinne:

»im geringstenUmfange«),sondern sie hat, wie die englischeWendung »in any case«,

lediglicheinen lalternakivcnSinn (d. h. also: »im nngünstigstenFalle«) und will besagen,
daßdem polnischenStaate durch ein für ihn nachteiligesErgebnis der Bolksabstimmung
nicht jeglicherEinfluß auf den östlichenTeil des Stromes entzogen,sonderndaß

ihm auch in diesem Falle ein Aufsichtsrecht gesichertwerden soll. Mit anderen

Worten: Das Überwachuugsrechterscheintin diesem Zusammenhangnicht als Ausfluß
der staatlichen Gebietshoheit, sondern im Gegenteil als eine sachliche Einschränkung
der an und für sich an Deutschlandfallenden GebietshoheitzugunstenPolens

Auch das BestrebenPoleus, wenn schonnicht die Gebietshoheit,so dochwenigstens
die Verwaltung der Weichsel und ihres östlichenUsers in der für die Regulierungs-
und BerbessernngsarbeitenerforderlichenTiefe in die Hand zu bekommen,bedarf der

schärfstenZurückweisungDer Begriff umkreistle steht, wie in der nachfolgendenaus-

führlicherenDarstellung näher dargelegt ist, im klaren Gegensatzezur Verwaltung (vgl.

auch die Bertragsbestimmungim Artikel 104 Abs. 3).
«

Es wird vorgeschlagen,das AufsichtsrechtPolens über das östlicheUfer der

Weichselhöchstensbis zu einer Linie zuznlassen,die die Buhnenwnrzeln verbindet-

Der Anfang der Buhnen am Ufer (Buhnenwurzel) ist auf preußischemund bisher
preußischemGebiete stets durch Grenzsteinedeutlich markiert Zweifel und Streitigkeiten
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sind bei dieser Art der Festsetzungunmöglich Artikel 97 Abs. 5 des Friedensvertrages

sichertder Provinz Ostpreußenden Zugang zur Weichsel. Dieser Zugang und die freie

Benutzung des«Stromes als Schiffahrtsstraßewird aber nur gesichert,wenn das rechte

Weichseluferim westpreußischenAbstimmungsgebietim Besitzdes DeutschenReichesbleibt-

In diesem Zusammenhangeist die rechtlicheTrennung der Besitzverhältnissevon

Strombett und Ufer einerseits und den Deichenanderseits von Wichtigkeit Die Deiche

sind Privatbesitz der sogenanntenDeichverbände.Die Deichverbändeselbst bilden eine

Zusammenfassungeiner Anzahl von Deich-Sozietäten,welchegemeinsaman der Erhaltung
und dem Ausbau der vorhandenenDeichbauten arbeiten. Der Staat führt hierbei nur

die Aufsichtund leistet Beihilfen. Mit der Regulierung des Stromes oder der Schiffs

fahrt haben die Deichenichts zu tun ; sie sind lediglichzum Schutze des Hinterlandes da.

Diese Arbeiten müssenjedoch nach gemeinsamemPlane unter einheitlicherOber-

leitung durchgeführtwerden und sich nach den natürlichenVerhältnissenrichten. Die

im FriedensvertragevorgeseheneBegrenzung des AbstimmungsgebietesnachSüden nimmt

jedoch-aus diese Zusammenhängenicht die geringsteRücksicht.Der Marienwerdersche
Deichverband, welcher bei den Binsbergen beginnt, würde in Zukunft seine Aufgabe

nicht mehr erfüllen können, wenn gerade die gefährdetstenDeichstellenim polnischen
Gebiete liegen. Es sind dies die beiden Gemeinden Groß und Klein Wolz.

Die deutscheBevölkerungder Niederung erblickt daher ins dieserGrenzführuug
eine überaus ernste Gefährdungihrer Sicherheit und schlägteine Ausdehnung des Ab-

stimmungsgebietesweiter nach Süden vor, und zwar bis zur Mündungder Ossa in

die Weichsel

Vl; Die Ossalinie.
Die Frage der Ossalinie führtauf eines der für die Bevölkerungder Ab-

stimmungsgcbietebedeutsamstenProbleme, nämlich die Frage der Südgrenze. Die

gegenwärtigeSüdgrenze entspr cht der alten Kreisgrenze zwischenMarienwerder und

Graudenz und ist rein administrativ. Die zwischenihr und der Ossa wohnende
Bevölkerungist wirtschaftspolitischauf den Norden angewiesen. Das ergibt sich nicht
nur aus den Beziehungenzur ehemaligenRegierungshauptstadtMarienwerder, sondern
mehr noch aus den vorhandenen Verkehrsverbindungennach Norden. Die Bahn von

Lessennach Garnsee wird gegenwärtigdurch die vorläufigeGrenzführungin zweiTeil

zerschnitten, und die südlichdes AbstimmungsgebieteswohnendeBevölkerungdadurch
eines ihrer wichtigstenVerkehrswegeberaubt. .

Die Ossalinie würde aber vor allen Dingen eine klar bestimmtenatürlicheGrenze

darstellen, welchedie Überwachungdes Grenzverkehrserleichtert,Unklarheitenund Grenz-

zwischenfälleausschließenwürde.

,

Weiter nach Osten müßtealsdann die rein deutscheGegend von Groß Leistenau
berücksichtigtwerden. Sie hat ebensowenigwie der Kreis Marienwerder jemals zu

irgendeinerZeit zu Polen gehört.
Die deutscheBevölkerungschlägtdeshalb vor, die interalliierte Kommissionmöge

bei der endgültigenFestsetzungder Grenze nach Süden die in der Denischiift ausführ-
lich dargestellteOssalinie berücksichtigen,und ist der festenÜberzeugung,daß damit

nicht uur ihren Interessen, sondern mindestens ebensosehr den Bedürfnissendes im

Süden von seinen alten Verbindungen völligabgeschnittenenVolksteils entsprochenwird.
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c. Schlußbetrachtnng.
Auf Grund der dargelegten Tatsachen, Gründe und Beweismittel fassen wir

unsere Wünschenochmals kurz zusammen:
Das Abstimmungsgebietist seiner geschichtlichenVergangenheitnach in seiner

wirtschaftlichenBindung nach Osten und Westen ein rein deutschesLand; deutschnicht
nur infolge seiner staatsrechtlichenAngehörigkeit,sondern mehr noch als deutscher
Kulturboden, auf welchem deutscherFleiß, deutscheArbeit und deutscheOrdnung seit
700 Jahren Werte geschaffenhaben, welche bei der Entscheidungüber die Zukunft des

Landes vor allen Dingen ins Gewicht fallen müssen. Wir winden es in dem Bewußt-

sein einer großenVergangenl)eit,de allen sichtbar in den ehrwürdigenBaudenkmälern
des Landes zum Ausdruck kommt, nicht verstehen,wenn man unsere heiligenRechteauf
den Besitz unseres Grund und Bodens einer Geschichtsfälschungzum Oper brächte.
In einem solchenVorgehen müßtenwir eine unerträglicheGefährdungder Ruhe und

des Friedens im deutschenOsten erblicken und dürfendiese Gelegenheitnicht vorüber-

gehen lassen, ohne im Namen der GerechtigkeitzugleichfeierlichenProtest gegen die

Vergewaltigung unserer Volksgenossenin Polen zu erheben,mit denen wir uns eins

wissen als Hüter einer großen,heiligenÜberlieferungdeutschenRechtes,deutscherKultur

und deutscherArbeit.

Deutscher Ausschußfiir Westprenßen.
Zentralstelle der Arbeitsgemeinfchaften der politischen Parteien

im westpreußifchenAbstimmungsgebiet



AusführlicheDarstellung
A. Einleitung.

Am 11. Juli 1920 werden die Einwohner des AbstimmungsgebietesMarienwerder

durch eine gemeindeweiseAbstimmungkundzutun haben, ob sie wünschen,dasz die ver-

schiedenenin den Kreisen Stuhm, Rosenberg, Marienburg (östlichder Negat) und

Marienwerder (östlichder Weichfel)liegenden Gemeinden zu Polen oder zu Osipreußen
gehörensollen. Nach Beendigungder Abstimmung wird die Jnteralliierte Kommission
den Alliierten und AssoziierteuHauptmächtendie Anzahl der in jeder Gemeinde ab-

gegebenenStimmen mitteilen und gleichzeitigeinen eingehendenBericht iiber die Wahl-
handlung sowie einen Vorschlag iiber die Linie einreichen, die unter Berücksichtigung
sowohl des durch die Abstimmung kundgegebenenWillens der Einwohner als auch der

geographischenund wirtschaftlichenLage der Ortschaften in dieserGegend als Grenzlinie
Osipreußensangenommen werden soll. «

Von dem Bestrebengeleitet, der Juteralliierten Kommissionkeine Tatsache vor-

zuenthalten, die auf die Erstattuug dieses fiir unser Gebiet so wesentlichenBerichts
von Einflußsein könnte,hat sich der »DentseheAusschußfür Westpreußen«,der als

Zentralstelle der vereinigten Arbeitsgemeiuschaftender politischen Parteien im Ab-

stimuumgsgebietdie gesamte deutsche Bevölkerung des Gebiets verkörpert,ent-

schlossen,der Kommission die nachfolgendenBeiträge zur Beurteilung unserer Heimat

zu unterbreiten Wir gehen dabei vom Inhalt des Friedensvertrages von Versailles
aus nnd werden uns bemühen,unter genauer Beachtung der sich aus ihm ergebenden
Grundsätzeder Interalliierten Kommission die Verhältnisseim Abstimmungsgebietso
darzustellen, wie sie den Bewohnern aus der Beobachtung des wirtschaftlichenund

knltnrelleu Lebens nnd aus den Forschungender Wissenschaftbekannt sind.
Artikel 97 des Friedensve1·t1«ages,der die völkerrechtlicheGrundlage für die

gesamteTätigkeit der Jnternlliierten Kommissionund für die von den Alliierten und

AssoziiertenHauptmächtenüber unser Gebiet zu treffendeEntscheidungbildet, darf nicht
für sichallein, sondern nur als Stück des in allen seinenTeilen untrenubar zusammen-
hängendenGanzen betrachtet werden« Ferner ist für seine Auslegung neben dem Wort-

laut des Friedensvertrages namentlich der Inhalt der Antwortnote der Alliierten und

AssoziiertenMächtevom ib. Juni 1919 einschließlichder sogenanntenMantelnote (hier
zitiert nach der Ausgabe der DeutschenVerlagsgesellschaftin Charlottenburg, autori-

sierten Ausgabe im Aufträge des AuswärtigenAmtes) heranzuziehen,in welcher die

Verbiindeten die Grundsätzezusammengestellthaben, welche für die endgültigeFassung
des Friedensvertragesmaßgebendgewesen sind.

Aus diesen grundlegenden,völkerrechtlichenUrkunden ergeben sich folgende leitende

Grundsätze:
1. Oberster Grundsatz: Grundsatz der Gerechtigkeit Der Friedensvertragverheißt

in seinen einleitenden Worten den Völkern einen »gerechtenFrieden«. Die Mantel-

note vom IS. Juni 1919 wiederholtdiesenGrundsatz in den verschiedenstenWendungen.
»Gerechtigkeitist die einzigmöglicheGrundlage fiir die Abrechnungdieses fürchterlichen
Krieges-«iAntwoestnote S. 80). »Die im Friedensvertrage getroffeneRegelung stellt

l)
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einen ehrlichenund bewußtenVersuchdar zur HerbeiführungjenerHerrschäftdes Rechts,
begründetauf die übereinstimmungder Regierten und erhalten durch die organisierte,
öffentlicheMeinung der Menschheit-c(S. 86). Der Preis des Friedens ist »unparteiische
Gerechtigkeitin jedem Punkte, gleichgültig,wessenInteressen dabei durchkreuztwerden«
(S. 9). «

.

Il. Grundsatz der Vermeidung künftigerKriege. Dem Grundsatze der Gerechtig-
keit tritt der Grundsatz der Erhaltung des Friedens ebenbürtigzur Seite. »Wir

suchennur den Frieden, und wir wollen ihn gerechtund dauerhaft machen, damit die

künftigenGeschlechtervor den Abscheulichkeitender Vergangenheitgesichertseien«(S. 80
— entnommen aus einer Programmrede des Herrn Clemeneeau —). »Alle klar be-

stimmten nationalen Bestrebungenmüssendie vollste Befriedigungfinden, die ihnen ge-

währt werden kann, ohne neue Gründe des Zwistes und des Gegensatzeszu verewigen,
die mit der Zeit den Frieden Europas und folglich den der Welt erneut zunichte
machen könnten« (S. 10 ——- entnommen aus einer Programmrede Herrn Wilsons —).
In Übereinstimmunghiermit heißt es in den Einleitungsworten des Friedensvertrages,
daß die Alliierten und AssoziiertenMächteden Wunschhaben, an die Stelle des Krieges
»einen festen und dauerhaften Frieden-c treten zu lassen.

Ill. Diesen beiden GrundsätzenallgemeinsterNatur schließensich eine Reihe
weiterer Grundsätzean, durch welchedie leitenden Gedanken der Gerechtigkeitund der

Erhaltung des Friedens auf den einzelnenFall angewendet werden. Es sind dies

1. die Berücksichtigungder geschichtlichenEntwickelung,
2. die Berücksichtigungder gegenwärtigennationalen und religiösenZusammen-

setzungder Bevölkerung,
3. die Berücksichtigunggeographischer,wirtschaftlicher und verkehrstechnischer

Gesichtspunkte,
4. der Grundsatz des Selbstbestimmimgsrechtsder Völker.

Über alle diese Gesichtspunkte läßt sieh die Antwortnote vom 16. Juni 1919

an zahlreichenStellen und mit nicht mißzuverstehenderDeutlichkeitaus. Als Forderung
der Gerechtigkeitstellt sie bei Behandlung der Frage der deutschenOstgrenzeden Ge-

danken an die Spitze, daß der polnischenNation »die Unabhängigkeitwiedergegeben-
werde, »deren sie vor mehr als einem Jahrhundert in ungerechterWeise beraubt worden

ist« (S. 18). Polen soll »wiederhergesielltwerden« (S. 18). Deshalb wird besonderer
Wert darauf gelegt, wie sich die Bewohner des Gebietes ihrer Nationalität nach pim

Augenblicke der Teilung-c zusammensetzen(S.19).

Mehr noch als die geschichtlicheEntwicklungwird in der Antwort-tote die gegen-

wärtige nationale Zusammensetzungder Bevölkerungbetont (S. 19J20). Dem wieder-

hergestelltenPolen sollen alle diejenigenGebiete wiedergegebenwerden, »die heute von

einer unbestreitbar polnischenBevölkerungbewohntwerden« (S. 18).

Nur in wenigenFällen gibt der Friedensvertragbei den von ihm vorgenommenen
endgültigenRegelungen wirtschaftlichenund geographischenGründen den Vorzug vor

der gegenwärtigenZusammensetzungder Bevölkerung Abgesehenvon der rein örtlichen

Grenzziehunggeschieht dies nämlichnur dann, wenn es sich um lebenswichtige
Interessen der beriicksichtigtenNationen, namentlich um die Erlangung eines einzigen
Zuganges zum Meere für einen Binnenstaat, handelt (vgl. S. 21, 22 wegen der,See-

häfenDanzig und Manch oder wenn eine der einen Nationalität angehörendeSprach-
ins el durcheine volksfremdeUmgebung vom eigenenNationalstaat getrennt ist. Wegen
des lebenswichtigenInteresses Poleus an einem Zugange zum Meere hat auch das an

·
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sich als berechtigt anerkannte »JnteresseOstpreußeusan einer Landverbtnsdungmit

Deutschland«(S. 21) zurücktretenmüssen,allerdingsvorbehaltlich der Schutzbestimmung
des Artikel 98. Der GesichtspunkträumlichenAbgeschnittenseinsvom Stummlande

hat unter anderem dazu geführt,die unstreitig überwiegendvon Deutschen-—bewohnte
Stadt Bromberg als vermeintlicheMinorität der sie angeblichumgebenden polnischen
Majorität zu opfern (S.19).

In einer Anzahl von Fällen endlich,so auch in dem Restteil der bisherigen
Provinz Westpreußen,hat der Friedensvertrag Volksabstimmungenangeordnet. Das

ist überall da geschehen,wo nach der Auffassung der Alliierten und AssoziiertenHaupt-

mächteweder die geschichtlicheEntwicklungnoch die gegenwärtigeZusammensetzungder

Bevölkerungein klares Bild über die Sinnesart der Einwohner ergibt, und wo ander-

seits die wirtschaftlicheund geograpischeLage der Anwendung des Selbstbestimmungs-
rechts nicht durchaus entgegensteht. Maßgebendsind die »Wünfcheund Jnteresemc
der Bevölkerung(S. 20). Die nationalen Grenzen sollen,»soweitwie möglich,gemäß
dem Willen der in Frage kommenden Völker-« gezogen werden (S. 82). »Gerade

wegen der Zweifel, die möglicherweisein bezug auf die politischen Sympathien
der Bevölkerungbestehen,haben die Alliicrten und AssoziiertenMächtedie Veranstaltung
einer Volksabstimmuugbeschlossen«(S. 22).

Wenn der maßgebendeArtikel 97 des Friedensvertrages ergänzeudvorschreibt,
daß neben dem durch die AbstimmungkundgegebenenWillen der Bevölkerungauch die

geographischeund wirtschaftlicheLage der einzelnenOrtschaften in dieser Gegend zu

berücksichtigenist, so kann das unter diesenUmständennur bedeuten,daß der Ent-

scheidungder Alliierten und AssoziiertenHauptmächtezwar in erster Linie das Er-

gebnis der«gemeindeweisevorgenommenen Abstimmung zugrunde zu legen ist, daß
aber gewisse örtliche Unzuträglichkeiten,die sich durch eine mechanischeErfüllung
der Wünschejeder einzelnenGemeinde ergebenwürden,im Wege gerechterBerücksichtigung
der wirtschaftlichenund geographischenLage der in Betracht kommenden Ortschaftenaus-

geglichen werden.sollen. Jn dieser Richtung wird insbesondere der Grundsatz der

Antwortnote entsprechendanzuwenden sein, daß sichMinoritäten, die durch eine

größere anders zusammengesetzteBevölkerungvom eigenen Nationalstaateabgeschnitten
sind, der Majorität fügen müssen(Antwortnote Seite 19).

Die weitere Bestimmungdes Art. 97 Abs. 4, daß dem polnischenStaate für
die gesamte Strecke, auf der die Weichseldie Grenze bildet, die volle und unein-

geschränkteÜberwachung des Stromes und seines östlichenUfers in der für die

Regulierung und VerbesserungsarbeitenerforderlichenTiefe zugesprochenwerden muß,
ist für die Entscheidungüber die Gebietshoheit am AbstimmungsgebietohneBedeutung;
sie verbürgt,wie im AbschnittVb näher ausgeführt ist, dem polnischenStaate nur

die technischeAufsichtüber die angeführtengenau bestimmtenAufgaben. Dagegen wird

die Gewährungdes im Abs. 5 der ostpreußischenBevölkerungzugesichertenZuganges
zur Weichsel die Übertragung der vollen Gebietshohcit in sichschließenmüssen,
da gegenüberden polnischen Anschauungenüber Vertragstreue eine »Sicherung«sdes
Zuganges auf andere Weise nicht zu erreichenist (sieheauch die Schlußbetrachtung).

Die deutscheBevölkerungdes Abstimmungsgebietesvermag bei der Betrachtung
dieser an und für sich klaren und in dcr Theorie nicht unbilligen Grundsätzeder

Antwortnote die bittere Empfindungnicht zu unterdrücken,daß die an der deutschen
Ostgrenzegetroffenen territorialen Regelungenden verkündeten Grundsätzenzum großen
Teile schroffwidersprechen Weite Strecken mit rein deutscherBevölkerungsind, offen-
bar infolge fnlscher Information der alliierten und assoziiertenHauptmächtqdurch

f) «



»W-

den Friedensvertragzu Polen geschlagenworden, obgleichsie in unmittelbarer räum-

lichersVerbindungmit dem Deutschen Reiche oder Ostpreußenstehen, und unser Ab-

stimmungsgebietvon Marienwerder ist. obgleich sein deutscherCharakter geschichtlich,
ethnographisch,sprachlich und kulturell für jeden Kenner des Landes feststeht, den

Unbequemlichkeiteuund Erregungen einer Volksabstiminungunterworfen worden. Der

größteTeil der Einwohner ist deutsch und will deutschbleiben, und auch unsere Mit-

bürgerpolitischerZunge ziehen in ihrer Mehrzahl vor, zu Ostpreußenund nicht zu

Polen zu gehören. Sie wollen als Polen, aber als deutsche Polen gelten! Sie

wissen,daß das neue Deutsche Reich im Einklang init den von ihm in Versailles ab-

gegebenen Versprechungen (vgl. S.13 der Antwortnote) den sich in Rasse, Religion
oder Sprache ergebendenMinderheiten in jeder Weise Schutznnd Förderungangedeihen
läßt (vgl. hierzu die Art. 113, 128, 148, 149 der Reichsverfassung,durch welche
den fremdsprachigenVolksteilen eine freie, volkstümlicheEntwickelung,insbesondere der

freie Gebrauch ihrer Muttersprache beim Unterricht,bei der inneren Verwaltung und

der Rechtspflege, ferner die Zulassung zu allen öffentlichenÄmtern nnd die volle

Freiheit der Religionsübung gewährleistetworden ist). Die Volksabstimmung wird

daher für den weitaus größtenTeil des Abstimmungsgebietes,nämlich für fast alle

Gemeinden der Kreise Marienburg, Marieuwerder und Rosenbergund für die meisten
Gemeinden des KreisesStnhm eine überwältigendeMehrheit zugunstendes Verbleibens

bei Ostpreußenergeben.
Inmitten des als Ganzes notwendig zu OstpreußengehörendenAbstimmungs-

gebietes finden sich nun allerdings, dies ist richtig, im Nordteile des Kreises Marien-

werder und im Kreise Stuhm einzelne, größtenteilsvon der polnischenGrenze weit

entfernte Gemeinden,in denen im Laufe der Zeit durch Zuwanderung eine polnische
Bevölkerungsmehrheitentstanden ist. Die Gemeinden, die gleichsamwie eine Insel
inmitten der deutschenBevölkerungliegen, werden sich gerechterweiseauch dann, wenn

sie sichabweichendvon den Wünschenihrer Nachbarn für den Übergangan Polen aus-

sprechensollten, mit Rücksichtauf ihre abgeschnittenegeographischeund wirtschaftliche
Lage den überragendenInteressen der sie ringsum einfassendendeutschenUmgebung fügen
müssen. Eine «anders lautende Entscheidungwürde -— dies deutlich auszusprechen,
erscheint uns als eine nicht abzuweisendePflicht — von der an Zahl und Bedeutung
überwältigeudendeutschenMehrheit nicht verstanden und schwerlichohne tiefgreifende
Erregung aufgenommenwerden. Die deutscheBevölkerungweiß,daßunser Abstimmungss
gebiet wirtschaftlich und geographischeine Einheit in sich selbst und mit Ostpreußen
bildet und daß das Herausschneideneines noch so kleinen Stückes den durch unser
Gebiet führendenschmalenZugang Ostpreußenszur Weichsel,sowie die Verbindungen

innerhalb des Abstimmungsgebietesselbst, in nicht wieder gutzuniachenderWeise beein-

trächtigenwürde. Sie weiß ferner, daß der Friedensvertrag weite Strecken mit rein

deutschenEinwohnern aus wirtschaftlichennnd geographischenGründen dem polnischen
Staate zugeteilt hat. Sie würde es als eine schwereUngerechtigkeitempfinden, wenn

diesem Staate zuliebe nun auch noch ein Teil des Abstimniungsgebietessaus seinem

natürlichenZusammenhang gelöst und wenn auf diese Weise dem Abstimmungsgebiet,
sowiedem ganzen Ostpreußen,eine unheilbareWunde geschlagenwürde. Ein solcherpolnischer

Pfahl im ostpreußischenFleische würde »Gründe des Zwistes und des Gegensatzes«

zwischenPolen und Ostpreußenschaffen, »die mit der Zeit den Frieden Europas und

folglichden der Welt erneut zunichtemachenkönnten« (Antwortnote Seite 10).

Es sind also die oberstenGrundsätzedes Friedensvertrages,die Grundsätzeder

Gerechtigkeitund der Erhaltung des Friedens, auf die wir uns berufen, indem wir
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diex ernste-.und dringende, in- ihrem tiefsten Wesen moralische Bitte an die alliierten

Mächterichten, nach der mit Sicherheit überwiegendins unserem Sinne ausfallenden
Willenskundgebungder Gesamtbevölkerungdas Abstimmsungsgebiet ganz und uns-

geteilt an Ostpreußen zu geben, zu dem es geschichtlich,nationalwirtschaftlich,
geographischund nach dem Willen der übergroßenMehrheit seiner Bewohner gehört.
Ergeht die Entscheidungder alliierten Mächte,wie wir zuversichtlicherhoffen,in diesem
Sinne, so wird nicht nur die Gewalt des Rechts über alle selbstsüchtigenZiele triumphieren
(Antwortnote Seite 79), sondern es wird auch dadurch jene Oxfreundschaftlicheund enge

Zusammenarbeit aller Völker« erleichtert werden, von der nach den ernstenWorten der

Mantelnote die »Zukunstder Welt-c abhängt (S. 85).

B. Die Verhältnissedes Abstimmungsgebietes.

I. Die geographifche Lage des Abstimmungsgebiete5.

Westpreußenbildet einen Teil des großennorddeutschenFlachlandes,das sich im

Süden der Ostsee in westöstlicherRichtung hinzieht. In diesemFlachlandebefindensich
bedeutende Bodenerhebungendiluvialen Ursprungs, die arg zerrissenund zerklüftetsind.
Tiefe Talfurchen sind eingegraben,von denen die tiefste und breitestedas Weichseltal
ist. Dieses teilt das HöhenlandWestpreußensin das Hochland von Pommerellen
und in den preußischenLandrücken. Der westlicheSaum des Landrückens läuft von

der Drewenzmündungan neben der Weichselher, bleibt aber durchschnittlich3 bis 41cm

,

von ihr entfernt und läßt hier die fruchtbarenNiederungen frei, die durch hohe Dämme
vor der Überschwemmunggeschütztwerden müssen. Nur an drei Stellen tritt er hart
an den Strom heran, bei Culm, Graudenz und an der Montauer Spitze. Dann be-

gleiten die Abhänge eine Strecke den Oberlauf der Nogat, wenden sich aber südlich

Marienburg scharf nach Osten bis über die Gegend des Drausensees hinaus.
Der westpreuszischeLandrücken östlichder Weichsel besteht aus zwei landschaftlich

verschiedenenTeilen, dem Culmer Land im Süden und Pomesanien im Norden. Das

Culmer Land, das von Weichsel,Drewenz, Ossa und ihrem NebenslußLutrine einge-
schlossenwird, bildet ein rechteckigesPlateau von durchschnittlich75 bis 100m Höhe,
das wegen des Vorkominens der Schwarzerdeund der geringenWaldbedecknngsichdurch
besondereFruchtbarkeit auszeichnet; es besitztvorzüglichenWeizen- und Rübenboden.

Ganz anders in ihrer Art ist die LandschaftPomesanien, die sichnördlichder

Ossa erstreckt und in der die AbstimmungskreiseMarienwerder (östlichder Weichsel),
Rosenberg,Stuhm und der RestkreisMarienburg liegen. Von dem ostwestlichenOber-

lauf der Liebe wird sie in einen südlichenund nördlichenTeil getrennt. Eine natürliche
Abgrenzung nach Ostpreußenbesteht nicht, wodurch verständlichwird, daß gerade die

Abstiminungsgebietestets auch politisch zu Ostpreussengehörthaben und nur aus ver-

waltungstechnischenGründen bei dcr Teilung der Provinz Preußenim Jahre 1878 zu

Westpreußengeschlagenworden sind, um der neugebildetenProvinz eine abgerundete
Form zu geben. Die Oberflächezeigt wie in Ostpreußenans engem Raume einen fort-
währendenWechsel von Bergknppenund Mulden. Letzteresind zum Teil mit Wasser
gefüllt und bilden Seen. Der größte der Seen, der Geserich,liegt zur Hälfte im

Abstimmungsgebiet,zur Hälfte im ostpreußischenGebiet. Jm Norden geht der Land-

rücken allmählichvon der Höhe zur Niederung über-,also vom Abstimmungsgebietzu
dem durch den Friedens-vertrag zu Versailles Deutschland verbliebenen Gebiete um

6
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Elbing östlichder Nogat. Dieser Übergang wird hergestellt durch breite und flache
Täler, die vom Kreise Marienburg bis tief in die Abstimmungsgebietereichen. Was

diesennördlichenTeil Pomesaniens betrifft, so ergibt schon ein Blick auf die Landkarte,
daß das Land östlich der Nogat mit dem angrenzendenOstpreußcneine geographische
Einheitbildet; doch nicht nur das, es bildet mit Ostpreußenaucheine historischeEinheit.

It. Die geschichtliche Entwicklung.
Das Land an der Weichsel sowohl im heutigen Abstimmungsgebietwie in der

ganzen Provinz Westprenßenwar schon in grauer Vorzeit von Germanen bewohnt,
die, wie aus zahlreichenFanden hervorgeht,bereits eine hochentwickelteKultur besaßen.

SchriftlicheNachrichtenüber unser Land stammen erst ans der Zeit nach Christi Geburt

von den römischenSchriftstellern Plinius und Tacitus Zur Zeit der Völkerwanderung

verließendie Germanen das Land bis auf kleine Reste. Etwa seit dem 9. Jahrhundert
begegnen wir im Gebiet östlichder unteren Weichseleinem den Litauern verwandten

Volke, den Pruzzen. Um das Jahr 965 machte ein spanischerJnde eine Reise durch
Deutschland und gelangte von Magdeburg aus über die östlichenGrenzen in slavische
Gebiete. Jn seiner Beschreibung der Slavenländer erzählt er, daß im Osten des

slavischen Reiches die Rassen, im Norden aber die Pruzzen wohnen. Hier wird zur

Bezeichnung des pruzzischenVolkes der Name »Brus« gebraucht,die Bezeichnung,die

bis heute unserem Volke verblieben ist. Seit dem letztenDrittel des 10. Jahrhunderts
wird der Name dann allgemeiner-. Etymologischist das Wort nicht erklärt. Die

prnzzischeSprache ist seit etwa 250 Jahren ausgestorben. Erhalten sind noch etwa

1200 Vokabeln, aus denen hervorgeht,daß die Pruzzen mit den Litauern, Letten und

einigen kleineren Völkerschafteneine besondereFamilie des indogermanischenSprach-
stammes bildeten. Die pruzzischeSprache steht der litauischennäher als der slavischen,
dem Gotischen aber näher als das Litanische.

Das alte Pruzzenland reichte etwa von der Weichsel und Rogat bis an die

Memel, von der Ostsee südwärts bis ungefährzur südlichenGrenzeWest- und Ost-
preußens. Die Grenze zwischenPruzzen und Polen genau festzustellen,ist heute nicht
mehr möglich. Nördlichder Ossa freilich ist von politischerKolonisation keine Spur

zu finden. Umstritten ist aber das Land zwischenOssa und Drewenz, das Culmer

Land. Polnische Geschichtsschreiberbehaupten, seine Ureinwohnerseien Polen gewesen.
Die historischenTatsachen aber reden anders. Möglich ist es, daß die Polen, von

Süden her vordringend, sich einzeln dort niedergelassenhaben; das Land ist aber vor

1466 nie in sicheremBesitzder Polen gewesen, wie sich aus späterenAusführungen

noch ergebenwird.

Lange bewahrten die Pruzzen ihren heiduischenGlaubens Bekehrungsversuchen
setztensie harten Widerstand entgegen. So erlitt 997 der böhmischeEdelmann und

Bischof von Prag Woiteck,bekannt als Adalbert von Prag, den Martertod. Die Be-

ziehungender Pruzzen zu den Polen sind stets feindlicherNatur gewesen. Alle Versuche
der Polen, in das Land erobernd vorzudringenund es zu unterwerfen, schlugenfehl.
Neue Bekehrungsversuchewurden um 1200 von Zisterziensermönchenunternommen. Ihre
Arbeit hatte Erfolg. 1215 wurde der ZisterziensermönchChristian zum Bischof von

Preußen geweiht. Aber bereits im Jahre 1216 begannen wieder die Angrisfe der

Heiden, unaufhörlichund unaufhaltsam drangen sie nach Süden vor. Die polnischen
Teilfürsten—- seit 1139 war das polnische Reich geteilt, die einzelnenFürstentümer
befehdetensich gegenseitig—- waren zu schwach,um die junge christlicheSaat zu ver-«



...23—

teidigen. Auch über die Weichselnach Westen drangen die Pruzzen vor, so daß die

Mönchedes Klosters-Oliva 1224 in den Mauern Danzigs Schutz suchenmußten. Jn

Masovien nannte der Herzog Conrad nur noch Plock sein eigen.. Auf Abhilfe mußte

gesonnenwerden. Eine Wehrkraft mußteherbei, die jeden Augenblickzur Verteidigung
und zum Angriff bereit war. Die Polen waren, wie gesagt, zu schwach,den Pruzzen

zu widerstehen; andere christlicheFürstenwaren nichtnahe genug. Von einem polnischen

Chronisten wird Bischof Günther von Plock, von einem preußischenChristian als der-

jenige bezeichnet,der die Aufmerksamkeitdes Herzogs Courad von Masovien auf den

deutschenOrden gelenkt habe.

Dieser Orden, zur Zeit des dritten Kreuzznges1191 vor Akkon gegründet
und 7 Jahre später zum geistlichenRitterorden erhoben, hatte schon zu Beginn des

13. Jahrhunderts das Feld seiner Tätigkeit vom Morgenlandenach dem Abendlande

verlegt. Aber seine Erfolge im siebenbürgischenBnrzenlande hatten den Neid der

ungarischenKönige erregt; er wurde von dort wieder vertrieben. Da kam ihm der

Hilferuf aus Polen gelegen. Von seinen Feinden, inneren wie äußeren,hart bedrängt,

schenkteConrad von Masovien dem Oran das Enlmer Land zu ewigemBesitze. Doch

durch die trüben Erfahrungen in Ungarn gewarnt, schloßder Orden mit den Polen

nicht eher ab, als bis sie allen seinenWünschennachgetommenwaren. Von dem welt-

lichen Haupte der Christenheit ließ der Orden sich alles, was er· an der Ostseeküste
erobern würde,als einen von den Polen unabhängigenBesitzübertragen. Jm Jahre 1226

bestätigteKaiser Friedrich der Zweite dem Orden durch eine goldene Bulle die durch
Eonrad erfolgte Schenkung des Eulmer Landes und verlieh ihm alle Eroberungen in-

Preußen unter der Bedingung, daß sie ein Glied des römischenReiches würden. Jm

Jahre 1230 verzichtetensowohl Eonrad von Masovien wie auch der Bischof Christian
von Preußen » ihm hatte Eonrad auch vorher Schenkungen gemacht — nochmals

auf alle ihre Rechte im Eulmer Land zugunstender Jungfrau Maria und ihrer Ritter.

Für die geschichtlicheEntwicklung ist es wenig von Belang, daß der Papst im August
1234 sowohl das Eulmer Land wie auch alle Eroberungen des Ordens in Preußen in

das Recht nnd Eigentum des heiligen Petrus und in den Schutz und Schirm des

heiligen Stuhles nahm. Zur Anerkennung der päpstlichenOberhoheit sollte ein jähr-

licherZins nachRom gezahlt werden ; aber dieseZahlung ist bald in Wegfallgekommen,
und die päpstlicheOberhoheit ist kaum geltend gemachtworden.

So hat der Orden das Land den Polen nicht entrissen, als er nach dem Über-

gang über die Weichsel1231 es mit dem Schwerte zu erobern begann; im Gegenteil,
durch das Zurückdrängender Preußenwurde das weiter südlichgelegenepolnischeLand

vor Plünderung und Verwüstunggeschützt.Nachdem in den Jahren 1231 Und 1232

Um die Burgen von Thorn und Culm Städte angelegt worden waren, fuhren die Ritter-,
da dichteWälder das Vordringen zu Lande hinderten, im folgendenJahre die Weichsel
hinab, landeten bei einer von der Weichselund der alten Nogat gebildetenJnsel Quidin
und legten hier eine Befestigungan, der sie den Namen Mariae Jnsula gaben. Da

aber die Lage des Ortes recht ungünstigwar, verlegte der LandmeisterHerinaun Balk,
der Führer der nach Preußenentsandten Ritter, die Burg auf die Anhöheöstlichder

Nogatj der erste Name verblieb auch dieser zweitenSiedlung (die polnischeBezeichnung
für Mariåiwerder»Kwidzin«geht also, wie sehr viele politischeOrtsbezeichnungen,auf
preußischenUrsprung zurück. So hießz. B. Straszewo ursprünglichStreescwite; Gurken,

polnisch Grabisko,ist von altpruzzischgarbs :: Berg abgeleitet,Kalwe von Kalwa=sZügel,
Gulbien (Kreis Rosenberg) von altpruzzischgnlbisxSchwan X(vgl.Anhang 1: Orts-

»und,Familiennamen).Neben der Burg wurden alsbald die ersten Anlagen einer Stadt
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igeschassenSo entstand 1233 die Stadt Marienwerder. Jn mehr als 50jährigen
harten Kämpfen,in denen die Pruzzen sich zweimal erhoben,wurde das Land bis zur
Meinel unterworfen Mit der Eroberung ging die Ausbreitung·desChristentumsHand
»in Hand. Nochwährenddes ersten Aufstandes (1242 bis 1253) wurde das Land in

4 Bistiimer eingeteilt, das culmische,das pomesanische,das ermländischeund das sam-
ländische.Das pomesanische Bistum wurde von Ossa, Weichsel, Drausensee
und-der von Osten in diesen See fließenden Weeske eingeschlossen. Außer
der CulmischenDiözesesollte in den drei übrigenein Drittel des Grund und Bodens

dem Bischofgehören. Jn Pomesanien begegnetals erster Bischofder Dominikaner Ernst,
der sichnach zweimaligemTausche schließlichden südlichenTeil des Bistums um Marien-

-werder von der Weichsel bis zum Geserichauswählte. Zur Errichtung der bischöflichen

Kathedrale bestimmte der Bischof Marienwerder,-seinen Wohnsitzverlegte er später in

v

das um 1280 gegründeteRiesenburg,währenddas Domkapitel in Marienwerder verblieb.

Jm zweiten Aufstande, der 1260 ausbrach, wurde Marienwerder zweimalzerstört;
der Orden erlitt manche Niederlage, aber schließlichbehauptete er sich doch. Jm
Jahre 1283 konnte das Pruzzenland als unterworfen gelten. Von den Pruzzen waren

nur noch Reste übriggeblicben;das verödete Land mußtemit Kolonisten aus Deutsch-
land besiedeltwerden. AuchPolen wurden zur Besiedlungherangezogen.Alles siedelte
der Orden nach heimischenRechten an, die Deutschen nach deutschem,die Pruzzen nach
pruzzischen1,die Polen nach polnischemRecht. Das war deutscheArt, jedem sein Recht
zu lassen, ohne öde Gleichmacherei.

Die ältesteAnsiedlungsurkundestammt vom Jahre l236, wo der edle Herr

Dietrich von Tiefenau mit einem ansehnlichen Landbesitz— es war eine Quadrat-

meile — nördlich von Marienwerder belehnt wurde. Nach der endgültigenNieder-

werfung der Pruzzen im Jahre 1283 begann eine großzügigeBesiedlung des ganzen
Landes einschließlichunseres Gebietes der Abstimmungskreisejvon da an wurde ein Netz
von Städten und Dörfern über das ganze Land hin ausgespannt Ein großerZustrom
von deutschenAnsiedlern setzteein.

So wurden, um nur einigeBeispiele anzuführen,zwischen1230 und 1316 bei

Christburg 10 Dörfer,zwischen1317 nnd 1331 bei Di. Eylau 8 Dörfer,bei Schönberg
etwa 15 Ortschaftenangelegt Von den im Kreise Marienwerder im 14. Jahrhundert
gegründetenOrtschaftensind allein 36, von den im KreiseMarienburg gegründeten20

urkundlich nachweisbar Es sind natürlich viel mehr, aber die Griindungsurkundcn
vieler Dörfer sind in den zahlreichenKriegen der folgendenJahrhunderte verloren-

gegangen.
An Städten sind in dieser Zeit die fünf-des Kreises Rosenberg (Riesenbur«g

etwa 1280, Rosenberg etwa 1315, Di. Eyla111305, Bischofswerder1325, Freystadt
1331) entstanden; im Kreise Stuhm die gleichnamigeStadt etwa 1300 bis 1302,
Christburg schon 1258,- Garnsee bestand schon längereZeit vor 1334, wo es seine
Handseste erhielt.

Diese Siedlungstätigkeitdauerte die ganze Ordenszeitan, wenn sie auch später
nicht mehr so cnergischwar wie anfangs. Aber noch 1452 wurde z.B. Neumark im

Kreise Stuhm gegründet
Bei der Verteilung des Grund und Bodens ist zwischenStadt un«dLand szu

unterscheiden Währenddie Städte von Anbeginndurchaus deutschwaren, wohnten
auf dem Lande Deutsche und Pruzzen nebeneinander Die prnzzischenEinwohner -

wurden vom Orden anfangs sehr schonendbehandelt. Sie waren nicht nur allgemein
Ipeksönlichfrei, im vollen Besitz ihres Grundbesitzes,sondernosie konnten auch in den



geistlichenStand treten. In der Stellung des Ordens gegenüberden Pruzzen brachte
aber der letzte großeAusstand, der lange Zeit hindurch die Ordensherrschaftzu ver-

nichtendrohte und nur mit schwerenOpfern uiedergeschlagenwurde, eine grundlegende
Änderung. Fortan verloren die Pruzzen ihre Rechte und wurden nur gemäß ihrem
Verdienst um den Orden behandelt. Zahlt-eicheverdiente Pruzzen wurden auch nach
1260 als preußischeFreie anerkannt, z. B. in Buchwalde,Wilczewo,Kleczewo,Schön-
wiese,Mienthen,Trankwitzusw., und ihnen zunächstFreiheit von Scharwerkund Zehnten,
auch die Gerichtsbarkeit,bald die niedere, bald die höhereüber die Hintersassensowie
das Erbrecht für beide Geschlechterverliehen.
Für die Deutschengalt deutsches Recht, das auf dem allgemeinenLandrechte

der Culmcr Handfeste beruhte, und auf dem Dorfe hatte der Schultheißdie niedere

Gerichtsbarkeit,die höherewar dem Landesherrn vorbehalten. Als Schultheißwurde

der Vertrauensmann des Ordens eingesetzt,der das Dorf gegründet,d. h. die deutschen
Bauern für die Ansiedlungauf der zur Gründung eines Dorfes vom Orden ausgesetzten
Feldmark gewonnen hatte. Als Lohn erhielt er außerden aus der niederen Gerichts-
barkeit eingehen-denGeldstrafen in der Regel den zehntenTeil der gesamten Feldmark,
währendden Bauern in der Regel 2 Hufen angewiesenwurden.

Jn den Städten, die zumeist auf dem gleichenWege wie die Dörfey d. h· durch
einen Vertrauensmann,den Lokator, gegründetwurden, erhielt jeder Bürger innerhalb
der Stadt ein Grundstück,in der Feldmark so viel Land, als er kaufen konnte,und das

neben einen Garten. Das Eigentum vererbte sich nach dem Stadtrechte frei, konnte

auch an einen anderen Bürger verkauft werden.

Alle Angelegenheitender Bürgerschaftwurden von dem Rate geleitet, dem Ver-

waltung und Gerichtsbarkeitnach dem Stadtrechtesowie die Vertretung nachaußenzustand.
Das wichtigsteRecht der Städte war mithin die Selbstverwaltung , zu der

sichdie Sicherheit der Stadt durch Stadtmauern und das Marktrechtgesellte.
Seine knlturförderndeArbeit betätigteder Orden auch auf dem geistigenGebiete

der Kirche und Schule. Jn jeder neugegründetenStadt, in jedemDorfe wurde eine

Kirche angelegt nnd zu ihrem Unterhalte wie auch zu dem des Pfarrers vom Gemeinde-

land eine Anzahl von Hufen, in der Regel vier, also doppelt soviel wie der Bauer

hatte, sowie bestimmteAbgaben in Geld und Naturalien und freiwilligeGaben in der

Stiftungsurkunde vorgesehen. Wie sehr der Orden auf die schleimigeErbauung von

Kirchen im Lande hielt, zeigt der Friede von 1249, in dem die aufständischenProvinzen
verpflichtetwurden, an 13 namentlich genanntenOrten binnen Jahresfrist Kirchen zu
erbauen. Die Orte, von denen heute ein Teil nicht mehr besteht, lagen im östlichen
Teile des Bistums Pomesauien von Di. Eylau bis nach Ehristburg Schon vorher
wurden zwischen1236 und 1242 ausdrücklichdie Kirchen in Pestlin und Christburg
genannt, und sie werden sichernicht die einzigengewesensein« 1284 wird die Kirche
von Couradswalde, 1297 die von Kalwe gegründet.Auch die größteKirchedes ganzen

Landes«die Kathedrale von Marienwerder, entstand noch im 13. Jahrhundert, an der

Stelle einer kleineren,jedenfalls sofort nach Gründungder Stadt crbauten Pfarrkirche.
Ende des 14. Jahrhunderts sindallein im KreiseStuhm acht weitere Kirchenfestzustellen,
und es ließensichnochviel mehr nachweisen,wenn nicht von vielen Orten die Stiftungs-
urkunden in den Kriegen verlorengegangenwären ; so allein im Stuhmer Gebiet von

12 Ortschaften.
Alles das zeigt, daß in Stadt und Land ein Kranz von Kirchen in dem den

Ordensbauten eigenen Stile entstand, nnd bis auf den heutigenTag gibt es keine

Stadt unseres Gebiets, in der nicht die weithin ragendeKirche ein lebendigesZeugnis
l
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für die großartigeKnlturtätigkeitdes deutschenOrdens ablegt. Auch in den Dörfern
wurden die ursprünglichaus Holz bescheidenher-gestelltenKirchen,von denen einzelne
noch heute bestehen,z. B. in Goldau (Krcis Rosenberg),durch masstve Bauten ersetzt,
und soweit sie nicht in den zahlreichenKriegsstürmendes 16. und 17. Jahrhunderts,
wie die in Conradswalde (1626), ein Raub der Flammen wurden,zeigenauch sie,
wer dem Lande das Christentumund damit die Kultur brachte (vgl. Anhang Il: Die

Bandenkmäler Pomesaniens).
Für den Schulunterricht der Pruzzenkindersorgte, wie Czaplewfkinachgewiesen

hat, der Orden schon seit 1249, dem erwähntenFriedensfchlußmit den Pruzzen
Jedenfalls wurden dann in den neu einzurichtendenPfarreien auch Schulen geschaffen.
Zwar schweigendie Gründuiigsurknndender Dörfer im allgemeinenvon den Schulen;
man wird aber nicht fehlgehen, wenn man für jedes Pfarrdorf auch eine Schule
annimmt So werden zwischen1399 und 1409 ausdrücklicheinzelne Landfchulen
erwähnt, z.B. in Vönhof und Pestlin Die Schulfprache war anfangs in den

noch nicht neu besiedelienOrten pruzzisehund wurde vom Orden besonders gepflegt,
um Geistliche heranzubilden,die in ihrer Muttersprachedie Eingeborenenum so leichter
für das Christentum gewannen. Später, als die Pruzzen sich nach ihrer Bekehrung
von selbst mit der Ausbreitung der deutschenKultur die Kenntnis der deutschenSprache
erworben hatten, wurde sie naturgemäßvon dieser verdrängt. Doch hat noch der

Herzog Albrecht von Preußenzum Gebrauche der Schulen 1545 eine pruzzischeÜber-

setzung eines Teiles des kleinen KatechismusLuthers und 1561 den ganzen herstellen
lassen. Aber das konnte den Untergang der pruzzischenSprache nicht aufhalten. Seit

etwa 250 Jahren muß die Sprache als ausgestorben angesehenwerden.

Dafür, daß in den meisten Städten Schulen für höheren Unterricht vor-

handen waren, liegen zahlreiche Zeugnifse vor. Sie werden in den Rechnungen des

Ordens erwähnt,z. B. Marienwerder, Riesenburg,Christburg, Dt. Eylau, Marienburg
Wir erfahren aber auch aus den Matrikelu der Universitäten,z. V. Bolognas, daß
Studenten aus Ortschaftender pomesanischenDiözeseneingetragenwaren. Es find von

1325 bis 1525 ungefähr 450 Studenten, die 43 Ortschaftenentstammten, davon

160 Studenten aus Marienburg, über 25 aus Marienwerder,aber mehr als 50 auch
aus den Dörfern der Diözese. So stammte der bekannte ChronistJohannes de Pusilia
aus Posilge· Aus demselbenDorfe studierten 1381 bis 1386 zweiSchüler in Prag

Eine der erstenKulturarbeiten des Ordens war der Schutz der fruchtbaren
Niedernngen gegen die Verheerungen des Wassers,namentlich zur Zeit der Schnee-
schmelze. Das gewaltige Werk der Eindeichungder Nogat nnd Weichselwurde in der

Zeit von 1288 bis 1294 unter dem Landmeisterdes deutschenOrdens Meinhardt von

Querfnrt ausgeführt Mit der Arbeit wurde bei Clbing begonnen,zunächstdas untere

rechteUfer der Nogat bis znr Marienburg, dann das linke und die Weichfel einge-
dämmt,und fo das außerordentlichfruchtbareLand, das bis dahin Sumpf nnd daher
unbenutzbar gewesen war, der Besiedlung und damit der Kultur gewonnen Die

Dämme werden in vielen Urkunden des 14. Jahrhunderts als bestehenderwähnt.
Für die Erhaltung der Dämme sorgte der Orden dadurch, daß er jeder neu

gegründetenOrtschaft den Teil des Dammes, der zu ihrer Gemarkunggehörte,übertrug
nnd bestimmte Leistungen dafür festsetzte,auch die höhergelegenenOrte heranzog und

alle zu einer Genossenschaftzusammenfchlosz.
"

,

Eine andere für das Gebiethöchstwertvolle Anlage schuf»derOrden durch den

sogenannten Marienburger Mühlengraben, der, bei Stangenbergbeginnend, den

ganzen Kreis Stuhm durchfließtund dann an die Stadt Marienburg geleitet wurde.
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Das Unternehmen eines solchen über Berge und Täler-,durch Seen nnd über Flüsse

zu leitenden Kanals setzte seiner genauen Berechnungenwegen einen hohen Stand der

Wasserbauknnstvoraus, und deshalb wird dieser Kanal auch heute noch bewundert.

Zu seiner Leitung mußtenDämme und Gewölbe angelegt werden, die ihn durch die

Niederungen nnd über Bächewegfiihrten; Berge mußten abgegraben, Tiefen ausgefüllt
werden.

Zur Erhaltung dieses wichtigenWerkes, das nicht nur das Land mit Mühlen,
sondern auch die Stadt Marienburg mit Trinkwafser versorgte und die Gräben der

Stadt nnd Burg unter Wasser setzte, wurde eine besondere Ordnung erlassen.
Seine besondereAufmerksamkeitwidmete der Orden dein Postwesen, das für

seine Verwaltung nnd seine großenauswärtigenBeziehungen unentbehrlich war. Und

200«Jahre, bevor im übrigenEuropa Anstalten zur schnellerenBeförderungder Briefe

eingerichtetwurden, bildete der Hochineistereine Einrichtung, die schon ganz die später

geschaffenenvorwegnahmnnd, vom HanptschlosseMarienburg ausgehend, in jedemOrdens-

hause eine Postanstalt mit eigenem Postmeister,Poststube, reitenden Postboten,die alle

vom vorhergehendenPostamte eingeliefertenBriefe auf schnellstemWegezum folgenden
zu befördernhatte, anlegte. Jedes Ordenshans hatte eigens nur für diesenZweckBrief-
dienstpferde zu stellen. Alle Einzelheiten lassen sich ans den Ordensrechnungennoch
heute feststellen.

Die Macht des Ordens entfaltete sich zur vollsten Blüte in der Germanisiernng
und Ehristianisierung des gewonnenen Landes wie auch in der weiteren Ausdehnung
der Herrschaft, teils durch Eroberung, teils durch Ankan benachbarter Gebiete. Jm

Westen wurde Pommerellen nach dem Aussterben des dort regierendenHerzogshanfes
durchVertrag mit den Askaniern in Brandenburg erworben, im Ostenwurden Kurland,
Livlaud und Estland gewonnen.

Die Verwaltung des Landes leitete der Hochmeister,der 1309 seinen Sitz von

Venedig nach der um 1280 gegründetenMarienburg verlegte. Sein Stellvertreter

war der Landmeister. Zur Erledigung weniger wichtigerDinge genügteder Beirat der

hohen Ordensbeamten (Großkomtnr,Marschall, Treßler,Trapier, Spittler). Angelegen-
heiten von allgemeinemInteresse wurden durch das jährlichzufammentretendeOrdens-

kapitel entschieden. Das ganze Land zerfiel in einzelneKreise oder Komtureien mit

einem Ordenshause,dem ein Komtur vorstand. Kleinere Burgenstandenunter einem Pfleger.
Seine Glanzzeit erlebte der Orden unter dem HochineisterWinrich von Kuiprode

(1351 bis 1382); aber schonwar der Höhepunkterreicht,und schnellging es bergab. Die

Zuständeim Innern, die dazu führten,brauchenhier nicht weiter berührtzu werden.

Nach außenhin dehnte sich die Macht des Ordens noch aus durch den Ankan der

Neumark und die Eroberung Samogitiens. Dieser letzteUmstandaber reizte den früheren

Großfürstenvon Litauen, Wladislaw Jagiello, der durch die Vermählungmit Hedwig,
einer Tochter Ludwigs1. von Ungarn und Polen, die polnischeKrone erlangt hatte
und zum Christentumübergetretenwar. WegenSamogitien kam der schonlange drohende
Krieg mit Litauen und Polen endlichzum Ansbruch. Zwar wurde nach der blutigen
Niederlage von Tannenberg(1410) die Marienburg gerettet; doch mußte der Orden

Samogitien abtreten. Die äußereNot vermochte nicht die im Innern zwischenden

Ordensrittern und dem übrigenTeil der Bewohner bestehendeUneinigkeitzu beseitigen.
Die mit dem Regimeut der Ordensritter unzufriedenenBürger und Landadligenschlossen
Bünde und riefen die Polen ins Land als Beschützerihrer Freiheiten. WelcheTorheit!
Jn einem dreizehnjährigenKriege (1453 bis 1466) wurde das Land verwüstet. 1460 fiel
die Marienburgin die Hände der Polen. Zwar widerstandeneinige Burgen, wie

72
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Marienwerder,Riesenburg und Stuhm, siegreichdem Feinde; aber im zweitenThorner
Frieden mußtenPommerellen das Culmer Land, das Marienburger Werder und das

Ermland abgetretenwerden. Zu dem, was dem Orden nochunter politischerOberhoheit
verblieb,gehörteauch zum Lohn für die tapfere Verteidigung von Marienwerder nnd

Riesenburgder Teil des Bistums Pomcsaniens, der persönlichesEigentum des Bischofs
war. Die Grenze des Gebietes, das im Westen bis zur Weichselreichte,verlief südlich
von Tiefenau bis an die Liebe bei Brakau, folgte ihr bis zur Kreisgrenzevon Stuhm
und Roscnberg und weiter dieser selbst bis zur ostpreußifchenGrenze;im Süden reichte
es etwa bis an die heutige Grenze der KreiseMarienwerder und«Roscnberg,jedochmit

Einschlußdes Kirchspiels Großleistenau.Dieses Gebiet hat also niemals zu

Polen gehört.
Der übrige Teil Westpreußens,der an Polen gefallen war und nun Preußisch-

Polen genannt wurde, sollte nach der Absichtder Bundeshäupternur durchPersonalunion
mit Polen verbunden werden. So war es auch in dem Jnkorporationsprivilegvon 1454

festgelegtworden. Das Land sollte seine eigeneVerwaltung behalten Und seineneigenen
Landtags zum polnischenReichstag brauchte es nur Gesandte zu schicken. Aber dieses
Verhältnis wurde von der politischenNation wie auch von den politischenKönigenmit

Mißtraueubetrachtet; beide waren stets bestrebt, die Personalunion mit Preußen in

eine Realunion zu verwandeln. Alle Könige schwuren einen Eid auf die Beachtung
der preußischenSonderrechte, aber keinem ist es eingefallen,den Eid zu halten. Der

gröbsteRechtsbrucherfolgte 1569 auf dem Reichstag zu Lublin, als den Preußen be-

fohlen wurde, ihre Senatoren und Landboten fortan auf den polnischen
Reichstag zu schicken. Der ganze Inhalt des Jnkorporationsprivilegswurde annulliert,
das preußischeLand wurde polnischeProvinz. Der Adel und die Bischöfefolgten, von

dem schäbigenGlanze der politischenKrone geblendet,gelocktdurch persönlicheVorteile,
dem polnischenBefehl,ohneauf die Proteste der Städte zu achten, die sichihr Deutschtuin
zu erhalten trachteten Jn Massen kam der polnischeAdel nach Preußen und siedelte
sich vor allem auf dem Lande an. Für uns kommen hauptsächlichdie Kreise Stuhm
und Marienburg in Betracht, die allerdings scharf voneinander zu scheidensind. Denn

in dem letzteren, der Niederungsland und von Flüssen und Bächenreichlichbeströmte
und daherÜberschwemmungendauernd ausgesetzteÄckerenthielt, hat sichdie ausschließlich
deutscheBevölkerung,vermehrt durchniederländischeMennoniten, durchalle Jahrhunderte
erhalten. Der Grund liegt nahe. Den Polen scheintdie Befähigungzu großenwasser-
technischenAnlagen,"die unabweislich gemacht und dauernd mit großenArbeiten und

unermüdlicherAusdauer trotz aller Rückschlägeerhalten werden müssen,abgegangen zu

sein. Daher haben die polnischen Machthaber gar nicht den Versuch gemacht, aus

solchenLandesteilen die deutscheBevölkerungzu verdrängenund durchpolnischezu ersetzen.
Es darf daher als nicht zufälligerscheinen,daß auch im Kreise Stuhm die deutsche
Bevölkerungin erster Linie in den sruchtbareu,aber schwergegen die Wassergewaltzu

behauptendenFlußniederungen,die Slaven in den höhergelegenenTeilen wohnen.
Hatten Bürger und Bauern früher über die Herrschaftder Ordensritter geklagt,

unter den Polen wurde es nochschlimmer. Im polnischenStaate gab es nur zweiStände,
Adel und Geistlichkeit,und auch in dieser waren die höherenStellen meistensnur den

Adligen vorbehalten. Dem polnischenAdel, der freier Eigentümerseiner Güter war,
wurde 1476 der preußischeAdel, der bisher nur Lehnsadel gewesenwar, gleichgesetzt
nnd so für Polen gewonnen. Jm selben Jahre wurden auch alle Rechtsunterschiede,
die unter der Ordenszcitsowohl unter den Bürgernwie auchunter den Bauern bestanden
hatten, aufgehobennnd das CulmischeRecht als das bestezum Normalrecht erhoben;
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aber dieseGleichsetzungwar nur das Fundainent, um daraus das Gebäude der polnischen
Verfassungaufzurichten. Diese kannte nur ein Recht, das des Adels. Waren alle

Sonderrechte aufgehoben, dann konnte schließlichder Adel um so schrankenlosersein
Willkürregimentdurchsetzen Die Freizügigkeit,die Selbständigkeithörte auf, an die

Stelle der freien Baucrndörfertraten die polnischenScharwerksdörser.Jm Marienburger
Werder begann man schon im Anfang des 17. Jahrhunderts die dort ansässigenFrei-
baucrn zu Scharwerken zu zwingen und wie polnischeLeibeigenezu behandeln. Man

schlug und bedrohte sie und mißhandeltesie auf jede Weise· 1650 beklagtensich leib-

eigeneBauern von Schönwiese,daß der Psandherr sie ohne Grund schlageund 6 statt
3 Tage für sich scharwerkenlasse. Jm gleichenJahre schenkteein Adliger Wilzewski
dem v. Güldensterneinen Bauern und seine Tochter. 1643 nahm Johann v. Feldeni
Zakrzewskiden Bauern ein Stück Acker nnd Wald weg und schlugdiesesLand zu seinem
Gute. 1772 beklagtensich die Bauern von Kalwe, daß man sie seit 30 Jahren nnd

länger zum Scharwerk gezwungen habe, obwohl sie davon frei wären.
Mit der Freiheit nnd Selbständigkeitder Bauern schwand die Blüte nnd der

Wohlstand des Landes dahin; Handel und Gewerbe gingen zurück,das platte Land

verödete und die Städte entvölkerten sich. Für die geistigeund sittliche Hebung des

Volkes geschah nichts. Das Schulwesen verfiel vollständigund die Rechtspflegeließ
so zu wünschenübrig, daß selbst der polnischeKönig Stanislaus Leszezynskibekennen

mußte: »Polen sei das einzige Land, wo die Masse des Volkes alle Rechte
der Menschheit entbehre« Die Bauern waren rechtloseSklaven, die Bürger ver-

elendet und verarmt. Mächtigund möglichstfrei von allen Lasten, dafür aber Jn-
haber aller Rechte waren nur der Adel und die Geistlichkeit. Wie kläglichdie Zustände
in den Städten waren, mag die Tatsache beleuchten,daß 1772 in Ehristburg bei

727 Einwohnern 26 Baustellen wüst lagen.
Viel hatte das Land auch unter den Kriegen zu leiden, die zunächstnoch zwischen

dem Orden und Polen, im 17. Jahrhundert aber zwischenPolen und Schwedengeführt
wurden. Jm ersten schwedisch-p«olnischenKriege wurde es seit 1626 in Mitleidenschaft
gezogen ; arge Verwüstungenund Zerstörungentraten ein, als die Kämpfe durch den

Waffenstillstandzu Altmark (1629) und sechsJahre darauf zu Stuhmsdorf beendigt
wurden. Jn diesem Vertrage wurde in einem besonderenArtikel bestimmt, daß die

Gebiete, die Polen zurückerhielt(Preußisch-Polen),ihre alten Privilegien und Freiheiten
weitergenießensollten. Brandenburg und die Generalstaaten unterschriebenden Ver-

trag gleichfalls, und Frankreich und Großbritannien übernahmen durch ihre
Unterschrift die Garantie. Aber der Rechtsakt blieb nicht mehr als ein Fetzen
Papier. Auch die beiden folgendenKriege (der zweite schwedisch-polnischeKrieg 1655

bis 1660 und der nordischeKrieg 1700 bis 1721) gingen nicht spurlos an dem

Lande vorüber. Oft war es der Schauplatz blutiger Kämpfe,Freund und Feind durch-
zogen es. Jm siebenjährigenKriege wurde das Land bis zur Weichselvon den Russen
besetztund als russifcheProvinz erklärt,darum ziemlichglimpflichbehandelt.

Was das Land unter der polnischenHerrschaft gelitten hat, in welchemZustand
sichBürger und Bauern befanden,erhellt am bestenaus den Aufzeichnungen,die Friedrich
der Großemachen ließ,als das Land bei der erstenTeilung Polens an Preußenkam.

Unterdessenwar auch mit dem Reste des Ordensstaates eine Veränderungvor-

gegangen. Wiederholt hatten die Hochmeistersich bemüht,die polnischeLehnshoheit
abzuschütteln,doch stets vergebens. Mit der Einführungder Reformationerfolgte auch
die Säkularisationdes Landes,und der damalige HochmeisterAlbrecht von Preußen
wurde am 10. April zu Krakau vom polnischenKönigemit dem HerzogtumPreußen

Z
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belehnt. Mit dem Aussterbendes Herzogshauses kam-das Land, also auch Marien-(

werder und Wesenme 1618 an die Kurfürsten von Brandenburg und wurde vom

GroßenKurfürstendurch die Verträge von Labiau und Wehlau und den Frieden von

Oliva (1660) zum selbständigenHerzogtnm erhoben.
«

Wie die inneren VerhältnissePolens im 18. Jahrhundert ein Eingreifen der

auswärtigenMächtenötig machten, wie es zur Teilung Polens kam, braucht nicht
weiter ausgeführtzu werden. Bei der ersten polnischenTeilung 1772 kam das alte

Ordensland mit Ausnahme von Danzig und Thorn an Preußen; die natürlicheEinheit
der Lande an der Weichselwurde wieder-hergestellt,an die alte geschichtlicheüberlieferungs
wurde wieder angeknüpft Damals wurde ein llnrecht wieder gutgemacht,das trotz

300jähriger Dauer eine Vergewaltigung gewesen war-. Aus der Annexion von

1466 wurde eine Desannexion Der polnischeReichstag erklärte sich 1773 mit

der erfolgten Teilung einverstanden,als die preußischenStände bereits am 27. Sep-
tember 1772 in Marienburg ihrem neuen Herrn gehuldigt hatten.

Unterdes hatte Friedrich der Große die neue Erwerbung persönlichin Augenschein
genommen. Von seinen vielen recht charakteristischenÄußerungenüber das Land seien

hier nur zwei mitgeteilt. Am 27. Oktober 1772 schreibt er an d·Alembert: »Man

hat mir ein Stückchen Anarchie gegeben,mit dessenUmwandlungichmich beschäftigen
1nnß.« Am 11. Dezember 1773 schreibt er an Voltaire: »Es war sehr gerecht,das;
ein Land, welches einen Kopernikus hervorgebrachthat, nicht länger in jeder Art

von Barbarei schmachtete.«Alles, was der deutscheOrden in 200jähriger Arbeit

aufgebaut hatte, war durch eine 300jährige polnischeMißwirtschaftzugrunde gerichtet
worden. Friedrich mußte wieder von vorn anfangen· Auf Grund eines genauen

Einrichtungsplans griff er auf allen Gebieten mit unermüdlichemEifer, aber auch
rücksichtsloserStrenge durch, um an Stelle der verlotterten staatlichen Verhältnisse
die festgefügtenund fast übertrieben sorgfältigenpreußischenStaatseinrichtungenzu setzen.
Eine seiner ersten Maßnahmenwar die Aufhebung der Leibeigenschaftfür die Bauern

aus den Domänenämtern durchPatent vom 28. September 1772, der eine entsprechende
für alle Güter am 8. November 1775 folgte. ZahlreicheVerordnungen ergingen über
den Schutz der Untertanen vor willkürlicherBehandlung und ebenso scharfeStrafan-

drohungen bei Nichtbeachtungdieser Vorschriften. Wie hier, so leisteten der König
und seine Beamten auf allen Gebieten energische und zielbewußteArbeit, und neues

reges Leben entwickeltesich in dem zuvor dahinsiechendenLande. Eine neue

Kolonisationstätigkeit begann, Bauern und Handwerker wurden herangezogen.
In unserem Gebiet z. B. wurden in Marienburg 39, in Stuhm 7, in Christburg
8 Handwerkerfamilienauf Staatskosten angesetzt. Das Handwerk entwickelte sich,
die Städte blühtenwieder auf. WährendChristburg 1773 727 Seelen gezählthatte,
betrug die Einwohnerzahl1783 1 595, 1804 sogar schon 2104; in Stuhm stieg sie
von 409 im Jahre 1772 auf 509 im Jahre 1783 und 918 im Jahre 1804. Die

Zahl der Häuserbetrug in Stuhm 1778 79, im Jahre 1804 105.

Die Rechts prechung wurde auf ganz neuer Grundlage geordnet nnd der

preußischeGrundsatz des gleichenRechtes aller vor dem Gesetzenicht nur angeordnet,
sondern auch durchgeführt

Im Kirchenweseu wurde aller Unterschiedzwischen den zwei Hauptglaubens-
bekenntnisseuaufgehoben. Volle Gleichberechtigung,volle Glaubens- und Bekenntnisfreihcit
wurden gewährleistet

Seine größteAufmerksamkeitwidmete der König dem Schulwes en ,
nnd seine

erstesund dauernde Sorge war, Schulmeister zu gewinnen. Hierzuscheuteer keine Kosten,v
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nnd seinem Eifer konnten die Erfolge nicht schnellgenug kommen. Immer wieder

drängte er, daß die Kinder in den Schulen ordentlichunterrichtetwürden,»das Volk

sei noch roh und kenne keine Sitten, die Regierung müssealles nur Erdenkbare tun,
um die Leute dorten mehr menschlichzu machen.«

Für den höherenUnterricht zog er das Jesuitenghmnastumin Marienburg heran
und setzte ihm aus den ehemaligenIesuitengiitern einen jährlichenfesten Zuschußvon

590 Talern aus.

Das preußischePostwesen trat sofort mit der Übernahmeder Provinz in Tätigkeit
Bereits Anfang Oktober 1772 gingen die ersten Postwagen, nnd in allen Ortschaften
wurden Postämter und Postwärtereieneingerichtet. Nirgendwo anders als gerade auf

diesem Gebiete zeigte sich gleichim ersten Augenblickedie gewaltige Umänderuugder

Dinge nnd die Besserungder Zustände,trotz der zum Teil trostlosen Verhältnisseauf

Straßen,Wegen und Brücken, -

Jnsder Beaufsichtigungder Damm- und Wasserhauverhältnisfe lehnte sieh
der König an die seit der Ordenszeit bestehendenDeichkoinmunenan, die eine genau

geregelte Verfassung mit Deichgrafen und Geschworenenhatten. Doch wurden ver-

hältnismäßiggroße Sunnnen für Wasserbauten und Wasserschädenbewilligt und die

staatliche Aufsicht ausgeübt.
So wurde ein durch die Mißwirtschaftdes Adels bedrücktes Land von den

Fesseln der Anarehie befreit und mit den Segnungen eines tatkräftigen,ordnungsliebenden

Regiinents bekannt. Wenn aneh die furchtbaren Jahre der Kriege 1806 bis 1814

das Land aufs neue dem Untergang zuzuführendrohten, der Geist der Arbeit Friedrichs
des Großenging nicht verloren. Und was heute an kulturellen Errungenschaftenvor-

handen ist, so daßWestpreußenneben jeder Provinz des Reiches bestehenkann, das

verdankt es der unablässigen,vor keinen Kosten zuriickschreckendenArbeit des

preußischenStaates. -

Die Hauptstadt der 1772 erworbenen Provinz wurde Marienwerder, einmal

weil es stets eine deutsche Stadt gewesenwar, besonders aber, weil es in der Mitte

des Landes lag. So wurde hier anr 25. September 1772 ein Oberhof-und Landesgericht
fürWestprenßeneingerichtet(henteOberlandesgericht),sdesgleichenerrichteteder König durch
Patent vom 13. November 1772 in Marienwerder eine neue Kriegs- nnd Domänen-
kanimer (hente Regierung). Unter dein Nachfolger Friedrichs des Großenkamen noch
die Generallandschaftsdirektionfür Westprenßenund das königlicheGestüt in Marien-

werder hinzu. Nach den kriegerischenEreignissenzu Beginn des 19.Jahrhunderts, von

denen auch Marienwerder nicht verschontblieb, behielt die Stadt bei der Nenordnung
des Staates ihre Behörden; 1849 kamen noch ein Kreisgericht (Amtsgerieht)und eine

Oberpostdirektionhinzu, die letzterewurde aber 1872 mit der in Danzig vereinigt-
Mit ganz Westprenßennahm auch Marienwerder im vorigen Jahrhundert einen

gewaltigen Aufschwung,stieg doch die Einwohnerzahl von 1783 bis heute von 3 200

auf beinahe 13 000, in Westpreußeuvon 415 000 im Jahre 1772 auf 1700000

im Jahre 1910. Das hat eine knapp 150jährigepreußischeRegierungzuwege gebracht!

m. Gegenwärtige Zusammensetzung der Bevölkerung.

Der geschichtlicheCharakter des Abstimninngsgebiets als eines alten deutschen
Landes prägt sichauch. in der gegenwärtigenZusannnensetznngder Bevölkerungdeutlich
aus. Um ein vollständigesBild zu gewinnen, muß man von der amtlichen Volks-
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zählnngvon 1910 ausgehen, bei welcher die Bevölkerungzum letztenMale auch nach
der Muttersprachegesondert worden ist. Nach jener Zahlung hatten die vier Kreise
des Abstimmungsgebiets,die zusammen 2461qkm groß sind,"160 567 Einwohner-.
Davon bekannten sich 136 305 zur deutschen und nur 24126 zur politischenMutter-

sprache,85 v. H. Deutsche standen also 15 v. H. Polen gegenüber

In der Mehrzahl der Kreise ist nach den Ergebnissender genannten Zählung die

ziffernmäßigeÜberlegenheitder deutschenBevölkerungsogar noch erheblichgrößer. Sic

erreicht im Kreise Marienwerder 91 v.H., im Kreise Rosenberg 92 v..83. nnd im

Kreise Marienburg sogar 93 v.zZ. Der Kreis Stiihm, in welchemwährend seiner
vorübergehendenVerbindung mit dem polnischenStaate zahlreichepolnischeZuwanderer
gekommen waren, zählt 58 v.55. deutscheEinwohner Die Deutschen bilden somit
auch in ihm die Mehrheit Im einzelnenstellt sich das Jerhältnis der Deutschen und

Polen in den vier Kreisen des Abstiminnngsgebietswie folgt dar:

Einwohner mit .
·

« » Fläkse - » » Einwohnei
Kreise C ) deutscher s poliiisiher .

·. insgesaiiit
M Muttersprache

i

kiiiarienbiirg . . . . . . . .. 21843 28 045 : 98 v.H.
«

454 = 2 v. 28 521

Stithn . . . . . . . . . . . .. 64161 20923 = 58 iö 571 :: 42 36 527

Marienwerder . . . . . . .. 55 916 37 143 = 91 » 3810 = 9 » 40 969

Rosenberg . . . . . . , . . .. 104160 50194 := 92 »
s

4291 = 8 » 54 550

Abstinimnngsgebiet... 246 080 136 305 = 82 v..85. 24126 = 15 v.»i3. 160 567
i

Aber nicht nur nach der Zahl, sondern mehr noch nach der Bedeutung tritt die

polnischeBevölkerungweit hinter die deutschezurück.Die 10 Städte des westpreußischen
Abstimmungsgebietssind nahezu rein deutsch. Währenddie polnischsprechendeBevölkerung
im Durchschnittder ländlichenOrtschaften 20 v. H. erreicht,macht sie in den Städten

nur 6 v. H. aus. Die Städte im KreiseStuhin sind zu 75 v. H., im KreiseRosenberg
zu 94 v.55., im Kreise Marienwerder zu 96 v.H· und im Kreise Marienburg zu
98 v. H. von Deutschenbewohnt.

-. Einwohner niit

Städte iin Kreise An ahl
Einwohner

deiit«eler polni·cherV , z
insgesaint

" «
««

I

Muttersprache

Marienburg . . . · . . . .. l 16500 16155 = 98 v·sZ. s, 327 = 2 v. H

Stuhm . . . . . . . . . . .. 2 6095 4559 = 75 «-

,
1536 = 25 »

Marieiiwerder . . . . . . .. 2 13 970 13339 = 96 » . 620 = 4 »

Roseubekg. . . . · . . . . .. 5 23 218 21864 : 94 » ; 1329 = is »

Abstimmiiiigsgebiet... 10
«

59 783 55917 = 94 v. H. 3 812 = 6 v.

Die Überlegenheitder Deutschen unter der Bevölkerungder Städte ist um so

bedeutungsvoller,als die städtischeBevölkerung im Abstimmungsgebietnicht weniger
als 37 v. H. der Gefamtbevölkernngausmacht. Nicht mit Unrecht werden deshalb die

Städte, von denen sich im ganzen Gebiet Handel, Verkehr und höhereGesittung ans-

breiten,als unerschiitterlicheStittzpunktedes Deutschtumsbetrachtet Auf die Bevölkerung
der einzelnenStädte verteilt sich die Zahl der Deutschen und Polen wie folgt:



33

.

. Einwohner mit
» » Einwohner

. I [
,

Stadte
insgefamt

deutscher
i

po nischer
-

Muttersprache
l

Marienburg . . . . .
.

. . . . . . 16500 16155 = 98 v.s5.
I

327 = z v..55.

Stuhm . . . . . . . . . . . . . . . . . « 3019 1656 :: 54 p 1435 = 46 »

Christburg . . . . . . . . . . . . . . . » 3004 2903 = 97 - 101 = 3 ,-

Marienwerder . . . . . . . . . . . . .. 12 983 12408 = 96 » 566 = 4 .

Garnsee . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 987 931 = 94 » 55 = 6 s-

Rosenbekg . . . . . « . . . . . . . . . .. 3181 = » = 2 »

Vischosswerder . . . . . . . . . . . .. 2 311 1740 = 75 » 571 = 25 »

DentschsEylau . · . . . . . . . . . . .. 10 087 9566 = 95 » 516 = 5 »-

Freystadt . . . . . . « . . . . . . . . . .. 2 607 2562 = 98 » 43 : 2 »s-

Rlcleilburg . . . . . . . . « . . . . . ..
: 97 » 159 = 3 )-

Städte zusammen. .. 59 7·«3 55 917 = 94 v. H. 3 812 = 6 v. II.

Von den 10 Städten des Abstiinmungsgebietshaben also 8 Städte 90 bis

100 v· H. deutscheEinwohner; eine Stadt hat 75 v. H., und selbst in Stuhm machen
die Deutschen mit 54 v. H. uokh die Mehrzahl der Einwohner aus.

In den Städten befanden sichzurZeit der letztenGewerbezählung(im Jahre 1907)

im ganzen 3145 gewerblicheHauptbetriebe Davon waren 2962, also 94 v.H. in

deutscher,183, also 6 v. H. in polnischerHand. In der Stadt Marienburg befindet
sich unter 727 Betrieben nur ein einziger polnischerBetrieb. In den Städten des

Kreises Marienwerder stehen 98 v.53. deutschen, 2 v. H. polnische Inhaber von

Betrieben gegenüber. Auch im Kreise Stuhm, der doch 42 v. H. Personen mit

poliiischerMuttersprache aufweist, machen die politischenBetriebsinhaber nur 20 v. H.
aus. Im Kreise Rosenberg endlich sind die städtischenBetriebe zu 93 oh in

deutscherHund«

In den Städte»
.

Inhaber von Hanptbetrceben iiut
der Kreise

Jnsgesanit deutscher · politischer

Muttersprache

Marienburg . . . . . . . 727 726 = 100 v. H. l = 0 v. H.

Stllhm . . . . . · . . . .. 401 = 80 » = »

Marieiuoerder 652 637 = 98 » 15 = 2 »

Rosenberg . . . . . . .. 1365 1278 = 93 » 87 = 7 »

zusammen. . .. 3145 2 962 = 94 v. H. 183 = 6 v. H.

Die Zahl der polnischenInhaber von Hauptbetriebenist also in allen Städten

des Abstimmungsgebietsäußerst gering. Nirgends finden sich mehr polnische als

deutscheBetriebsinhabervor. Selbst in Stuhiu haben die Polen noch nicht einmal die

Hälfte aller dort vorhandenenHauptbetriebe in ihrem Besitz.
Die Hauptbetriebe zerfallen in kleinere Betriebe, in welchennur eine Person aus

eigeneRechnung, im eigenenNamen und ohnemaschinelleEinrichtungentätig ist (»Allein-
betriebc«),und in größereBetriebe, die mit Mitinhaberin mit motoriskhenAnlagen oder

doch wenigstens mit mehreren Gesellen arbeiten. In den Städten des Abstimmungs-
gebiets finden sich 1424 Alleinbetriebe und 1721 größere Betriebe. Unter den

1 424 Alleinbetrieben sind nicht mehr als 102, also 7 v. H. in politischerHand, unter

9
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den 1721 größerenBetrieben sind es sogar nur 81, also nicht mehr als 5 v.H.

Soweit die politischenGewerbebetriebe überhaupt siir das Wirtschaftslebendes Ab-

stimmungsgebietsvon Bedeutung sind, handelt es sich bei ihnen also vorwiegend mn

kleinere Werkstätten,die nur für den nächstenBedarf ihrer Knndschafttätig sind. Auf
den großenGang der wirtschaftlichen Entwickelung haben die Polen dagegen bisher
keinen Einflußausgeübt.

Auch unter der stärkermit polnischen Bestandteilen durchsetztenLandbevölkerung

überwiegtdas Deutschtum immer noch erheblich. Denn auch von den Bewohnern der

ländlichcnOrtschaftensind im Durchschnitt noch immer 80 v. deutscherAbstammung.
Jm Kreise Stnhm machen die Deutschen 54 v. H. der gesamten Landbevölkerungaus«
im Kreise Marienwerder 88 v. H., im Kreise Rosenberg l)1 v. Lm und im Kreise

Marienburg sogar 99 v.H.

Einwohner der ländlichenOrtschaften mit

Kreise Insgesamt deutscher I polnischer

Muttersprache

Marienburg . . . . . . . 12 021 11 890 = 99 v. H. 127 = 1 v. H.

Stuhm . . . . . . · . . .. 30 432 16 364 = 54 » 14035 :- 46 ,-

Marienwerder . . . . . 26 999 23 804 = 88 » 190 = 12 »

Rosenberg. . . . . . .. 31332 28 330 = 91 » 2962 = 9 »

Landbevölkerung. . . . 100 784 80 388 = 80 v. H. 20 314 = 20 v. H.

Innerhalb der Landbevölkerungist nun weiter zu unterscheidenzwischenBesitzern
nnd Landarbeitern. Die polnischenEinwohner von Landgemeindengehörenzum großen
Teil dem Stande der Landarbeiter an und fühlen sich infolgedessenin sehr viel ge-

ringerem Grade mit der Heimatscholleverwachsen. Der Grundbesitzist dagegen90 v. H-
in deutscherHand. Der deutscheAnteil beträgtnämlich im KreiseMarienburg99 v. H,
im Kreise Stuhm 70 v. H., im Kreise Marienwerder 93 v. H. nnd im Kreise Rosen-

berg 97 v. H. ."

Die geringe Bedeutung der-lpolnischenBevölkerungfür die Landwirtschaft sowie

diestädtischenGewerbe kommt in der schwächerensteuerlichenLeistungsfähigkeitderjenigen
Bezirkezum Ausdruck,in denen Polen in größererZahl ansässigsind. Das den Pro-
vinzialsteuerndes Rechnungsjahrs1915 zugrunde liegendePrinzipalle der staatlich
veranlagten direkten Steuern betrug, aus den Kopf der Bevölkerungberechnet,im Re-

gierungsbezirkDanzig mit 28 v. H. polnischerBevölkerung8,01 Js, im Regierungs-
bezirkMarienwerder mit 41 v.sZ. polnischerBevölkerungdagegen nur 5,56MI. Die-

selbe enge Beziehung zwischensteuerlicherErtragsfähigkeitund polnischerVolkszahlzeigt
sich auchin den vier Kreisen des Abstimmungsgebiets Auch hier gilt der Satz: Je

mehr politischeBewohner, desto weniger Steuern. Der Kreis Stuhm mit 42 v. H.

Polen bringt aus den Kopf der Einwohner nur 5,89Mk Steuern auf, Marienwerder

(9 v.iZ. Polen) (i,33MS Rosenberg (8 v.35.) 6,62 .-2«-Ø,Marienburg (2 v. H) sogar
8,7"9»in Dabei ist zu beachten, daß der Durchschnittssatzder Steuern hier noch ans
den ganzen früherenUmfang der einzelnen Preise berechnet-ist. Entsprechenddem

höherenProzentsatz der« deutschenBevölkerungin dem östlichder Weichselliegenden
Teil des KreisesMarienwerder ist in diesem auch die steuerlicheLeistungsfähigkeitin

Wirklichkeiterheblichgrößer. Die Kreise Rosenberg und Marienburg nähern sich der

Steuerkraftderübrigenrein deutschenKreise der Provinz, diespjwieElbing (mit 100 v.
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Deutscheni 8,84 JØ an Steuern auf den Kopf aufzubringen vermögen. Umgekehrt
gleicht das steuerlicheBild, das der Kreis Stuhui darbietet, den Verhältnissenin den

zur Hälfte oder iiberioiegendpolnischeiiKreisen,die, wie Strasburg (iiiit 66 v. H. Polen),
fnur 3,79 W an Abgaben aufweisen

Eine gesonderteBetrachtung der einzelnenKreise ergibt folgendes Bildzl
J. Jm Kreise Marienburg befindet sieh keine Gemeinde, die weniger als

90 v.H. deutscher Einwohner aufweist. Der Kreis Marienburg befindet sich darin in

voller Ulrereiustimmnngmit den anstoßendenGebieten, dem Laudkreis Elbing (100 v· H.

Deutsche) und dem jetzt dem Freistaat Dauzig zugesprocheneii,früher einen Teil des

Kreises Marienburg bildendeii Bezirke »GroßerWer-der« (100 v.H. Deutsche). Keine

Gemeinde hat mehr als 40 politischeEinwohner: Lindewald 32, Königsdors40, alle

übrigenGemeinden sogar weniger als 10. Der Kreis Marienburg gehört somit un-

bestreitbar zum ostpreußisrhcn,ausschließlichdeutschenSiedluugsgebiet,mit dem er auch
durch die Bahnliuieii Marienburg-Elbiug und Elbing—Salfeldsowie zahlreicheStraßen-
züge eng verbunden ist.

2. Das vorwiegend deutscheSiedlungsgebiet greift auch sowohl von Norden

wie von Osten auf den Kreis Stuhin über. Von polnischerSeite wird dieser Kreis

zwar geflissentlichals polnisches Land hingestellt In Wirklichkeit befindet sich aber

auch hier die polnifrhe Bevölkerungin der Minderzahl. Zudem -hat ein großerTeil

der Personen mit polnischer Muttersprache sich dem Polentum erst im Laufe der Zeit
sprachlichangeglicheu.Denn nicht weniger als 27 v. H. der Personen mit polnischer
Muttersprachetragen noch heute einen deutschenFamiliennainen Von den 72 Land-

gemeindendes Kreises weisen nur 29 eine polnischeMehrheit anf, von den 51 Guts-

hezirken nur 25. Während in 13 von den 125 läiidlirhenOrtschaften die Polen
völlig fehlen, gilt das entsprechendevon den Deutschen nur in Z Gemeinden. «Die

Polen sind mithin nicht gleichmäßigiiber den Kreis hin verteilt, sondern sind nur an

einigen Orten in stärkererZahl vorhanden. Diese Orte mit politischerMehrheit sind
allenthalbeii von solchen mit deutschenMehrheiten ninschlosen. Die Nandgebiete des

Kreises haben überall Ortschaften mit mehr als 70, zumeistsogar mehr als 90 v. H.

deutschenEinwohnern.
-

Im Norden des Kreises zieht sichdie Grenze dieses deutschenSiedlungsgebietes
von der Weichselbei Vrauuswalde über den Dameraner Sec, Laube, Griinfeldenach
Traukwitz und stößthier«auf das ain Ostraiide sichhiiiziehendebreite und rein deutsche
Siedlnngsland, das mit den benachbartenin derselben Weiseüberwiegendvon Deutschen
bewohnten BezirkenOstpieußcuseng zusaimnengehört.Dieser östlicheGrenzsauin, der

fast nur Orte mit 90 und mehr vom Hundert Deutschenenthält,verläuftmit seinemwest-
lichen Rande von Posilge und Budisch im Norden über Trankwitz,Choyten, Polixem
Blonakeu, Groß- nnd Klein-Baalau bis nach Stangenberg am Südrande des Kreises.
Im Westen, wo der Kreis an die Weichselheraureicht, ist das Gebiet, wie Überall in

der Weichselniederung,ausgesprochendeutsch. Die Ortschaften Brannswalde, Wengern,
Usznitz,Rosenkranzauf dein rechten Nogatufer und dann die eigentlicheNiederung mit

Zaiardau, Schweingrube,Montanerweide,auch die Ortschaften auf dein Höhe-wande,
wie Rehhof, Heidemühl,Schulzenweide,sind zu 60 und mehrvom Hundertvon Deutschen
bewohnt. Die Orte mit-politischer Mehrheit liegen lediglich in der .«))iitte..des

Kreis es auf einein eng umgrenztenund durch die deutschen-Siedlungenstarkbeschränkten
. Raume. In sein-er Mitte liegen wiederum größereOrte mit deutscher Mehrheit

Die polnischenOrte sind so rings in«deutsches Siedlungsland eingelagert.
9I
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Schon aus nationalen Gründen ist es deshalb unmöglich,den Kreis Stuhm aus

dein Zusammenhangdes deutschenSprachgebietesherauszureißen,zu dem er nach seiner

geographischenLage und Beschaffenheit,seiner Bevölkerungund Kultur durchaus gehört.

3. Der Kreis Marienwerder ist iiberwiegendvon Deutschenbewohnt Jn ihm
stehen 91 v. Deutschen nur 9 v. H. Polen gegenüber.Wie überall sind auch hier
die Städte —- Marienwerder und Garnsee — fast rein deutsch,Marienwerder zu 96 v. H.,
Garnsee zu 94 v. FI. Neben 13 339 deutschenEinwohnernbefindensichin den Städten

des Kreises nur 620 Polen. Auch auf dem Lande überwiegidie deutscheBevölkerung
mit 88 v. H. gegenüber12 v. H. Polen beträchtlich.23 804 Deutschen stehen nur

3120 Polen gegenüber. Von 62 Landgemeindenhaben 7, d. h. 11 v.H., gar keine

Einwohner mit polnischerMuttersprache,von 29 Gutsbezirkensogar 10, das sind 24 v. H.

Dagegen gibt es nirgends Ortschaftenohne deutscheEinwohner Die deutscheBevölkerung

ist ziemlichgleichmäßigüber den Bezirk verteilt. Nur an der nördlichenGrenze in

fjenem kleinen Zipfel, der, weil er nicht zum Bistum Pomesanien gehörte,schon 1466

unter polnische Oberhoheit kam, liegen einige Ortschaften mit geringer polnischer
Mehrheit beieinander: Dubiel, Hintersee und Tiefenau. Sonst weist gerade die

Grenze sowohl zum Kreise Stuhm trie nach Rosenberg und Graudenz hin starke
deutscheMehr-heitereaus. Die Weichselniedernngist deutschund hängt mit dem höher

gelegenen Teile des Kreises deshalb eng zusammen.

4. Der Kreis Rosenberg ist bedeutend umfangreicher und volkreicher als die

drei anderen Kreise des Abstimmungsgebiets Er zählt aus 1042 Quadratkilometer

45 550 Einwohner, die zu l-)2 v. deutscherNationalität sind. 50194 Deutschen
stehen nur 4 291 Polen gegenüber. Der Unterschiedvon Stadt und Land spielt in

dieser Hinsicht nur- eine geringe Rolle. Der Hundertsatz der deutschenBevölkerung
beträgt in den Städten 94, auf dem Lande 91.

5. Einen wirtschaftlich besonders wertvollen Teil des Abstiminungsgebietsbildet

auch die Niederung an Weichselund Nogat, welche den Strom auf seiner ganzen,
das Abstimmungsgebiet beriihrenden Strecke begleitet. Es handelt sich hier um ein

äußerstfruchtbares nnd wertvolles landwirtschaftlichesGebiet, das allerdings viel Arbeit

erfordert nnd eines besonderen Schutzes gegen Überschwemmungenbedarf. Die sprach-
lichen Verhältnissein dieserNiederung sind im folgendenbesonders ermittelt, weil von

polnischer Seite Bestrebungenauf dieses Gebiet geltend gemacht werden, die angesichts
des ausgesprochendeutschenCharakters dieser Gegend völlig unverständlichsind. Das

Verhältnis zwischenDeutschen-nnd Polen stellt sich in der Niederung wie folgt:

. » OrtsanwesendeBevölkerung
Gemeinde Jusgesamt

Deutsch Politisch

Kreis Marienwerder:

Außendeich. . . . . . . .
.

. . . . . . . . . . · . 150 32 = 21 v· H. 118 = 79 v. H.

Baggcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 34 = » —-

BUdle . . . . . . . . .— . . . . . . . . . . . . . .
= 78 » :- )-

Ellerwalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 544 = 100 » —-

Gr. Graban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 188 = 94 » s
——

Gr. Nebrau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 366 = 93 » s 29 = 7 »

Seite . . . . 1 560 l 355
»
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«
Ortsanwesendc Bevölkerung

Gemeinde Jnsgesamt
Deutsch

;
Polnisch

Ubertrag . . . . 1 560 l 355 200

Gr. Paradies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 66 :- 94 v. H. l = l v. H.

Gr. Weide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 180 = 52 » 130 = 37 »

Gutsch . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 233 192 = 82 » 39 = 17 »

Johannistrf . . . . . .- . . . . . . . . . . . .
124 = 36 » 211 = 62 »

Kampangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . 69 = 100 » —

Kanitzkcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 524 492 = 94 » 32 = 6 »

Kleinfelde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 15 = 23 » 51 = 77 »

Kl. Grabow . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 645 631 : 98 » 9 = I »

Kl. Nebrau . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . 202 198 = 98 » 1 = 0 »

Kramcksth « . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 : 27 )- 24 = 73 v

Kllkzcbkclck. . « . . . . . . . . . . . . . . . . .
= » 76 = U »

Makccsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 778 = 90 » 55 = 6 »

Mewischfelde. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
: 72 v 77 = 23 »

Nellhöfcll. . · . . . . · . . . . . . . . . . . . .
: Y« = 7 »

Neuliebenau . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 80 14 = 18 » 65 = 81 :-

Neumühlbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 135 = 97 » 4 = 3 »

Obckfeld. . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 170 = 92 »

·

19 = 7 »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 95 » = 4 »

Rothof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 67 = 88 »

,
9 = 12 »

Ruden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 281 = 100 » 1 = 0 »

Rundewiese . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 656 550= 99 » s= 1 »

Russenau . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195 179 : 12 » 15 = 8 »

Schadewjnkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 63 = 53 » s 54 = 47 »

Schinkenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 584 = 100 » z 2 = »

Schulwiese . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . 117 58 = 50 »

«

59 = 50 »

Stangendors . . . . . . . . . ." . . . , . . . . 319 316 = 99 » 3 = 1 »

Treugenkohl . . . . . . . . . · . . . . . . . . . 311 310 = 100 » J —-

llnterwalde. . . . . . . . . . . · . . . . . . . . 86 59 = 69 »
« 27 = 31 »

Weichselburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 382 = 100 » —

Weißhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 127 = 75 » - 44 = 25 »

Ziegettack . . . . . . . . . . . . . -. . . . · . . . 347 290 = 100 » ; —

Bönhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 274 = 49 » ; 291 = 51 »

Gr. ußuitz . . . . . . . . . . . . . · . . . · .. 141 127 = 91 » ; 14 = 9

K1.Ußnitz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72 67 = 93 » 5 : 7

Montaukrweide . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 220 : 81 »
? 50 = 18 »

Rosenkranz. . . . . . . . . . . . . . . . . . · . 66 55 = 83 » 11 = 17 »

Rudnerweide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 69 = 99 » ; 1 = 1 »

Scharqu . · . . . . . . . . . · . . . . . .. 28 18 = 64 » 10 = 36 »

Schweingrube . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 231 = 96 »
l

10 = 4 »

Weißeuberg. - . , . . . . . . . . . . . . . . . 403 130 = 32 » s 265 = 66 »

Jnsgesamt . .. . 12 592 10469 = 83 v. H. 1902 =15 v. H.

Jnsgesamt umfaßtdie Niederung also 46 Ortschaften mit 12592 Einwohnem,
von denen 83 v. H. Deutsche und nur 15 v. H. Polen sind.

Das Gesamtbild der nationalen Zusammensetzungder Bevölkerungist also folgendes:
Jn allen vier Kreisen des Abstimmungsgebietsüberwiegtdie deutscheBevölkerung

die polnischezumeist unt mehr als 80 v. H· Die Deutschen stellen die Hauptmasse
der Bewohner der Städte dar, die sür die Entwickelungdes Gebietes von ausschlag-

10
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gebenderBedeutung sind. Auch in den ländlichenOrtschaften stehen die Polen sowohl
als Bewohnerwie als Grundbesitzer hinter den Deutschen beträchtlichzurück. Die

über-wiegendeMehrzahlder städtischenGewerbebetriebe ist in deutschemBesitz; die Polen
nennen höchstens7 v. H· der kleinsten Betriebe ihr eigen. Ebenso ist der Grundbesitz
in den fruchtbarereuLandstrichen,so besondersin der Weichselniederung,ganz in deutscher
Hand. Die geringe wirtschaftlicheBedeutung der Polen tritt am sichtbarsten in der

geringerenSteuerkraft der von ihnen bewohntenBezirkehervor. Das Deutschtumüber-

ragt somit an Zahl, wirtschaftlicher Bedeutung und knltureller Leistungsfähigkeitdas

Polentum bei weitem. Es ist also nur recht und billig, wenn den Deutschen auch
der politische Besitz des von ihnen zuerst und am stärkstenbrsiedelten und kulturell

gefördertenGebiets verbleibt.

Bei der Beurteilung des aus der vorstehendenDarstellung hervorgehendenZahlen-
verhältnissenzwischenDeutschen und Polen ist nun aber noch ferner zu beachten,dasz
durchaus nicht alle Personen mit polnischerMuttersprache auch das Bestreben haben,
in dem neugebildeten, unter dem Einfluß von Galiziern und Kongreßpolenstehenden
polnischen Staate auszugehen. Viele von ihnen fühlen sich vielmehr durchaus als

deutscheStaatsbiirger und wollen das auch bleiben. So hat sichschonbei den Wahlen
zur Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 gerade in den Kreisen, in

denen die polnisch sprechendeBevölkerungverhältnismäßigzahlreich ist, gezeigt,dasz die

sprachlicheZugehörigkeitzum Polentum nicht auch das Bekenntnis zum politischen
Polentum nach sich zieht. Da die polnischcPartei damals zur Stimmenthaltung auf-
gefordert haite, ist die Zahl ihrer Anhängeraus der Ziffer der Wahlbeteilignngleicht
zu errechnen. In dem östlichder WeichselgelegenenTeile des Kreises Marienwerder

haben z. B. 81 v. H. der wahlberechtigten Bevölkerungihre Stimme abgegeben,
19 v. H. haben somit an der Wahl nicht teilgenommen. Da nun erfahrungsgemäsz

mindestens 10 v. H. der Wohlberechtigtenwegen Krankheit,Abwesenheitund sonstiger
Verhinderung nicht zu wählenpflegen,haben sich also höchstens9 v. H. aus politischen
Gründen an der Wahl nicht beteiligt. Tatsächlichstimmt dieser Prozentsatz mit dem

zahlenmäßigenAnteil der Polen an der Bevölkerungdes Kreises genau überein,auch
er beträgt 9 v. H. Anders in Rosenberg und Stuhm. Da im Kreise Rosenberg
·84 v. H. der Wahlberechtigtengewählt haben, beträgt abzüglichder jedesmal abzu-
ziehenden 10 v. H. verhinderter Wähler der auf die Polen anzurechnendeTeil der

wahlberechtigteuBevölkerungetwa 6 v H·, während nach der Zählungvon 1910

8 v. H. der Bevölkerungdes Kreises polnischsprechen. Noch größerist der Unterschied
zwischen politisch sprechendenund polnisch wählendenPersonen im Kreise Stuhm.
Währendhier die Zahl der Personen mit polnischer Mutterspracheim Jahre 19i0

noch 42 v. H. betrug, haben sich bei der Wahl im Januar 1919 nur etwa 31 v. H.

durch Wahlenthaltung zum Polentum bekannt. Diese Zahlen erweisen unwiderleglich,
daß die politisch dem Deutschen Reiche abgeneigteSchicht der Polen hinter der Zahl
der sichpolitisch und kulturell zum Deutschtum bekennen-den Personen auch im Kreise
Stuth weit zurücksteht·

" ) ,

,

Sieht man noch näher zu, so ist das Ergebnis der Nationalversanunlungswahlen
für die Polen sogar noch sehr viel ungünstiger,da sich bei den genannten Wahlen im

Durchschnitt des ganzen Reiches l«7 v.H. der Wahlberechtigtennicht an; der Wahl

.

beteiligt haben, währendbei der soeben vorgenommenen Berechnungder Prozentsatz-der
Nichtwählerzugunsten der Polen nur auf 10 .v. H. angenommen worden war. Schätzt
man, was durchaus der Gerechtigkeitentsprechenwürde,die Zahl der polnischenStimmen

»in der-Weils daß-W alle diejenigenWohlbetechtigthden-Polen.-eugtxtegerechnetwerden-
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dieszübekden Reichsdurchschnitt vson 17 pyin hinaus sich der Wahr anhatten
haben,so würden die Polen noch sehr viel schlechterabschneiden. Denn danachwürden

sieh im Kreise Stuhm nur rund 22 v. HHder Wahlberechtigtenals Polen bekannt haben;
"

In den Kreisen fMarienburgund Marienwerder der Prozentsatzmit 7 und 272 v.zZ.

nocherheblichgeringer Im KreiseRoseubergshatdie polnischeParole zur Wahlenthaltung
bei dieser sachgemäßerenBeurteilung überhauptkeinen Erfolg ausgeübt,da in diesen
Kreisen nicht einmal der Reichsdurchschnittvon 17 v..83. sichder Stimme enthaltenhat,

Sehr bemerkenswert ist, daß im Kreise Stuhm die ZahlderWahlberechtigten,die sich
bei deri-Naiioualversammlungswahlals Polen gezeigthaben, prozentual nochgeringer
ist, als die Zahl der Personen, die im Jahre 1912 für den polnischenReichstags-
kandidaten gestimmt habenszJmJahre 1912 habennämlichdie Polen im KreiseStuhm
2025 Stimmen ans ihren Kandidateu vereinigt, währendinsgesamt in diesem Kreise
6276 gültigeStimmen abgegeben worden sind. Übrigenshaben, wie dieseZahl zeigt»
die Polen auch im Jahre 1912 im Kreise Stuhm nicht einmal Itz,sondern nur 27,c v.

der gültigenStimmen erhalten.
·

»
·

Die Abwendungpolnisch sprechenderPersonen vom polnischenStaatsgedankenist
seitdem noch weiter fortgeschritten,wie sich namentlichbei den im Mai vorgenommenen
Wahlen zur verfassnnggebendenVersammlung im Freistaat Danzig gezeigthat. Bisonders
bezeichnendist es hier, daß im südlichenTeil des Kreises Gr.Werder, in welchem 191·0«
27 v.H. polnisch sprechendePersonen gezähltwurden, jetzt nur 3 v· H. der Wahl-»

berechtigtendie Liste der polnischenPartei gewählthaben.

DieserRückgangder polnischenWähler,der bei der bevorstehendenVolksabstimmung
aller Wahrscheinlichkeitnach von neuem zu beobachtensein wird, hat eine Reihe von

Ursachen, von dencn hier nur die wichtigstenkurz angedeutetwerden sollen. Die politische
Bevölkerungin Westpreußenund Posen trägt ein ganz anderes Geprägeals die galizische
und kongreßpolnische.Die Jahrhunderte alte nähereBerührung mit der westlichen
Kultur hat Sprache, Sitte, Rechtsgefühlund Sympathien auch der polnischenBewohner
unseres Gebietes stark beeinflußt Viele polnisch sprechendePersonen sind zwar der

Rasse nach Polen, ihrer Denkungsart nach aber nur deutscheStaatsbürgerpolitischer
Zunge und wollen auch gar nichts anderes sein. In dieser Anschauungsweisesind sie
durch die Erfahrungen bestärktworden, welche die ohne ihre Zustimmung abgetreteuen
Teile der Provinzen Westpieußenund Posen unter kongreßpelnischerHerrschaft gemacht
haben. Unter dieser Herrschaft hat das geschultedeutscheBeamtentnm das Land teils

freiwillig verlassen, teils verlassenmüssen,Unordnungnnd Unznverlässigkeithabenüberhand
genommen, die Finanzen sind zerrüttet,die Wirtschaftskraft ist schwach,die Fähigkeit
zum Wiederausbau gering Das von Kongreßpolenregierte Staatswesen läßt sieh von

dem Grundsatze leiten, daß Macht vor Recht gehe. Es unterdrückt die berechtigte
Sonderart der Bewohner seiner westlichenGebiete nnd greift zur rücksichtsloseanewalt
nach innen wie nach außen. Krieg und Hunger begleiteteden Leidensgangder abge-
tretenen Gebiete und lassen allenthalben den Wunsch nach Loslösungvon Kongreßpolen
laut nnd immer lauter werden.

All das bleibt den Bewohnern unseres Abstimmungsgebietesnatürlich nicht ver-

borgen und verfehlt seinen Eindruck auch ans diejenigennicht, die sich ihrer Stammes-

zugehörigkeitnach zum Polentum rechnen. So ist auch unter ihnen überall der Gedanke
im Junehmeir daß es bessersei, dem Deutschen Reiche, das sich in seiner Verfassung
feierlich zum Schutze der Minderheitenbekannt hat, treu zu bleiben und den Lockungen
des noch ganz in mittelalterliche Auschauungsweiseverstrickteuneuen polnischenStaates

zu widerstehen
s

-
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Es ist daher mit Bestimmtheit zu erwarten, daß auch in vielen Ortschaften mit

polnisch sprechendcrMehrheit die größereZahl der Abstimmenden für Deutschland
stimmen wird, nnd diese Bekundung wird naturgemäßnoch stärkerins Gewicht fallen
müssenals die gegenwärtigeuationale Zusammensetzungder Bewohner. Denn maß-

gebend sind die Wünscheund Interessen der BevölkerunglAutwortnote Seite 20).

W. Wirtschaftliche-.

a) Verkehr: Alle Wirtschaft ist letzten Endes abhängig von den Verkehrs-

bedingungem der Verkehr wiederum bestimmt von der Lage der Oberflächengestaltung,
dem Reichtum an Bodenschätzen,kurz den natürlichenGrundlagen wie andererseits
von der Verteilung der Bevölkerunginnerhalb und außerhalbdes behandeltenGebietes

Hieraus ergeben sich Notwendigkeiten,die ohne ernste Schädigungder Interessen eines

Landes oder eines Gebietss nicht außerAcht gelassenwerden dürfen.
Das Abstimmungsgebiet gehört,wie schon bei der Betrachtung der geographischen

Verhältnissehervorgehobenwurde, zur norddeutschenTiefebene,welche von Osten nach

Westen von der nral-baltischeu Seenplatte durchzogenwird.

Diese gravitiert als wirtschaftsgeographischeEinheit von Osten nach Westen
und teilt sich in die verschiedenenStromgebiete der Weichsel,Oder, Elbe, Weser nnd

des Rheins.
Die von Süden nach Norden verlaufendenTäler der Weichsel,Oder und Elbe

werden aber ihrerseits durchschnittendurch das gewaltige Urstromtal der Weichsel,die

in grauer Vorzeit nicht wie heute bei Danzig, sondern bei Hamburg in die Nordsee
mündete. Diese Tatsache ist insofern von großerBedeutung,als sie einen Fingerzeig
für die künftigeVerkehrspolitik des gesamtenOstens bietet, soweit sie geographisch
bedingt ist.

Das über Bromberg nach Westen verlaufende, bei Hamburg mündende Urstroms
tal der Weichsel eignet sich in erster Linie für die Herstellung eines großenBinnen-

wasserwegesnach Westen und bietet somit eine willkouunene und sehr bedeutsamenatür-

liche Ergänzung zu den gleichfalls von Osten nach Westen verlaufendenEisenbahnen

Binnenverkehr.

Jn seinen engeren Zusainmenhängenbetrachtet liegt das Abstimtnungsgebietange-

schlossen an die größereEinheit der Provinz Ostpreußcnals deren Verbindungsglied
mit der Weichsel. Beide Landesteile,zwischendem Memelstroni und der Weichsel

liegend, bilden ein untrennbares Ganzes-,die vorhandenen Verkehrswegeein zusammen-
hängendesNetz. Es besaßursprünglicheine doppelteVerbindungmit dein norddeutschen
Bahnsystem, nämlich eine südliche,über das erwähnteUrstromtal der Weiehsel bis

Thoru, Bromberg, Laudsberg,Küstrin. Die nördlichevon Marienburg bei Dirschau

sich doppelt verzweigendel) über KonißssSchneidemühhwo sie mit der Linie über

Bromberg—Berlinwieder zusammentrifft, und 2s über Danzig, Neustadt-Stolp—Stettiu,
Berlin. Die zweite Abzweigungist jedoch ungünstig,da sie wesentlich länger ist,
außerdemaber den ural-baltischenHöhenrüekenin der Gegend seiner höchstenErhebung

eingleisigüberquerenmuß4 «

Entsprechend diesen Verbindungen mit dem Westensderen südliche,die Strecke

über Dt.-Eylau, Thom, Bromberg gegenwärtigfür den Verkehr nicht in Frage kommt,
ist das Eisenbahnnetzfür den Binnenverkehrbedingt. Es mündet nach dem Westenhin
konzentrischauf Marienburg Infolge des Ausscheidensder südlichenLinie ist Marien-
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burg gegenwärtigder wichtigsteUmschlagsplatzfür den gesamten ostpreuszischenwestlich

gerichteten Verkehr geworden,
Auch ohne den Zusammenhang mit dem ostpreußischenEisenbahnnetz betrachtet,

gilt das gleiche für das westpreußischeAbstimmnngsgebietan sich. Auchhier verlaufen
alle Bahnen konzentrischauf Marienburg, und für den Lokalverkehrdes Abstimmungs-
gebietes ist Marienburg von entscheidendeniEinfluß

"

Vinnenwafferveruehn
Ganz ähnlich liegen die Dinge hinsichtlichdes Binnenwasserverkehrs.Der bei

Elbing mündeude OberländischeKanal bildet «in seinem letzten Abschnitt die Nordost-
strecke des Abstiinrnungsgebietes. Dieses besitztVerbindung nach Westen über die

Kanäle des GroßenWerders und über die Nogat, und nach Ostenüber das FrischeHafs
nachKönigsberg Damit ist einerseits der Zusammenhangmit der See hergestellt,anderer-

seits aber auch mit den großenBinnenwasserstraßen,die entsprechendder natürlichen

Oberflächengestaltungdes Bodens von Osten nach Westen über Brotnberg nach Berlin

verläuft und damit den Anschlußan die Industriegebietedes Westens findet. Das auf

diesem Wege erschlosseneWirtschaftsgebiet, dessen Hauptbeziehungen von Osten nach
Westen und umgekehrt verlaufen, ist für das Abstimmungsgebietvon wesentlichgrößerer
Bedeutung als die Frage der Verbindung von Norden nach Süden. ·

Die Bahnen, welche in Sonderheit innerhalb des westpreußischenAbstimmungs-
gebietes den Anschlußan die Wasserverkehrswegeerreichen,dienen hier als Zubringer
für die Kanäle und WasserstraßenDeren Ausbau kann nicht sehr erheblichausgedehnt
werden, weil der hügeligeCharakter des Landes die Vinnenwasserwegeauf bestimmte
Linien weist, die schon oben genannt worden sind.

Eine Abtrennnng des westpreußischenAbstimmungsgebietesvon der Provinz Ost-
vreuszen müßte gerade in verkehrspolitischerHinsicht vernichteudwirken, besonders für
den RegierungsbezirkAllenstein.

Die Erklärung hierfür liegt einmal in der gegebenenLinienführungder Bahnen
durch das Abstiminungsgebiet nach Marienburg und in dem Anschlnssean die größte

Wasserstraßeinnerhalb des Abüimmnngsgebietes,der Weiehsel,und in der wechsel-
seitigeu Abhängigkeitdes agrarischen Ostens und des industriellen Westens Es ist

wirtschaftspolitischkein Zufall, daß Ost- und Westpreußendem polnischenReiche vor-

gelagert sind. Wirtschaftsgeographischbetrachtet liegt das an der hier schonmehrmals
betonten westöstlichund ostwestlichbestimmten Orientierung des norddeutschen Tief-
landes. Die Nahrungsmittelerzeugungdes Ostens muß nach dein Westen geschafft
weiden, um hier gegen Jndustrieprodukteumgetauschtzu werden.

Innerhalb des Abstiminnngsgebietesund innerhalb der größeren Einheit der

Provinz ist noch eine besondere Bindung von Bedeutung: nämlichdie Beziehungenzu

der Stadt Elbing, als einer der bedeutendstenIndustriestädtedes Ostens.
Hier hat sich im Laufe der Jahre, geführt von einigen unternehmendenund weit-

blickenden Männern eine Schiff- und Maschitienbauindnstrieherangebildet,deren Erzeugnisse
Weltruf genießen.Diese beruht nicht auf ihrem Absatzan das politischeReich, sondern
ist aus den Osten und Westen,in erster Linie aber auf den Weltmarkt angewiesen.

Der Weltverkehr.
Damit kommen wir zur Frage der weltwirtschaftlichenBeziehungen Diese sind

gegenwärtignaturgemäßnur unbedeutend,weil der Krieg die Ansgleichsbewegungzwischen
überschußiUnd Nachfragegebietenstart beeinträchtigthat.

II
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Dies kann über die wirklichenZusammenhängenicht hinwegtäuschen»Wie das

Abstimmungsgebietmit Ostprenßen,so hängt das ganze »Preußen«(Ost- und West-

Preußen)mit Deutschland zusammenund ist durch dieses mit der übrigenWelt verknüpft
Es wäre auch von Deutschland dann abhängig,wenn es aus dem politischenBerbande

des DeutschenReiches her-ausgerissenwürde, wie das bei dem abgetretenen Gebiet der

Fall ist. Das bedeutet, von allen denkbaren Fällen des politischen Anschlussesdes

Abstimmuugsgcbietesist die Verbindung mit dem DeutschenReiche die einzig vorteilhafte
und zweckmäßige

Aus diesem Grunde bedeutet die ungehinderte Benutzung der westöstlichenVer-

bindungen, sei es zu Wasser oder zu Lande, eine unbedingte Lebensfrage für das Ab-

stimmungsgebiet. Es bedarf wie die Provinz Ostpreußender Sicherung eines unge-

hinderten Verkehrs durch den Korridor. Es bedarf wie die Provinz Ostpreußenüberdies

des Zugangs zur See. Die Seeverbiudung durch die Weichsel ist die notwendige

Ergänzung der Eisenbahnlinien fürs den Verkehr in Schwer-sund Masseugüteru,wie

Getreide und Kartoffeln, Holz, künstlichenDiiugemitteln, Maschinen, Kohlen usw.
Wenn diese Verbindung auch gegenwärtignicht voll zur Geltung kommt, so liegt das

an der Abgabe der deutschenHandelsflot-te. Auf der gleichenWasserstraßeregelt sich
auch der Verkehr mit dem Auslande, mit Skandinavien, Rußland und Großbritannien

Hat doch englische Gaskohle auch vor dem Kriege eine gewisseBedeutung hier im

Osten besessen.
Wir fassen zufammen:
Das westpreußifcheAbstimmungsgebietgehörtverkehrsgeographischwie wirtschaftlich

zu Ostpreußenund damit zu Deutschland Eine Trennung bedeutet für Ostpreußen
den wirtschaftlichenTod. Sowohl für den Binnenverkehr, wie für den Auslands-"

verkehr ist der Anschlußan das deutscheEisenbahunetzund die Verbindung mit der

Weichsel und der See eine Lebensnotwendigkeit Das gesamte Eisenbahnfystemdes

Westens und Südens der Provinz Ostpreußengravitiert nach Marienburg und nach
dem Zugang der Weichsel. Polen kann weder etwas bieten, noch hat es einen konstanten
Bedarf an landwirtschaftlichenErzeugnissen Es ist vielmehr ein landwirtschaftliches
Überschußgebiet

Eisenbahnen
Die Hauptverkehrsadern des Abstimmungsgebietessind die beiden Hauptbahnen

Marienburg-Marieuwerder—Garnseeund Marienburg-Riesenburg—Dt.Ehlau.
Die erstgenannteLinie übernimmt den Verkehr längs des Randes der Niederung.

Auf der kurzenStrecke zwischenStuhm und Garnsee überschreitetsie zweimalden Abfall
von der Höhe zur Niederung und hat daher sehr ungünstigeSteigungs- und Krüm-

mungsverhältnisse.Sie ist deshalb nicht sehr leistungsfähigund kann auch durch einen

weiteren Ausbau niemals eine in jeder Beziehung so leistungsfähigeVollbahn werden

wie es die auf dem polnischenWestufer der Weichsclvon Bromberg über Laskowitz—-

Schmentau—Dirfchaunach Danzig ver-laufendezweigleisigeHauptbahn ist. Es liegt daher

auch nicht der mindeste Grund vor, die Bahnlinie Garnsee-Marieniverder—Marieiiburg
etwa für den DurchgangsverkehrPolens von Graudenz aus oder gar ihre Überführung
in den Besitz-Polenszu fördern. Die Linie hat nur Bedeutung für den Binnenverkehr

Für den Durchgangsverkehrsteht die ausschließlichüber polnischesGebiet führendeLinie

Graudenz«Laskowitz—Schmentau—Dirfchauzur Verfügung,die bedeutend leistungsfähiger
als dieStrecke über Marienwerder ist, weil insbesondere-dieNeigungsverhältnifseerheb-

lich günstigersind und weil sie zweigleisigausgebaut ist. Der WegGraudenz—Laskowitz—
Dirschauist außerdemnur 2,1 km weiter als der Weg Graudenszarienwerder-Dirschau
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» v-Di,ezweite Hanptlinie ist die Strecke Marienburg—Dt.Eylau. Auf dieser hat
im Frieden bereits ein recht erheblicherDurchgangsverkehraus Rnßland gelegen«Den
polnischenAnsprüchenauf den Besitz dieserBahnlinie mußdaher nachdrücklichstfolgendes
entgegengehaltenwerden:

v

v

1, Im Frieden ist der Umstand,daß dieser Schienenweg durch Deutschland
führte,niemals ein Grund gewesen, den Güteraustauschmit Russland irgend-
wie zu beeinträchtigenAber—auchin jüngsterZeit

—- uach Schaffung der

Republik Polen —-— hat sich der Güteraustauschmit Polen ohneSchwierigkeit
über diese Linie vollzogen. Der beste Beweis dafür ist der, daß seit vielen

Monaten die polnischenLebensmitteltransporte von Dauzig nach Warschau
über dieseLinie rollen, und zwar, wie wiederholt zum Ausdruck gebrachtist,
zur vollstenZufriedenheit der Beteiligten

. «
·

«

2. Polen hat außerdemden Vorzug, daß es für den direkten Verkehrmit Danzig
nicht etwa auf diese Strecke allein angewiesenist. Es hat die vortreffliche
Schnellzuglinie von Warschau über Thorn und Bromberg nach Danzig zur

Verfügung,auf der sehr gute SchnellziigezwischenWarschau und Danzig
verkehren

3. Der Verkehr wird von Deutschland nicht erschwert werden, weil die

Artikel 264 ff., 268 und 365 ff. des FriedensvertragesPolen schützen,und
vor allem, weil der Verkehr vom deutschenMutterlande nach Qstpreußen
durch polnisches Gebiet geleitet werden muß. Erschwerungenvon deutscher
Seite auf der Strecke Marienburg-Dr Eylau würden also sofort durch Gegen-
maßnahmenvon polnischerSeite beantwortet werden. Es liegt daher nicht
der mindesteGrund vor, weshalbnicht die polnischenWagen auf der Strecke

Marienburg-Dt. Eylau durch einen deutschen Korridor geleitet werden,
zumal diese Möglichkeitim Artikel 98 des Friedensvertragessbereits aus-

diücklichvorgesehenist.
Die anderen Bahnen des Abstimmungsgebietessind sämtlichNebenbahnen,die

mehr oder weniger nur fiir den örtlichenVerkehr in Frage kommen.

Polen hat daher kein lebenswichtiges Interesse daran, irgendeine Bahn des

Abstimmungsgebietesin seinen Besitzzu bekommen.
'

Erzeugung und Verbrauch.
Die wichtigstenFaktoren sind schon weiter oben im Zusammenhangemit wirt-

schaftspolitischenElementen auseinandergesetztworden. Das Abstimmungsgrbiet,wie

das anschließendeOstpreußenist seinem Charakter nach ein landwirtschaftlichesÜber-

schußgebietund als solches auf die Ausfuhr von Getreide angewiesen. Es bezieht im

Eintausch dagegen industrielle Erzeugnissedes deutschenWestens und, wenn auch nicht
in bedeutendem Maße, eine Reihe von Erzeugnissendes Anstandes

·
,

Von beträchtlicherBedeutung sind innerhalb dieser größerenZusammenhängedie

Beziehungen zu der südlichder Nogatmündungliegenden Stadt Elbing Elbing ist
eine der bedeutendstenIndustriezentren des deutschen Ostens. Darum könnte es

scheinen,als wären deshalb Ansätzezu einer Art geschlossenenWirtschaft des Ostens
gegeben,das heißt,als mache das Vorhandensein dieser Industrie landwirtschaftlicher

Maschinen,Lokomotiven, Schiffe usw. den Zusammenhang mit Deutschland weniger
dringlich. Das ist ein Irrtum. Wohl ist dieseIndustrie durchausbodenständig.Ihr Absatz-
gebiet liegt mit Ausnahme der Schiffe zum großenTeil im Ostenselbst, sie bezieht
ihre Arbeitskräftezan derUmgebung»zumalaus dem Abstimmungsgebiet,sie beruht in

U-
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ihrer Lebensfähigkeitauf dem infolge der niedrigen Nahrungsmittelpreise,kleineren

Löhnengegenüberder westlichenIndustrie. Dennoch wurzelt sie gleichzeitig in der

gesichertenVerbindung mit deui industriellen Westen. Das Eisen, die Halbfabrikate-,
die Stahlsortcn stammen aus dem Ruhrgebiet, ja sogar aus England. Die Kohlen
kommen ebendaher und müssenteils mit Schiff, teils mit Bahn über den Korridor

her-angeschafftwerden.

Jn normalen Friedensjahren spielte der Marienburger Viehhandel nach Mittel-

und Westdeutschland eine großewirtschaftlicheRolle. Ein großer Teil der Rinder

nnd Schweine wird nach Berlin und von dort nach Mittels und Westdeutschlandver-

kauft. Für den Versand des Rindviehs und der Schweine des Kreises Marienburg
nnd seiner Nachbarkreise ist die Stadt Marienburg mit ihren von Süden und Osten
kommenden Bahnen die natürlicheSammelstelle.

Besondere Erwähnungverdient die Zuckerindustrievon Marienburg Die beiden

Zuckerfabriken in Marienburg und Altfelde verarbeiten in normalen Zeiten jährlich
etwa 2655000 Zentner Zuckerrüben,davon Marienburg 1 775 000 Zentner bei einer

Anbaufläehevon 11 000 preußischenMorgen, Altfelde 880 000 Zentner bei einer An-

baufläehevon 5500 preußischenMorgen. lDer Zucker,rund 440 000 Zentner, wurde

bisher nach Stettin verfraehtet Deutschland hat vor dem Kriege mehr Zucker
produziert als es verbrauchte nnd exportierte daher große Mengen nach anderen

Ländern,hauptsächlichnach England Künftig kann Deutschland den im Abstiiiiiiiuiigs-
gebiet hergestelltenZucker nicht mehr entbehren. NachfolgendeStatistik gibt weitere

Einzelheiten über Anbau und Erzeugung des Abstiininungsgebiets.

Statistik
Flächeninhaltdes Abstiinmungsgebietes: 248142ha.

Bevölkerung:165 676 Köpfe.

Zahl der Ortschaften: 590, darunter 10 Städte.

1. LandwirtschaftlichbenutzbareFläche. . . . . .. 165271 ha,
2. Wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 736 »

3. Torfmoore (Rosenberg). . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 »
.

Wert des landwirtschaftlichbenutzbarenGrund und Bodens: 2500000 000 Ja

Viehzucht:
1. Pferde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 35 000 Stück,
2. Rinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31415 »

-

Schafe . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 250 »

4. Schweine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77 395 »

5. Ziegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 623 »

6. Geflügel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 382691 »

Verkehr: Eisenbahnen 388 km.

Ernteschätzung:

1. Roggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 434 t.,
2. Weizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 883 t,

«

3. Gerste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 876 t,
4. Hafer . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 26 040 t,

Getreide . . .. 68 233 t,
5. Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 717 t,
6. Zuckerrübenusw. . . . . . « . . . . . .· . 22 135 t,

Hackfrüchte. . L. 113 852 k.
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Sind die vorstehendgebrachtenEinzelheitenauch nicht vollständig,so illustrieren
sie doch trotz ihrer Unvollkommenheitdie engen wirtschaftlichenBeziehungenzwischen
dem Abstimmungsgebiet und Deutschland Zumal seit dem Friedensvertrage von

Versailles ist Deutschland mehr denn je auf die Überfchnßgebietedes Ostens angewiesen.
Für Deutschland bedeutet der Besitz des westpreuszischenAbstimmungsgcbieteseine

Lebensfrage, und zwar eine Lebensfrage in doppeltemSinne: Einmal bedeutet die

landwirtschaftliche Erzeugung des Abstimmungsgebietes einen heute schwer ins

Gewicht fallenden Faktor bei der NahrungsmittelversorgungDeutschlands, sodann aber

hängt von der Sicherung dieses Besitzes die Lebensfähigkeitder Provinz Ostpreußenab,
und diese Provinz ist für Deutschland vollends unersetzlich

Polen hingegenist auf das Abstinnnungsgebietweder als Markt nochals Bezugs-
gebiet angewiesen. Die vorübergehendeNachfrage nach Lebensmitteln in Polen wird

schon im laufendenJahre nach Ausspruch der polnischenRegierung ihr Ende erreichen.
Jndustrielles Ausfuhrland ist Polen ebensowenig Es hat weder Rohstoffenoch Fertig-
fabrikate, für die eine Nachfrage im Abstimmungsgebietbestände.

Das heißt,das Abstimmungsgebietkommt für Polen genau so wie der abge-
tretene Teil Westpreußensnur als Durchgangsgebietin Frage. Die Gebiete selbst sind

,

wirtschaftlichnachWesten orientiert Es besteht hier etwa ein gleichesVerhältnis wie

zwischendem deutschenIndustriegebiet des Westens und Holland.
.

Der Durchgangs-
verkehr kann aber im Sinne des Friedensvertrages ohne Schädigung beider Teile ge-

regelt werden.

v. Weichfel und Negat.
a« Deichverbände. .

Der Deichverband der Marienwerderschen Niederung umfaßt die ganze

Niederung östlichder Weichselzwischenden Bingsbergen oberhalb GosyWolz und den

Höhen bei Weißenbergan der Nogat
Er hat den Zweck, die Niederuug gegen Deichbruchsgefahrenzu schützenund

gemeinsamegroßeMeliorationen auszuführen.
Aus alten Dokumenten ist ersichtlich,daß die ersten Weichseldeichein der Marien-

werderschenNiederung bereits um die Wende vom 13. zum l4· Jahrhundert angelegt
worden sind. Die Erkenntnis, daß nur Zusammenfassungaller verfügbarenKräfte im-

stande ist, die der Niederung bei einem Deichbrueh drohende Gefahr wirksam zu

bekämpfen,führte im Laufe der Zeit zur Bildung von Deichsozietäten.
Die große Zahl der in den letzten Jahrhunderten an dieser Strecke der Weichsel

vorgekommenenDeichbrücheund die dabei klar erkannte Notwendigkeit,im gemeinsamen
Überschwemmungsgebictgemeinsamdie Deichverteidigungauszuüben,veranlaßteMitte des

vorigen Jahrhunderts die einzelnenDeichsozietätenzur Gründung des Deichverbandes
der MarienwerderschenNiederung.

Der preußischeStaat hat von jeher gewußt,daß staatlicheHilfe im Falle der

Gefahr stets zu spät kommen würde;er überließdeswegenmit voller Absichtden Aus-

bau und die Verteidigung der Deicheder in der Niederuug wohnenden und von der

Deichbruchsgefahrbedrohten Bevölkerung
Die Deiche sind Privatbesitz des Deichverbandes; dieser ist durch die preußische

Deichgesetzgebungzur Unterhaltung der Deiche verpflichtet Der Staat führt hierüber
die Aufsichtund leistet Beihilfen Mit der Regulierung des Stromes oder mit der

Schiffahrt haben die Deiche nichts zu tun; sie sind lediglich zum Schutze des Hinter-
landesda. .. ,. ..

.. «

12
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lrZur wirksamenDeichverteidignng sind Deichverteidiguugspläneaufgestellt Jede
Ortschaft weis; genan, wieviel Menschen,.Pferde, Wagen, Sandsäckeusw. sie im Falle
der Gefahr auf den Deich bringen muß. Zeigen sich bei Hochwasseroder Eisgang

Ausspülnngenauf der Jnnenseite des Deiches oder quillt Wasser an der Deichsohle
durch,so ist höchsteEile geboten. In wenigenStunden miissenhunderte von Menschen
mit Gespannen und Verteidignngsmaterialan der gefährdetenStelle sein, sonst gelingt
es nicht mehr, die Gefahr zu beschwören. »

Vorbedingung hierzu ist aber die einheitliche Leitung. Deshalb ist auch das

Oberhaupt des Deichverbandes,·der Deichhanptmann, für den Ernstfall mit umfassenden

Vollmachtenausgestattet Es ist aber für ihn unmöglich,eine wirksameDeichverteidignng

zu organisierenund im Bedarfsfall in Tätigkeitzu setzen,wenn ein Teil seines Wir-

kungsbereichsseinem Einfluß entzogen ist.
«

-

"

s .

Dies ist bei dem Marienwerder Deichverband bei der Deichstreckezwischen den
v

Bingsbergen und der Südgrenzedes Kreises Marienwerder der Fall. Jn diesemAb-

schnitt liegen die beiden Gemeinden Groß und Klein Wolz. Beide Ortschaften zusammen

sind viel zn schwach,um den Deich zu schützen.Aber gerade an dieser Strecke liegen
die am meisten gefährdetenDeichstellen. Der Strom macht hier eine Biegung. Bei

bochwasser drücken infolgedessendie Wassemiassender Weichsel gegen die Deiche in

vermehrtemMaße. Wie zahlreicheAuskolkungenbeweisen,haben hier wiederholt"Deich-
brüchestattgefunden Trotz dauernder Verstärkungsarbeitenist ein Durchbruchsgefahr
hier nicht als beseitigt anzusehen. Es muß im Gegenteil weiterhin mit ihr gerechnet
werden.

Daß auch in neuester Zeit Deichbriichevorkommen,beweist der Durchbrnch des

Deiches an dem FlüßchenLud in den Grafschaften Lincolnfhire und Laneashire in

England vom- Mai 1920. Die Stadt Louth wurde hierbei zerstört,zahlreicheBauern-

gehöftevernichtekund eine großeAnzahl von Menschenund Vieh getötet. Wenn hier
schon unter kleinen Verhältnisseneine derartige Katastrophe eintreten konnte, so kann

"man ermessen,welch verheerendeVerwüstungenein Deichbruchbei Wolz in der Marien-

werder Niederung anrichten würde. Das ganze Weichselhochwasserwürde sich in die

Niederung ergießen,das Land überflutenund Menschenund ihr Hab und Gut vernichten.
Nur die einheitliehe Organisation des Deichverbandesist imstande, die- Gefahren ein-

zuschränkenund zu bekämpfen
"

«

Deshalb muß der Marienwerder Deichverband in seiner statutenmäßigenZu-

sammensetzungund unter der gleichenStaatshoheit bestehenbleiben.

.

Neben dieser Hauptaufgabe des Deichsehutzeshat der Deichverband der Marien-

werderschenNiederung noch die Entwässerungseines Bezirks zn regeln. Aus wirtschaft-
lichenund technischenGründen darf der ZusammenhangdieseseinheitlichenEntwässerungs-

systems, das bis in die Kreise Stuhm und Graudenz hinübergreift, nicht zerrissen
werden. Bei der Abtrennung einzelner Teile wird eine regelrechteEntwässerungun-

möglichgemacht, dieeinzelncn Besitzerwerden wirtschaftlich ans das empfindlichstege-

schädigt,und das ganze einheitlichzusammenhängendeAbflußsystemwird der Gefahr der

Versnmpfung ausgesetzt
·

«

Aus den angeführtenGründen ist daher die Abtrennung einzelner Teile des

Deichverbandesder MarienwerderschenNiederung technischnnd wirtschaftlichunmöglich

Nach ähnlichenGrundsätzenist der Elbinger Deichverband organisiert- Er um-

faßt Teile von .5 Kreisen,nämlichStadt- und Landkreis..Elbing,Pr. Holland, Marien-

burg und Stuhm. Eine Trennung ist auch hier nicht möglich. -. ;

xb
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« - b. uberwachung und Verwaltung. ·-

,« :-
«

Nach - Artikel 97 Absatz4 des Friedensvertrages werden die Alliierten und-

AssoziiertenHauptmächtedie GrenzezwischenOstpreußenund Polen in dieser Gegend

festsetzen. Dabei werden sie Polen zum mindesten für die gesamte Strecke, aufder
die Weichseldie Grenze bildet, die volle und uneingeschränkteÜberwachungdes Stromes

einschließlichfeines östlichenlifers in der Tiefe überlassen,die für die Regulierung
nnd Verbesserungsarbeitenerforderlichist. .

-

: Bei-Abfassung dieser Vertragsbestimmung sind die Alliierten und Assoziierten
Mächteoffenbar von der Annahme ausgegangen, daß es noch zweifelhaftsei, ob sich
die Mehrheit der Bevölkerungin dem unmittelbar neben der Weichsel liegenden-Ge-
bietsstreifen für Ostpreußenoder Polen-aussprechen werde. Sie haben also mit der

Möglichkeitgerechnet,daßPolenauf Grund der Abstimmungdie volle Gebietshoheitüber den

Weichselabschnitteinschließlichseines östlichenUfers erwerben könnte,haben aber dem

polnischenStaate »zum mindesten«— d. h. mithin für den damals nach Auffassung
der Alliierten noch nicht sicherenFall, daßdie Volksabstimmnugin diesemGebietsstreifen

gegen Polen entscheidensollte ——, das vorerwähnteAufsichtsrechtsichernwollen.

Das Anfsichtsrechterscheint in diesem Zusammenhange also nicht etwa als

Ausfluß der staatlichenGebietshoheit,sondern im Gegenteilals ein bloßerErsatz für sie.
Die Gebietshoheit bis zur Weichfelgrenze,d. h. bis zur Hauptfahrrinne des

Stromes (Artikel 28 und 30), wird also nach Sinn und Zweckdes Friedensvertrages
demjenigenStaate zuzuspreehensein, für welchen die Volksabstimmungentschiedenhat.

Dieser Staat hat für das ganze Gebiet die Gesetzgebungauszuüben,für Kirche, Schule
und überhauptalle Kulturaufgaben zu sorgen, hat das Gebiet polizeilichzu schützen,

zu verwalten, hat insbesondere in der Niedertng die Deiche zu unterhalten, die Be-

und Entwäsferungzu bewirken nnd endlich auch die Regulierung des Stromes und

die Verbesserungsarbeitenan ihm und an seinem rechten Ufer vorzunehmen
Bei dem mit Sicherheit zu erwartendeniiberwiegend deutschenAbstimmungser-

gebnis wird also nach Artikel 28 des Friedensvertrages die Weichfel die Westgrenze
Ostpreußensbilden. Deutschland wird alfo in diesem Gebiet bis zur Hauptfahrrinne
der Weichseldie volle Staatshoheit mit allem vorher ausgeführtenRechtenund Pflichten
ausüben. Polen wird durch Artikel 97 für diesen Fall nur die »Überwachung««des
Stromes einschließlichseines östliehenUfers in einer Tiefe überlassenwerden, die für
die- Regulierung und Verbesserungsarbeitenerforderlich ist. Der Friedensvertrag macht
hier einen ausdrücklichenUnterschiedgegen die nach Artikel 104 Abs. 3 dem polnifchen
Staat innerhalb des Gebiets der freien Stadt Danzig zugesprochenenRechte.
Währendder Artikel 104 Abf. 3 von Nenn-Glei- er l’adminjstrations« spricht,

handelt der Artikel 97 lediglich von »c,ontröle«. Das maßgebendel)ictionnai1se de-

1’Aeademie Franc-exists- 7 me edit-. 1878 bietet keinerlei Handhabe, Um drin Begriff
»contr(«)le« irgendein Exekntivrechtbeizulegen. Nach dem Dictjonnaire de sln langue
Francaise par-Ic. Litt1-(-, page 789, schließtdas Wort und der Begriff rrkoiitrdleks

sogar jeglicheExekutivbefugnisgänzlichaus:
.

Dans le langes-ge politique et admjnistratif le- controle est opl)ost-" n

liactiom e’est; Un prinejpe que le eontröle et l«aet-i0n elnivent set-re sepxnseis
Diese Desiuition ist von um so größererBedeutung, als nach Littre .(p-igsc54i

gerade das französischeWort vadminjstrntionu den Begriff Aktion bisweilen einschließt
Denn es heißtdort unter3: ssAvee un sons act-if, enpurlant de eeluiqui a(11ninistr(:«
und unter 5: »011 emploie aussi mlministkation pour gouvernenient, consitleree

-surtout-(Ians son actjon administrativeck . .
.-
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Es kann demnach keinesn Zweifel unterliegen, daß das Polen an der Weichsel
zugestandeneKontrollrechtnur technischenCharakter trägt, währendalle sonstigenFragen
der Verwaltungoder gar der Exkutive nichts mit Polen zu tun haben, sondern lediglich
Sache des DeutschenReiches sind. .

Trotzdemist Polen bestrebt, die Verwaltung des Stromes uneingeschränktin die

Hand zu bekommen. Diese nnberechtigteund dem Friedensvertragwidersprechendepolnische
Forderungmuß auf das allerentschiedenstezurückgewiesenwerden.

·

Es wird vorgeschlagen,dieses Kontrollrecht der Polen über das östlicheUfer der

Weichsel,soweit es die Regulierungs- usw. Arbeiten am Strom berührt,höchstenszu-

zulassen bis zu einer Linie, die die Buhnenwurzeln verbindet. Der Anfangdcr
Buhnen am Ufer lBuhnenwnrzell ist auf preußischemund bisher preußischemGebiete

stets durch Grenzsteine deutlich markiert, Zweifel und Streitigkeiten sind also bei dieser
Art der Festsetzung der Kontrollbefugnis unmöglich. Unter allen Umständenmußdaran

festgehalten werden, daß der Ausbau und die Unterhaltung aller Strombauwerke auf
dem östlicheuWeichselnfer weiterhin durch das Deutsche Reich ausgeführtund geleitet
werden. In jahrhundertelanger Kulturarbeit hat das Deutsche Reich den Beweis

erbracht, daß es diese Arbeiten ohne die VormundschaftPolens, das heute selbst noch

nicht die Weichiel in Kougreßpolenreguliert hat, auszuführenin der Lage ist. So

hat der preußischeStaat fiir den Ausbau der Weichsel in den letzten hundert Jahren
mehr als 200 Millionen Mark und für die Unterhaltung der geschaffenenStrombaus

werte jährlich rund 2,5 Millionen berausgabt. Diese Aufwendungensind auch
während der letzten Zeit gemacht worden. Das WassersbauamtGraudenz tietzt in .

Kurzebrackjallein hat z. B. in seinem Bezirk für solche Arbeiten ausgegeben:
l913 (also vor dem Kriege). . . . . . . . . . . « . . .. 364 000 Jl,
1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590000 »

1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 380000 ».

Das dem polnischenStaat zustehendeKontrollrecht darf sich nur auf die Zweige
erstrecken,welche zur einheitlichen technischenLeitung erforderlich sind.

Wie schon unter Ver ausgeführt,haben die Weichseldeichemit strombmitechnischen
Angelegenheitennichts zu tun· Die Deiche sind Privatbesitz. Auf die Deiche darf sieh
demnach auch das Kontrollreeht Polens nicht erstrecken-

Von der Abzweigung der Nogat bei Monlauerspitze an bildet gleichfalls nach
Artikel 28 die Nogat«dieWestgrenzeOstpreußens. Im Gegensatzzur Weichselwird

die Nogat in Artikel97 nicht erwähnt Infolgedessen ist es selbstverständlich,das;

hier auch kein Kontrollrecht der Polen besteht Polnische Ansprüchein dieser Hinsicht
können nicht anerkannt werden.

c. Unbehinderter Zugang-
v

Nach Artikel 97 Abs. 5 des Friedensvertrages haben sich die Alliierten nnd

AssoziiertenHauptmächteverpflichtet, Jorschriften zu erlassen, die der ostpreußischen

Bevölkerungden Zugang zur Weichsel und die Benutzungdes Stromes für sie selbst,
«fürihre Güter und für ihre Schiffe unter angemessenen Bedingungen und unte-

vollster Rücksichtnahmeans ihre Interessen sichern. Der Zutritt zur Weichsel
nnd die Benutzung des Stromes als Schiffahrtsstraßewird Ostpreußennur dadurch
ermöglicht,daß entsprechendden Ausführungenunter Vb das rechte Weichselnferim

westpreußischenAbstimmungsgebietim Besitz des DeutschenReiches bleibt. Jede andere

Lösung birgt die Quelle für eine unabsehbare Kette von Reibungen in sich und muß
als ungangbar bezeichnetwerden. Wahl und Ausbau von Umschlaghäfenan dieser
Strecke der Weichselmüssendem freien Ermessendes DeutschenReichesvorbehalten bleiben



Daneben muß von Polen erwartet werden,«daß—es in lichalerErfüllungdes

Artikels 97 Absatz 5 die Benutzungder Dirschauer und Danziger Häer durch die ost-
preußischeBevölkerunggewährleistetund den freien und ungehindertenSchiffsverkehr
zwischenNogat und Weichfelgaxantiert

Die Fülle von Schwierigkeitenund Übergriferdurch polnischeDienststellenseit
Bestehen des politischenKorridors zeigen, womit OstpreußeusBevölkerungbei Aus-

übungder Weichseischiffahrtund Verwaltung zu rechnen hat, wenn nicht der Willkür

der polnischen Kontrollbehördendie im Friedensvertrag vorgesehenenSchranken auf-
erlegt werden.

Wir müssenauf das nachdrücklichstefordern, daß das durch den Friedensvertrag
dein DeutschenReich verbliebene geringeMaß von Rechten nicht noch weiter verkümmert

wird. OstpreußensBevölkerungwird sich polnischenAnmaßnngenan der Weichsel
niemals beugen·

vi. Die Offalinie.

In einein Protest gegen eine etwaige Teilung Polens erklärte das polnischc
Natiisnal-Jetitralkoiiiitee in Posen im Jahre 1848 folgendeswörtlich:

»Wir erklären hiermit feierlich, daß, sobald die Wiederherstellung
Polens verwirklichtwerden wird, das polnischeVolk, getreu seiner ganzen

Vergangenheit,den zweifelhaftenGrenzdistriktendie freie Wahl der Regierung
und Nationalität,denen sie angehörenwollen, lassenwird«

Posen, den 17. April 1848.

Libelt, M. Mielzynski, Slomezewski, Votworawski, Jarochowski,
Prusmowski, Moraczewski, J. Cassius«

«

Trotz dieser ausdrücklichenErklärunghat es Polen zugelassen,daß großeStrecken
deutschenLandes die zum Teil niemals, zum Teil nur kurze Zeit unter polnischer
Oberhoheit standen, ohne Besragung des Volkswillens vom DeutschenReicheabgetrennt
und dem polnischenStaat einverleibt worden sind, Wenn schon die Anordnung einer

Volksabstimmung im alten DeutschenOrdenslaude überhaupteine Zumutung für die

Bevölkerungbedeutet und erst die heutige Schärfe der nationalen Gegensätzeverursacht

hat, so ist die Losreißungdes ohne jede Befragung der BevölkerungabgetretenenWest-
preußensvom Mutterlande nichts als eine Vergewaltigung.

Im besonderen gilt dies für folgendeGebiete:

Nordteil des Kreises Graudenz bis zur Ossa,
KirchspielLeistenau und Nordteil des Kreises Löban.

Im einzelnenwird hierzu bemerkt:

a. Nordteil des Kreises Graudenz.

Die Ossa bildet die natürlicheGrenze zwischenden beiden Wirtschaftszentren
Graudenz und Marienwerder. Die Anlage der Stichbahn Garnsee—Lessendeutet darauf
hin. Von 155 Gemeinden im ganzen Kreise Graudenz sind nach der amtlichenStatistik
von 1910 nicht weniger als 94 iiberwiegendvon deutscherBevölkerungbewohnt. Hierbei
ist zu berücksichtigen,daß die Verhä"t11iszahlensichin den letztenJahren nichtunerhebiich
verschobenhaben, wie dies auch an anderen Stellen der Fall ist.

Alter deutscherBesitzliegt in diesemGebiet» Durch die Abtrennung von der

WirtschaftsbasisMarienwerderwird ein großerTeil der Bevölkerungwirtschaftlichaufs
schwerstegeschädigt

is



—50-.-

Besondershervorgehobensei noch folgendes:
Herminendorf (50 ha) mit seinen 12 sämtlichdeutschenBauern —- Polen

gibt es dort nicht — und das Gut Kalmusen (235 ha), das von jeher in deutscher
Hand gewesenist, bilden kommunalrechtlicheine Einheit. Beide liegen nur 3 km von

dem mit ihnen durch Felder verbundenen Garnsee entfernt, während die Entfernung
nach Graudenz 15 km beträgt. Ein großerTeil der Bauern aus Herminendorf und

der Besitzeraus Kalmusen haben Grundbesitz bei Garnsee, der von ihren im Kreise
Grandenz gelegenenGehöftenaus bewirtschaftetwird.

Die Schneidemiihleund der Torfbruch des Besitzersvon Kalmusen,der elektrischen
Strom von der Überlandzentralein Marienwerder bezieht,sind zur Verfrachiungihrer
Erzeugnisseauf den Bahnhos Garnsee angewiesen. Mit einer Anzahl Besitzer aus

Garnseedorf gehört das Gut Kalmusen zu einer Entwässeruugsgenossenschaft,deren An-

lagen durch die heutige Grenze durchschnittenwerden und für welche die Aufsichts-
behördein Marienwerder ihren Sitz hat. Die gleichenVerhältnisseliegen bei dem

4 km östlichgelegenenBuden vor.

Zwischen Beiden nnd Kalmusen liegt der Bahnhos Garnsee, der wegen seiner
bevorstehendenEntwickelungals Grenzbahnknotenpunktunbedingtvergrößertwerden muß.

Schon heute liegen ein Stellwei«k,einige Weichen,Haupts und Vorsignale für die Ein-

fahrt von Graudenz und Lessenjenseits der Grenze auf polnischemGebiet.

Über die Bedeutung der Gemeinden Gr. und Kl. Wolz ist bereits unter Va

gesprochenworden« muß aber nochmals betont werden, daß der Verbleib dieser
Gemeinden mit den Weichseldeichenbei Ostpreußenfür die ganze Marienwerder Niede-

rung geradezu eine Lebensfrage ist. Das Leben und der Besitz von tausenden von

Einwohnern darf nicht durch einen Paragraphen des Friedensvertragesaufs Spiel gesetzt
werden. Die derzeitigeLandesgrenze durchschneidetin der Nähe der Nordspitze des

Nogath-Sees den Gardengasluß,welcher mit einer Reihe von Gräben siir eine etwa

268 qkm großeFläche im Kreise Marienwerder die Entwässerungbildet. Jn diese

Wasserzügemünden die Vorflutgräbenvon 8 Drainage- und Wiesengenossenschaftenmit

zusammen 394011a Fläche Die wasserwirtschaftlichenVerhältnissedieser Genossen-

schaften werden durch die Abschnürungder Vorflnten äußerst nachteilig beeinflußt
Schon immer war bei dem meist geringen Gefälle der Grabenziige eine ständigeBe-

obachtungdurch die Genossenschaftsvorsteherund eine mehrmalige Reinigung im Jahre
notwendig Um erheblicheFlächennicht der Bersumpsung anheimfallen nnd um nicht
Millionen von Baukapital verloren gehen zu lassen, muß hier eine Verschiebungder

Grenze nach Süden vorgenommen werden.

b. Kirchfpiel Leisten-un

Das alte KirchspielLeistenau liegt an der Ostgrenzedes«Kreises Graudenz und

umfaßtdie Ortschaften GroßLeistenau, SchloßLeistenau,Klein Leistenau,Scharnhorstp
GroßPartenschin (darin aufgegangen Kovallek, Luisenforst,Babkeu),Dohnastädt,Groß

Thiemau, Klein Thieinan, GottschalksOssowken,Carlshof nnd Ossa-Neusaß.Es ist

fast rein deutsch,trägt ostpreußischenCharakter und hat niemals, auch vor 1772 nicht,
zu Polen, sondern zum Amt Riesenburg und damit zu Ostprenßengehört.

Jm Jahre 1243 wurde die Grenze zwischendem Bistnm Culm und dem Bistmn

Pomesanien, dem jetzigen AbstimmungsgebietMarienwerder,durch die Ossa, nnd zwar
bis zu ihrer Einmiindulngin die Weichselgebildet, 1294 wurde durch einen Vertrag
des Ritterordeus mit dem Bischof von Pomesanien (1lrkundevom 30. Juli 1294) eine

Berichtigung und genaue Festleguugder Grenzevorgenommen. Wie aus der genannten
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Urkunde und aus altem Kartenmaterial erkennbar ist, ging hinfort die Grenzezwischen
Pomesanien und dem Bistum Culm in ostwestlicherRichtung längs der Ossa bis östlich

Mendritz,bog hier, das KirchspielLeistenauöstlichlassend,nachNorden ab, um zwischen
Leistenau und Widlitz, Gottschalk und Schönau durch den Schwentener See, dann

zwischenDohnastädtund Schwenten bis zu der Stelle zu führen, an der diese beiden

Ortschaften mit Waldau zusammenstoßen,und fiel dann in westlicherRichtung weiter-

laufend im allgemeinen mit der Grenze der Kreise Marienwerder und Graudenz zu-

sammen. Die Westgrenzedes Kirchspiels Leistenau ist teilweise auch heute noch durch
eine mehrere Meter breite Trift im Gelände erkennbar.

Aus dem östlichder genannten Grenze liegendenPomesanien entstanden bei der

SäkularisationPreußens (1525) die beiden HauptämterMarienwerder und Riesenburg
sowie das Erbamt Schöneberg.

Zu dem Hauptamte Riesenburg gehörtedas KirchfpielLeistenau mit sämtlichen

angeführtenOrtschaften. Die drei Ämter bitdeten einen Teil des alten Herzogtums
Preußen (Ostpreußen").Jhre Grenzen sind bis zur Bildung der landrätlichenKreise
Marienwerder, Rosenberg und Graudenz (1816) unverändert geblieben. Damals erst

f

fiel das KirchspielLeisteuau an den Kreis Graudenz; in kirchlicherHinsicht blieb es

aber noch bis zum Jahre 1857 bei der DiözefeVischofswerder(Kreis Rosenberg).
Noch jetzt gilt im Kirchspiel Leistenau das ostpreußischeProvinzialrecht.

Abgesehenvon diesen geschichtlichenGründen rechtfertigennochfolgendeUmstände
die Forderung der Bewohner des Kirchspiels,wieder mit Preußenvereinigt zu werden.

Leistenau ist für die Umgebung der wirtschaftlicheMittelpunkt mit Kaufläden
und Handwerkern aller Art sowie Postamt. Dort tagen die Vereine der Um-

gebung. Soweit Beziehungennach außerhalbgepflogen werden müssen(Geldverkehr,
Arzt,. Apotheke),bestehen sie hauptsächlichnach Osten, und zwar nach den Städten

Bischofswerderund Freystadt im Kreise Rosenberg. Mit letzterem ist das Kirchspicl
durch Eisenbahn unmittelbar verbunden. Nach Graudenz dagegen ist der Verkehr ver-

hältnismäßiggering und äußersterschwert,da die Bahnverbindung dorthin nur über

Goßlcrshausenführt, wo der Zug gewechseltwerden muß, und da der Landweg rund

35 km beträgt. .

Der Grundbesitzist seit der Reformation fast ausnahmslos in deutscherHand.
Nur je ein kleinerer Besitzer in Klein Leistenau nnd in GroßPartenschin ist polnisch.
In neuester Zeit ist nach der Abtretung noch das Ansiedelungsgut Gottschalk polo-
nisiert worden.

Daß auch heute noch nach der übergabean Polen die Bevölkerungüberwiegend
deutsch ist, beweist der Ausfall der vor kurzem vorgenommenen Wahl zum polnischen
Seym. Im WahlbezirkeGroß Leistenau, in dem die Bewohner von GroßLeistenan,
SchloßLeistenau,Klein Leistenau,GroßPartenschin,Carlshof, Scharnhorstund Mendritz
abgestimmthaben, wurden von 588 Wahlberechtigten497 deutscheund nur 91 polnische
Stimmen abgegeben. Dabei ist noch zu berücksichtigen,daßin den letzterendie Stimmen

der polnischenArbeiter aus Mendritzenthalten sind, das, wie oben angeführt,nicht zu
den Ortschaften des alten KirchspielsLeistenaugehört.

c. Nordteil des Kreise-z Löbmu
Der Nordteil des Kreises Löbau bildet mit dem Kreise Rosenbergeine Wirt-

schaftseinheit. Dagegen besteht zu dem südlichenHanptteil des Kreises Löbau so

gut wie gar kein wirtschaftlicherVerkehr. Die Kreisstadt Neumark ist mit der

Eisenbahn nur über Goßlershausen,Strasburg oder das deutschgebliebeneDt. Eylau
zu erreichen.

isff



Die rein ländlicheBevölkerung ist zur Deckungihres Wirtschaftsbedarfsvoll-

ständig auf den Kreis Rosenberg mit seinen Städten Dt. Eylau, Bischofswerder,
Rosenberg nnd Riesenburg angewiesen. In den beiden- ersten wurden bis zur Ab-

tretung die Wochen- nnd Viehmärktebeschicktund besucht. Die Landwirte kanften
künstlichenDünger, Sämereien,Futterartikel nnd Kohle vom Kreisverein in Riesen-

burg, der Zweigniederlassungder Großhandelsgesellschaftin Dt. Eylau und bei Kauf-
leuten in Bischofswerder. Ebenso waren die genannten Städte ihr Absatzgebietfür
landwirtschaftliche Erzeugnisse, soweit diese nicht mit der Bahn in Goszlershausen,
Bischofswerder oder Dt. Eylau verfrachtet wuiden Dorthin verkaufte z. B. der

Pächter des Bielitzer Sees seine Fische, dorthin lieferten die Landwirte die Milch

Insbesondere hatte die Molkereigenossenschaftin Bielitz, der nicht nur Güter aus

dem Kreise Löbau, sondern auch Güter und Bauern aus dem Kreise Rosenberg,
z. B. Peterwitz, angeschlossenwaren, eine Niederlage in Bischofswerder. Anderer-

. feits gehörtenwieder Gitter aus dem Kreise Löbau (z. B. Rosen) der Molkereige-
nossenschaftin Dt. Eylau an. Die Schneidemühlenvon Bischofswerderund Dt. Eylau
wurden gleichmäßigbenutzt. Aus diesen Städten mußten die landwirtschaftlichen
Maschinen bezogen werden, wurden Handwerker aller Art, wie Maurer, Zimmerleute,
Tischler beschäftigt,die in den Dörfern fehlten. Die Besitzer gehörten den landwirt-

schaftlichen Vereinen in Dt. Eylau an. Dort und teilweise auch in Bischofswerder
sind die Geldinstitute, die höherenSchulen, die nächstenÄrzte,Tierärzte,Apotheken
und Krankenhäuser. Wenn auch das fragliche Gebiet zur Landkrankenkassedes

Kreises Löbau gehörte,sind zu ihr doch die Ärzteaus Bischofswerderund Dt. Eylau
zugelassenund werden auch heute noch bevorzugt. Die evangelischenund katholischen
Kirchen in Bischofswerder und in Dt. Ehlau wurden von den Bewohnern mehrerer
Gemeinden aus dem Kreise Löbau besucht; auch liegen dort die zuständigenFriedhöfe
Seit der Abtiennung können diese aber nicht mehr oder nur unter sehr erschwerten
Umständenbesuchtwerden. Nur die katholischen Konfirmanden werden ungehindert
nachBischofswerderdurchgelassen,die evangelischenmüssenneuerdingsnachLoukorszgehen.

Der Kreis Rosenberg andererseits bezog aus dem fraglichen Teil des Kreises
Löbau sein Brenn- und Bauholz. Wie schon erwähnt,waren Güter ans ihm an

die Bielitzer Molkereigenossenschastangeschlossen Die Bielitzer Hengststation, die

weit und breit die einzige ist, wurde von weither aus dem Kreise Rosenbergbenutzt-
Vor allem aber ist die Verbindung mit den BahnhöfenBischofswerderund Jamielnik
der Bahnstrecke Goßlershausen—Dt.Eylau für den südlichenKreisteil unbedingt

notwendig.
Eng verbunden sind die benachbarten Teile der beiden Kreise durch die

Regulierungsgenossenschaft der oberen Ossa. Diese wurde im Jahre 1910

zur Unterhaltung der Wasserabführungder Ossa von Sommerau, durch den Rosen-

berger, Löbauer und Graudenzer Kreis bis zum Plowenzseennd zur Trockenlegung
von etwa 1068 ha früherversumpfter Wiesen gegründet,und zwar mit einer Dotation

des Staates von 72 000 »M,einem Darlehen der ProvinzialHilfskasse von 120 000 J-

und einem solchen der KreissparkasseRosenberg von 48 000 Ju. Der Sitz der

Genossenschaftist Bischofswerder, die Aufsichtsbehördeder Landrat in Rosenberg
Die Zahl der Genossen beträgt gegenwärtig207, zu Mo deutscheBesitzer. Sollte

die Ossa künftig die Landesgrenze bilden, dann würden die auf beiden Ufern be-

findlichengenossenschaftlichenAnlagen wieder verfallen, die Wiesen sich wieder in

Sumpf verwandeln und damit ein beträchtlicherKultur-wert zerstörtwerden. Schon
jetzt ruht die Tätigkeitder Genossenschaft

·



—53.—

Besonders hervorgehobensei folgendes: -

Im Nordteil des Kreises Löbau liegen die Gemeinden Fittowo und die
Güter Schackenhofund Bonin, die außer aus den von weiten Kreisen der Bewohner
des Nordwestteilesdes. Kreises geltend gemachtenGründen gegen ihre Abtretung an

Polen deshalb protesiierten,weil ihr Grundbesitzsowohl im KreiseLöbau als auch im

Kreise Rosenberg liegt.
-

’

Die Gemeinde Fittowo bildet einen Borort von Bischofswerder,von dem

sie nur die Ossa trennt. ZahlreicheArbeiter und Handwerker aus ihr fanden bisher
in der Industrie Bischofswerdersdauernde und lohnende Beschäftigung,haben sie aber

nach der Abtretung aufgeben müssen,da sie die Grenze nicht überschreitenkönnen.

Ebenso müssendie Kinder Fittowos, die mangels einer eigenen Schule nach Bischofs-
werder eingeschultwaren, jetzt die 4 km entfernte Schule in Krotoschinbesuchen. Noch
ungünstiger liegen die kirchlichenVerhältnisse,da die nächsteevangelischeKirche in

Lonkorsz,die nächstekatholischein Schwarzrnau 7 km entfernt sind. Die regulierte
Ossa teilt eine Reihe von Grundstückenvon Bischofswerder und Fittowo; dies war,
solange beide Ufer deutsch.waren, unbedenklich,muß jetzt aber zu dauernden Grenzver-
letzungen führen. Schließlichhaben mehrere Besitzer aus Fittowo (z. B. die Besitzer
Teschendorfund Borowski) die größteHälfte ihres Ackers,zum Teil seit 50 Jahren,
in der Feldmark von Bischofswerdergelegen,währendihreWirtschaftsgebändein Fittowo
stehen. Jetzt sind sie von ihren im Kreise Rosenberg gelegenen«Feldernvollständig
abgeschnitten

Das Rittergut Schackenhof liegt mit 315 ha im KreiseLöbau,hart am linken

Ossaufer, mit 8811a ohne Gebäude im Kreise Rosenberg am rechtenOssaufer. Dort

liegen noch Vorwerke in Groß-Peterwitzmit 10011a und 3311k1,währenddas Vor-

werk Annenwalde, mit 26911a an Schackenhof östlichangrenzend, im Kreise Löbau
gelegenist. Von dem ganzen 80011a großenBesitz entfallen also 589 her auf den

Kreis Löbau und 221 ha auf den Kreis Nosenberg. Das Hauptgehöftliegt fast genau
in der Mitte des Besitzesunmittelbar an der Kreisgrenze Würde diese die Landes-

grenze, dann würde der Part, der Weidegarten und das Wiesengeländezerschnittenund

ein Teil des nicht zur selbständigenWirtschaft eingerichtetenLandes auf dem rechten
Ossauser abgetrennt. Dieserwird seit mehr als einem halben Jahrhundert von Schatten-
hof aus bewirtschaftet,währendsich auf ihm nur einzelneFeldscheunennnd Ställe für

Jungvieh befinden.

Beim Rittergut Bonin, das seit 1854 im Besitz der deutschenFamilie
Sonntag ist, liegen die Verhältnisseähnlichwie bei Schackenhof. 420 Morgen, die

nie zum KönigreichPolen gehörthaben, liegen auf dem rechten,140 Morgen mit dem

Gehöft auf dem linken Ossaufer. Weitere 240 Morgen des Gutes im Kreise Löban

sind erst später zugekauft worden. Alle Interessen des Gutes, besonders die wirt-

schaftlichen,neigen nach dem Kreise Rosenberg.

Zwischenbeiden Gütern bildet die Kreisgrenze der Traupeler See, der durchBe-

schlußdes Bezirksausschussesin Marienwerder vom 15. September .1893 in seiner
ganzen Ausdehnung zum KreiseRosenberg geschlagenworden ist. Von polnischerSeite

wird die an seinem östlichenUfer führendeGrenze zu Unrecht nicht anerkannt. Der

Pächter des Sees wird seit Abtretung des Kreises Löbau an der Ausübungseines
Fischereirechtsauf dein östlichenTeile des Sees behindert. Es wird bereits jetzt auf
diplomatischemWege versucht,die Anerkennungder Zugehörigkeitdes ganzen Traupeler
Sees zum Kreise Rosenberg von Polen zu erreichen.

«
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An der östlichenKreisgrenze,9 km von Dentsch-Eylau,liegt schließlichdas seit
1853 im Besitzcder deutschenFamilie Richter befindlicheRittergut Ludwigslust
mit den beiden Vorwerken Schalenetzund Orlau, zusammen 750113 groß. Es grenzt
in einer Länge von etwa 3 km an die Schönbergerund RandnitzerForst im Kreise

Rosenbergsaus der es seinen Holzbedarf deckt. Wirtschaftlichneigt das Gut voll-

ständignachDeutsch-Ehlan,das von dem nur 3 km von LudwigslustentferntenBahn-
hofe Jamielnik leicht zu erreichenist. Seit vielen Jahren baut der Besitzerdes Gutes

Zucker-rühmeund ist als Rübenlieferaut,Aktionär und Aufsichtsratsmitgliedmit der

nächstgelegeueuZuckerfabrik Niesenburg eng verbunden. Eine Abtretung von Preußen
nnd damit vom Kreise Rosenberg würde für das Gut die schwerstenwirtschaftlichen
Nachteile bedeuten.

Allgemein sei darauf hingewiesen,daß nicht nur die größerenund meistenGüter
wie Schackenhof,Bonin Qstrowitt, Ludwigslust,Bnezek,Studa, die Domänen Bielitz,
Krotoschinusw., sondern auch die Dörfer wie Neuhof, Leckart, Crischlinusw· und die

im Nordwestzipfeldes Kreises Strasburg liegendenGemeinden Groß-Plowenz,Adams-

dorf und Adl.Nendorf überwiegenddeutsch sind. Zum größtenTeil sind diese Be-

sitzungen seit langen Jahren in denselbenFamilien. Aus zahlreichenEingaben geht

hervor, daß die Bevölkerungdieses Gebiets die Wiedervereinigungmit Deutschland
wünscht. Daß dieser Wunsch nicht nur bei der deutschenBevölkerungbesteht, sondern
auch von politischenBewohnern geteilt wird, beweist unter anderm die an die Inter-
allierte Kommissionfür Verwaltung Und Bolksabstimmungin Marienwerder gerichtete
Eingabe der Gemeinde Fittowo, unter deren 34 Unterschriften13 von Polen herrühren.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen,wo Polen sein im Jahre 1848 gegebenes
feierlichesVersprechenzu erfüllenund mit dazu beitragen kann, daß die Grundsätzeder

Mantelnote vom 16. Juni 1919 über die Berücksichtigungder nationalen Zusammen-

setzungder Bevölkerungnicht ein leerer Schall bleiben!

»Alle von unzweifelhaftpolnischenBevölkerungenbewohntenGebiete sind Polen

zuerkanut worden. Alle von einer deutschenMehrheit bewohnten Gebiete sind, ab-

gesehenvon einigen vereinzeltenStädten und von auf vor kurzemgewaltsamenteigneten
Landgüterngegründetenund inmitten unzweifelhaftpolnischerLandstrichebelegenenAn-

siedelungenDeutschlandbelassenworden. Überall,wo der Wille des Volkes zweifelhaft
ist, ist eine Bolksabstimmungvorgesehenworden« (Antwortnote S. 82.)

Und weiter heißtes:

»Alle klar bestimmten nationalen Bestrebungenmüssendie vollste Be-

friedigung finden, die Ihnen gewährtwerden kann, ohne neue Gründe der

Zwietracht und des Gegensatzeszu schaffenoder alte Gründe der Zwietracht
und des Gegensatzeszu ver-ewigemwelchemit der Zeit den Frieden Europas
und folglich den der Welt erneut znniehtemachenkönnten-c (Antwortnote
S. 10.)

So steht es in der Mantelnotel

Deshalb fordern wir als die berufenen Vertreter aller Deutschen des west-
prenßischenAbstimmungsgebietsfolgende Grenzen:

Jm Westen: Nogat und Weichsel.
Jm Süden: Die Ossa von ihrer Mündung stromaufwärtsbis Gut Wald-

heim, von dort die Gemeinden Adl.Neudorf, Groß-Plowenzund Adams-

dorf einschließendeine Linie, die am Südufer des Groß-NeudorferSees

und Zeliner Sees, dann durch die Mitte des Glowiner Sees und am

Südufer des Donkorrekseesverläuft. Von hier folgt die Grenze bis zum
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Skarliner See der Skarlanka, führt dann an dem Südrand der Ge-

markung Neuhof entlang und springt in geraderLinie zur Drewenz, etwa

1 km nördlichBrattian über. Von diesemPunkte bis zum ostpreußischen

Abstimmungsgebietbilder die Drewenz die Landesgreuze.
Jm Osten und Norden: Unveränderten Anschlußan das ostpreußischeAb-

stimmungsgebiet.
WestpreußensdeutscheBevölkerungerblickt in der Festsetzungder vorstehendge-

forderten Grenzen die Tilgung des an diesemTeil der BevölkerungbegangenenUnrechtes.
Der Geist der vorerwähutenMantelnote, welcheja die Leitmotive des Friedens-

vertrages von Versailles in maßgeblicherFassung enthält,wird aber erst dann voll

erfüllt sein, wenn auch dem übrigen abgetrennten, hier nicht erwähntenTeil West-

preußeusdas Selbstbestimmungsrechtzuerkaunt worden ist.

c. Schlußbetrnchtung.
Das AbstinnnungsgebietMarienwerder ist eine kleine Flächevon rund 2 500 qkm

mit 160 000 Eintvohnern, also nicht einmal so umfangreichwie das Großherzogtum

Luxemburg oder wie die Balearen-Jnsel Mallorca. Außerseiner blühendenLandwirt-

schaft und seiner günstigenLage zur Weichsel und Nogat hat es nichts aufzuweisen,
was fremder Ländergierbegehrenswert erscheinen könnte. Seine»Beziehungen zum

Hauptteil des polnischenStaates, zum sogenannten Kougreszpolen,sind gering. Enger

ist sein Zusammenhang mit dem an Polen abgetretenenWestpreußen,und zwar sowohl
mit dem unmittelbar im Süden angrenzendenTeile der Kreise Graudenz und Löbau

als auch mit dem Lande westlichder Weichsel,durchwelchesder Verbindungswegzwischen

Ostpreußenund dem übrigenDeutschland führt. Am stärkstenaber neigt das Gebiet

einerseits nach Ostpreußen,mit dessenStädten Königsbergund Elbing es in regem

Güteraustauschsteht, und anderseits nach dem See- und WeichselhafenDanzig, auf

welchenseine Verkehrsverbindungenund diejenigen des ostpreußischenHinterlandes zum

großenTeile zugeschnittensind. Es bildet geradezu die Brücke zwischenOstprenßenund

dem Freistaat Danzig
Ostpreußenbedarf dieses seines einzigen Zuganges zur Weichsel Sie ist der

belebeude Strom, der die ganze breite Landflächesüdlichder Ostsee durchzieht,und

bildet die natürlicheBerkehrsader für alle Teile dieses großenZusammenhanges Der

Anspruchauf den Zugang zu ihr ist der Provinz im Friedensvertrage (Art. 97 Abs. ö)

auch ausdrücklichgewährleistetDieser Zugang kann aber nur dadurchgesichertwerden,
daß das VerbindungsstiickzwischenOstpreußeuund der WeichselderselbenGebietshoheit
untersteht wie Ostpreußenselbst. Das Abstimmungsgebietganz oder teilweise unter

polnischeGebietshoheit stellen, wiirdelbedeutemdaß Ostpreußeubei der Benutzung des

ihm verheißenenZuganges dauernd auf kxpoliiisehe Vertragstreueic angewiesensein
würde. Dem Begriffeder »polnisehenVertragstreuN hat der junge polnischeStaat leider

in zahlreichenFragen, namentlich auch in der für Ostpreußenebenfalls wichtigenFrage
der Verbindng mit dem übrigenDeutschland (dnrch den sogenannten Korridor) einen

Entriistung und Abscheu erregenden Inhalt gegeben. Beispielsweisebeschränkter den

Verkehrauf eine ganz unzulänglicheNebenstrecke,währenddie bisherigen Hauptstrecken
gesperrt werden. Außerdemwird der Umfang des Verkehrs so stark eingeschränkt,daß«
cr nicht im eutferntestenden wirtschaftlichenBedürfnissenOstpreußensentspricht Auch
die uneingeschränkteBenutzung der Bahutelegrapheu und Fernsprechleitungen,die frei,
Beförderung der Dienstbriefe, Diensttelegrammeund Ferngesprächewird abgelehnt
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ferner werden willkürlich Bahnstrecken für längere Zeit ganz gesperrt
und höhereGesbiihreufür den Telegraphew und Telephonverlehrverlangt, obgleich
Polen mit Telegraphier-und Schaltarbeit an der Verkehrsvermittelimggarnicht beteiligt
ist« Den Reisendenwerden Paßschwierigkeitengemacht, die den Personenverkehrnicht
nur erschweren,sondern auch erheblich ver-teuern. Ia, es ist sogar vorgekommen,dasz
deutscheBürger währendder ihnen veriraglichzustehendenDurchfahrt durchden Korridor

ohne jeden Rechtsgrund verhaftet nnd- willkürlichfestgehaltenworden sind, ohne daß
sie in der Lage gewesenwären,ihren um siezitterndenAngehörigenauch nur die geringste
Nachrichtzukommenzu lassen. Den Schiffsverkehrauf den WasserstraßenzwischenOder

Und Weichsel hat Polen bisher sogar ganz verhindert, obgleich es sich in einem Ab-

kounnen vom .22. Oktober1919 noch besonders zu seiner sofortigenFreigabe verpflichtet
hatte (vgl. hierzu Anhang IlI über politischeVertragsverletzungen).Wenn der politische
Staat versuchthat,"einen Teil der gegen ihn erhobenen Vorwürfedurch eine möglichst

. engherzigcAuslegung des Friedeusvertrageszu entkräften,so ist dies natürlichnur ein

Grund mehr, die Befriedigung irgendeineslebenswichtigenInteresses nicht an das

brüchigeBand politischerVertragsircne zu knüpfen. Denn die Erfüllung eines Ber-

trages erfordert nicht nur ein Festhalten am geschriebenenWort, sondern vor allein ein

redliches und anfrichtiges Handeln im Geiste und nach dein Zweck der getroffenen
Vereinbarung

v

sDie Wirkungen,welche diese vertragswidrige AbschnürungOstpreußensvom

übrigenDeutschland notwendig für beide Teile im Gefolge haben mußte,liegen auf
der Hand. Es sei nur hervorgehoben,daß oftmals Tausende von Güterwageuviele

Tage,fja Wochen hindurch anf beiden Seiten des polnischenKorridors stilliegen und

ihr Inhalt (an der einen Seite Kohlen nnd Maschinen,auf der anderen Seite land-

wirtschaftlicheErzeugnisseund Grubenholz)dem so dringend notwendigenWiederaufbau
des europäischenWirtschaftslebens entzogen wird. Würde Ostprenßennun auch noch
von der Weichselund damit zugleichvon dem Seehafeu Dauzig abgeschnitten,so würde
dies nicht nur das WirtschaftslebenDanzigs enipfindlichtreffen, sondern vor allem dass

jenigeOstpreußensvollends zum Stillstand ver-urteilen Zur Erfüllung des Friedens-
vertrages ist es also notwendig, daß das ganze Abstimmungsgebieteinschließlichdes

rechten Weichselufersdauernd mit Ostpreußen vereinigt wird- Die Bestimmung
des Artikels 97 Abs. 4 steht dem, wie oben in Abschnitt öl-) ausgeführt,in keiner

Weise entgegen.
·

Die deutscheBevölkerungdes Abstimimingsgebietslegt Wert darauf, das Interesse
ganz Ostpreußens am Abstimmungsgebietauch von sich ans zu betonen. Denn wir

fühlen uns als Teil Ostprenszensund des diese Provinz in sich schließendengroßen
deutschenReichs und empfindenbeider Schicksalals unser eigenes.

Die InteressenOstpreußensnnd des Abstimmungsgebietsfallen aber auch sachlich

insofern zusammen, als es sich in den ganzen Bezirken östlichdes Unterlanfes der

Weichselmn eine grosse wirtschaftlicheund gergraphischeEinheit handelt, die von einein

einheitlichenVerkehrsnetzdurchzogenund als geschlossenerWirtschaftskörperin der Lage

ist, allen seinen Teilen Vorteile zu biete-u,die ihnen das wirtschaftlichzurückgebliebene,
an ständigenValutanöten krankende Polen niemals wird gewährenkönnen· Ein Teil-

stiickdieser Einheit ist das Abstimmungsgebiet,das als Ganzes vorwiegend nach den

Städten Königsberg,Elbing nnd Danzig neigt und in sich selbst in dem kerndentschen

Marienburg und in zweiterLinie in dem ebensokerndentschen,noch nsieinals in polnischer
Hand gewesenenYiarienwerder seine wirtschaftlichenund zugleichgeistigenMittelpunkte

hat. Jede Ortschaft des Abstimmungsgebietessteht mitleiner dieser Städte,-die-meisten
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stehen mit beiden in engster wirtschaftlicherVerbindung. Es ist keine Grenzziehung
innerhalb des Abstimmungsgebietesdenkbar, die einzelne oder auch mehrere Gemeinden

von beiden Mittelpunkten trennen könnte,ohne die abgetrennten Ortschaftenihrer natür-

lichenLebens- und Verkehrsbeziehungeuzu berauben. Das weiß auch die kleine polnische
Minderheit des Abstimmungsgebietessehr genau. Soweit sie trotz der trüben Nachrichten
aus dem abgetretenenGebiet auch jetzt noch für den Anschlußan Polen stimmen sollte,
will sie damit nur zum Ausdruck bringen, daß es ihr erwünschtwäre, wenn das

Abstimmungsgebiet in seiner Gesamtheit politisch würde. Daß aber einzelne
Gemeinden aus ihrem natürlichenZusammenhangegerissennnd für sichallein zu Polen

geschlagenwerden könnten,wünschtund erwartet sie selbst nicht.
Wie uns bekannt geworden ist, wird nun allerdings von polnischerSeite der

Gedanke erörtert,es würden sichmutmaßlichin einzelnenweit von der polnischenGrenze
entferntenDörfernpolitischeMehrheitenergeben,und es würde sichdann wohl»e1npfehlen«,
diese abgeschnittenenDörfer gegen die voraussichtlichdeutsch stinnnendenOrtschaften am

rechtenWeichfeluferanszntauschen,so daß also z. B. wegen einer politischenAbstimmung
in Porschweiten,Straszowo oder Dubiel die vollkommen deutschenOrtschaftenKurzebrack
oder Groß Nebrau an Polen zu geben sein würden. Dem deutschenAusschußfällt es

schwer, zu derartigen Gedankengängen,die einer vollständigenNichtachtung des Selbst-
bestimmungsrechtesder Völker entspringen, in ruhiger WeiseStellung zu nehmen. Die

Dörfer, die etwa politisch stimmen könnten, liegen auf der Höhemndsind arm nnd

unentwickelt. Die Gemeinden, welche Polen gern dafür eintauschenmöchte,liegen in

der fruchtbaren, mit WeizenbodengesegnetenNiederung und führenein blühendeswirt-

schaftlichesLeben. Die Dörser auf der Höhe sind durch eine überwiegenddeutsche
Umgebung von der Verbindung mit dem polnischenStaate abgeschnitten vDie Ort-

schaften in der Niederung stehen vin engster Verbindung mit dem unmittelbar an sie
anschließendenübrigenAbstinunnngsgebietund durch dieses mit ganz Ostpreußen.Die

erwähntenauf der Höhe gelegenen Dörfer kann Polen ohne Nachteil entbehren,
jedenfalls sehr viel leichter als Deutschland die Stadt Bromberg und den Netzegau,
die sich nach dem Friedensvertrageebenfalls der sie umgebendenanderssprachigenMehr-
heit haben fügen müser sogl· die Ehrleitung). Die Ortschaften in der Niederuug
bedeuten für das Abstimmungsgebietnnd darüber hinaus für ganz Ostprenßenden im

Friedensvertrage zugesichertenZugang zur Weichsel. Endlich ist allen im Verbande des

Deutschen Reiches verbleibenden fremdsprachigen Vevölkernngsteilendurch die Reichs-
verfassung und durch die ihr entsprechendeLandesgesetzgebungder weitestgeheudeSchutz
in sprachlicherund religiöserund in jeder sonstigenBeziehung gesichert(vgl. Einleitung).
Polen dagegen hat zwar nach Artikel 93 des Friedensvertrages sein Einverständnis
damit erklärt,daß die alliierten nnd assoziiertenMächtein einen mit ihm zu schließenden

Vertrag die Bestimmungenaufnehmen, die sie zum Schutze der nationalen, religiösen
und sprachlichenMinderheitenfür notwendigerachten,und hat auch einen dahingehenden«

Vertrag mit ihnen geschlossen,durch welchenallen Einwohnern Polens volle Religions-
freiheit, gleiches bürgerlichesund politisches Recht ohne Unterschieddes Religions-
bekenntnissesund freier Gebrauch derMuttersprache zugesichertworden ist —- die ganze

Geschichtedes abgetretenenGebietes enthält aber seit Inkrafttreten des Friedensvertrages
eine sortlaufende Kette sich immer wiederholenderVerletzungen dieses Schutzvertrages
durch Polen. Die deutscheSprache wird beschränkt,deutscheLehrer werden entfernt,
deutscheSchulen werden geschlossen,ja, die evangelischenGemeinden des abgetretenen
Gebiets werden sogar von dem Zusannnenhange mit der preußischenLaudeskircheder

älteren Provinzen abgeschnitten(vgl. Anhang IlI über ppolnischeVertragsverletzungen«).
15
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Die deutscheBevölkerungdes Abstimmungsgebieteserhebt stammendenEinspruchgegen

den Gedanken,dasz dem vertragsbrüchigenpolnischenStaate auch nur noch ein einziges

Dorf mit deutscherBevölkerungsmehrheitzugesprochenwerden könnte. Sie erachtet es

vielmehr umgekehrtfür ein Gebot der Gerechtigkeit,daß die alliicrten Mächte sich bei

Festsetzungder Grenze in dieser Gegend auch der berechtigtenWünscheunserer un-

mittelbar an uns angrenzendenBrüder im Süden des Abstimmungsgebietesannehmen
und ihnen, die wirtschaftlich, geographisch, national nnd dem Herzen nach zu uns

gehören,im Wege der Grenzberichtigungdie von ihnen heißersehnteWiederuereinigung
mit dem Deutschen Reiche gewähren.

Der DeutscheAusschußfür Westpreußenhat geglaubt, gegenüberder Juteralliierteu

Kommissionsichdarauf beschränkenzu sollen, aus der Fülle des ihm zu Gebote stehenden
Materials die vorstehendenBeiträge zur besserenBeurteilung des Abstimmmcgsgebieies
auszuwählen Wir sind uns bewußt,daß die von den alliierten Mächtenüber unser

Schicksal zu treffende Entscheidung,äußerlichbetrachtet,nur eine Frage zweitenRanges

ist, denn im Verhältnis zu den großen Gebieten, mit deren Lebensfragen sich die

.alliierte«n Mächte fortlaufend zu beschäftigenhaben, ist unsere Abstimmnugszonenur

ein kleines Stück Erdboden. Aber die Forderungen der Gerechtigkeitbleiben dieselben
im kleinen wie im großen,und die Anordnung der Volksabstiunnnngund die Entsendnng
der Interalliierten Kommission beweisen, einen wie hohen Wert auch die alliierteu

Mächte darauf gelegt haben, die durch falsche politische Informationen verdunkelten

Verhältnisseunseres Bezirks unparteiisch zu erforschenund eine freie und unbeeinflußte

Willenskundgebungder Bevölkerungüber ihreWünschennd Sympathien herbeizuführen
Darum haben wir keine Bedenken getragen, uns offenherzigund vertrauensvoll an die

Jnteralliierte Kommission zu wenden und ihr unsere Gedanken und Empsindungenüber
das künftigeSchicksalunserer Heimat freimütigvorzutragen Die Interalliierte Kom-

mission hat ihr hohes und verantwortungsvolles Amt mit der Zusicherung angetreten,
uns mit der größtenUnparteilichkeitzu dem Schiedsspruch,der unsere Zukunft bestimmen

wird, zu geleiten und ist diesem Versprechenbei jeder ihrer Handlungen mit Genauig-
keit nachgekommen. Wir geben uns der Hoffnung hin, daßsieauch bei dem für uns so
überaus wichtigen Vorschlage über die Grenzlinie in unserer Gegend mit derselben

Unparteilichkeitverfahren und kein Stück unseres urdeutschenAbstimmungsgebietesdem

schon über Gebühr mit deutschen Bestandteilen-gesättigtenpolitischen Staate preis-

geben wird.
«

.



Anhang.
l. Orts- und Familiennamen

Die Sprache der alten Pruzzen lebt in zahlreichenOrts- und Familiennanien
des Gebiets weiter, deren altpreußischerKern selbst heute unter der deutschen oder

polnischcnHülle noch deutlicherkennbar ist. Gerade die Ortsnamen im Abstimmungs-
gebiet, zumal dem umstrittenenStuhmer Kreise,beweisen, daßhier altpruzzische Stamm-

sitzevorliegen und nicht etwa polnische Siedelungen, die erst viel später Platz
griffen. So erscheint Barlewitz im Kreise Stuhin in einer Urkunde von 1414 als

"

Wargen, Wargel, 1565 als Barglewiez,erst 1639 rein polnischals Folwark Vario-

wieki. Hier liegt dem Ortsnamen der altpruzzische Fainiliennaine Wargelis zugrunde
Jn den Namen der Dörfer Wapliij nnd Tessensdorf sind die altprnzzischenFamilien-
namen der Wapel und Theseymenthalten. TessensdorfhießursprünglichCzesmekayme,
wobei Muhme-«das altpruzzische Wort für »Dorf« ist. Das gleicheSusfix erscheint
in Watkeini, jetzt Watkowitz und Valdekeim (Baldau). Dietrichsfeld, aus dem die

Polen Straszewo gemachthaben,heißtzuerst Stressewito; Honigfelde,polnischTrzeiano,
ist altpruzzisch Miditz von Medo = Honig; Gurken, polnisch Grabisko, ist von

altpruzzisch Garbs =: Berg abgeleitet,Kalwo von Kalwa = Hügel,Wengern von

Wango i: Woge, Damerau von Daiuerow = Eichwald, Gulbien iKreis Rosenberg)
von altpruzzisch Gulbio Schwan. Die Beispiele ließensich noch bedeutend -ver-

mehren. Neben diesen altpruzzischen Ortsnamen weist das Land Pomesanien die

rein deutschenNamen der Kolonistendörferauf, wie Tiefenau,Reudorf, Braunswalde,
Conradswalde usw« die sich größtenteilsbis zum Anfang des 14. Jahrhunderts zurück
nachweisenlassen. Über die Herkunft und Verbreitung der deutschenAnsiedlergibt uns

die Mundartenforschung wichtigeAufschlüsse.Jin ganzen trug die Sprache im Ordens-

lande ein entschiedeninitteldeutsches Gepräge,denn es waren iiberwiegendthüringische,
sächsischeund schlesischeKolonisten,die der Orden ins Land zog. Jn den Städten,
die jetzt entstanden und bald die Mittelpunkte deutscherKultur wurden, herrschte die

deutsche Sprache fast ausschließlich;auch auf dein flachenLande bewahrte der deutsche
Adel anfänglichnoch zäh die deutscheArt. Die Urkundensprachewar bis in die Mitte

des 13. Jahrhunderts das Lateinische,aber schon sehr früh im Jahre 1255 tauchten
die ersten Urkunden in deutscher Sprache aus, friiher selbstals im westdeutscheu
Mutterlande.

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts, als der Ordensstaat seine höchsteBlüte

erreichte,war das Deutsche in dein Gebiete rechts der Weiehseldie herrschendeLandes-

sprache. Daß die Altpruzzenkeineswegsganz ausgestorben waren, beweist die Land-

ordnung Siegfriedö von Feuchtwangen,wo es in bezug auf die deutscheSprache heißt:
»Wer pruzzischeUntertanen und Gesinde hat, soll sie fleißigzum Gottesdienst anhalten
und darauf sehen, daß sie nicht mehr pruzzischreden, sondern sie immer möglichstan

die deutscheSprache gewöhnen-» Von polnisch sprechenden Untertanen ist dagegen
noch nirgends die Rede. Erst mit dem Aufhörendes Zustroms aus dem deutschen

lö«
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Mutterlaude und dem begiiineiiden Verfall des Ordensstaates hob vom Eulmerland,
Kujawien und Ponnnerellen her eine stärkerepolnische Einwanderung an, die aber

nirgends in den völlig eiiigedeutschtenGebieten Pomesaniens das deutsche Element

wesentlichzu schmälernvermochte Wie aber selbstnach 1466 der politischeZusammen-

hang der preußischenLande mit der Krone Polens nur ein loser war und diese ihre

feierlichverbriefteii Rechte keineswegs preisgaben,so behielt hier das deutscheElement

auch weiterhin die Oberhand. Im Inkorporatious-Privilegiunt Von Kasiinir IV. war

die Zusicherungenthalten, daßWestpreußen feine Sprache, d. h. die deutsche,be-

halten sollte, und iit der Tat blieb die Amts- nnd Gerichtssprache iin politischen
Preußen weiterhin deutsch. Die Verhandlungen auf den Landtageu erfolgten bis zum

Jahre 1551 in deutscher Sprache, polnisch Sprechende wurden zur Ordnung gerufen
und ihre Rede nicht zu Protokoll genommen. Selbst die königlichen Bot-

schaften wurden iit deutscher Sprache voi·gelefen.Das alles konnte aber nicht ver-

hindern, daß mit den polnischeii Beamten und Geschäftsleutendie polnische Sprache
ins Land kam und sich allmählichausbreitete Indessen vermochtesie lediglich links

der Weichsel und im Culmer Lande festeren Fuß zu fasse-» die Weichse[.
niederung bei Marienburg uitd Marienwerder, die Städte, selbst kleinere wie

Christburg, Rosenberg, Riesenburg, Di. Eylau bewährten fest die deutsche Sprache
und Sitte.

Der deutsche Adel, der tiach dem Verfall des Ordensstaates den politischenKönig
ins Land gerufen hatte, wies selbst im Stiihiner Kreise zur Ordenszeitnoch keine pol-

nischenElemente auf. Nun begann er durch den Erwerb politischenGrundbesitzesseinen
Namen zu polonisieren, nnd so entstanden die deutsch-politischenDoppelnainen der-

Mantetifel-Zielpiiiski,von Huttenchapski, von Nostiszorkowski usw. Vezeichnendist
der Fall, daß die ins Stuhmische eingewanderteFamilie der Kroszhnski den deutschen
Namen Krossen annimmt, ein Beweis, daß der Einfluß des deutschenAdels dort maß-

gebend war. Auch der Name des deutschenBauern, der jetzt vielfach in polonisterter
Form erscheint, verleugnet seine deutscheHerkunft keinesfalls, und in den Unterschriften
der Vaitdener Willkür von 16101 Kristof Lybrecht,Pawel Wyttinck und Jan China
erkennen wir die gut deutschenNamen Christoph Liebrecht,Paul Witting und Johann
Ziehin So ist ein großerTeil der heute polnisch klingendenNamen lediglich die pol-

itische Form alter«deutscher Familieititanten. Auch die Ortsnauieii erleiden jetzt
dasselbe Schicksal und nicht itur erhalten ste durch die Endiing o, oivo, ewo, itz, eine

polnische Färbung,sondern werden oft bis zur Unkenntlichkeitihrer deutschenHerkunft
entstellt. Während bis 1466 fast gar keine poltiischen Ortsnatnen erscheinen,
tauchen sie seit der Polonisierung immer häufigerauf, ohne indessenden polnischeii
Charakter des Ortes in jedem Falle dartun zu können. Als Friedrichder Große1772

dem Lande deutsche Kultur und damit seinen deutschenCharakter wiedergeb, ließ er,

da er der deutschenSprache gleichgültiggegenüberstand,die politischenNamen der Ortschaften

bestehen,und so kam es, daß bis iiu 20. Jahrhundert zahlreicheNamen von Orten pol-
itisch gebliebensind, obgleich ihr deutscher Charakter längst wieder hergestellt war·
Wenn heute in einem unserer 4 Kreise — im Kreise Stuhm —- das Politische noch

häufig zu hören ist, so ist zu bedenken,daß seine dreihundertjährigepolitischeOber-

hoheit ihm den Weg geebnet hat, daß es dort aber so wenig wie in den rein deutschen
NachbarbezirkenMarienburg, Marienwerder und Rosenberg eine Heimatberechtigung
besitzt. Die Sprachforschung hat bewiesen,daß dort anfänglichwohl altpruzzisches,
aber kein politisches Land gewesen ist, daß aber die deutscheSprache und das

deutscheVolkstum durchdiegeschichtlicheEntwicklungdort Heimastrechte erworben haben.



n. Die Baudenlemiiler Pomefaniens.
Im Zusammenhang mit dieser kusltnrhistorisehenBetrachtung müssennoeh einige

besondere Worte über die Baudenkmäler gesagt werden.

Die alte preußischeLandschaft Pomesanien, die jahrhundertelang der geistige
Mittelpunkt des deutschenOrdens war, gliederte sich verwaltungsrechtlichin:

1. Die Komturei Marienburg, mit dem OrdenshaupthauseMarienburg und der

Burg Stuhm,
,

2. die Komturei Christburg, deren Burg jetzt zerstörtist-,
das Bistuin Pomesanien mit den vom Domkapitel erbauten Burgen in

Marienwerder nnd Schönberg
«

Die Grundzügeder kunstgeschichtlichenEntwicklung lassen sich an der Marienburg
am besten verfolgen. Jegliche alte Kultur oder Handwerksknnst,die der Orden hätte

benutzen können,fehlte. Der 1190 gegründeteOrden hatte in Syrien, speziell in

Alton, sein Hauptarbeitsseld gehabt und seit 1291 sein Haupthaus in Venedig. .Der

HochmeisterHermann von Salza (1210 bis 1239), von Geburt ein Thüringer,weilte

meist in Unteritalien bei seinem kaiserlichenFreunde FriedrichIl. War schon überhaupt
der Zusammenhang der abendländischenKulturvölker damals recht innig, so zeigt sich
das auch besonders in den baulichenSchöpfungendes Ordens. Die vierflügelige,um

einen Hof mit Lanbengängengruppierte Bauanlage der Burgen, ähnlich den Kloster-
banten, zugleich die geschlossene,wehrhafte Bauweise, vielgeschosstgmit Ecktürmen ge-

sichert wie in alten Kastellen, alles das brachten die Ordensritter ans dem Süden

vmit; die hohen Portalnischen und die farbigen Streifen gehen bestimmt auf italienische,
die Buchstabeninschriftenauf sarazenischeVorbilder zurück.Auch die Technik des Back-

steinbaues, die in dem steinarmen Lande notwendig wurde, war dem Abendlande wohl-
bekannt. Oberitalien hat viele alte Ziegelbauten noch ans der Hohenstausenzeit(Verona),
nnd um 1150 treten sie auch in der Mark und in Liibeck auf. Die Fülle der Bau-

aufgaben schuf freilich sehr bald einen eigenenStil für das Ordensland Es fehlt der

reiche-,spielerischeSchmuck,das Überwucherndes Zierrates, dafür legtendie alten Meister
um so mehr Gewicht ans schöneProportionen, klaren Massenaufbanund wohldnrchdaehtc
Grundrisse. Über den glatten Mauer-flachen,die der Festungsbau bedingte,stehen nach
dem ästhetischenGesetzeder Kontrastwirtung reicher behandelterGiebel und Portale.
Hier tritt anth bildnerischerSchmuckauf. 1270 bis 1280 entsteht die goldenePforte
in Marienburg, in der wir noch die Einflüsseder thiiringischisächsischenBildhauerschule
(Naumbnrg, Freibergs verspüren. .

1331 bis 1344 wurden die beiden Schloßkirchenzu St. Annen nnd St. Marien

in ihrer jetzigenGestalt erbaut. Der reiche Giebelkranz am Chorhaupte erinnert an

ähnlicheBildnngen iu Mitteldeutschland und namentlich an die von- dem deutschen
Orden erbauten Kirchen in Miihlhansen in Thüringen RheiniseheKünstler sehusen den

inneren Schmuck,die großenStuckfignren der Marienkirche und die Bogeufelder der

St. Annenportales in den Malereien der Marienkirche erkennen wir nahe Beziehungen
zum Meister der Wandmalereien im Hansasaal des Nathanses zu Köln. Einzigartig
ist der im achten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts entstandeneMosaiküberzngdes großen
Marienbildes ain Kirchenchor;italienischeKünstler,die vorher in Prag gearbeitet hatten,
schufen ihn als Denkmal der nahen Beziehungen des Ordeuslandes zum Hofe des

deutschenKaisers Karl IV.

Unerreicht waren die Ordensbaumeister als Rauinkiinstler. Der Kapitelsaal des

Hochschlosses,die Kirche nnd zuletzt der große Remter im Mittelschloßsind Raum-

16
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schöpfungenvon unübertrossenerSchönheit· Im Remter wird an die großenHallen
der deutschenKaiserpfalzen angeknüpft,aber die zierlichenSterngewölbeauf schlanken
Granitpfeilsern sind etwas hier zuerst Erfundenes und darum für die deutscheKunst-

geschichtebesondersWertvolles.

Ein hervorrragender Förderer der schönenKünste war der HochmeisterCourad

von Jungingen (1393 bis 14071j sein vertrauter Ratgeber in Bausachen war der

Maurer Niclae Fellensteyn, aus Coblenz gebürtig,der als Baumeister im Dienste des

Ordens stand. Fellensteyn erbaute von 1394 bis 1396 den neuen Hochmeisterpalast
und verpflanzte damit die rheinischeBurgenbaukunstjener Tage nach dein Osten. Die

schöneneinsäuligenReinter und die vielbewunderte Schauseite zeigen uns Fellensteynals

einen schöpferischveranlagten Künstler-.
In Marienwerder fesselt uns die mächtigeBaugruppe des Domes und Dom--

,

schlosses,um lZäObegonnen Die Sitte, neben die Domkirchen die Klausurränmefür
das Chorherrnstiftzu bauen, findet sich überall in deutschenLanden. Eigentiimlichist
aber der Klausurbau in Form einer Burg und die Gruppieiung dieser beiden Bauteile

« nicht neben-, sondern hintereinander, in der Längenachse.Der hohe, gewölbteMauer-

gang erinnert in seiner Kühnheitan die römischenWasserleitnugen Beachtenswert ist
die seitlicheStellung des Glockenturmes und die pseudobasilikaleOuerschnittsform der

Kirche, zwei hier vielleicht zuerst erfundene Eigeuheiten, die fortan für die pomesa-
nischenKirchen kennzeichnendwurden. .

Unter den Kunstwerkendes Domes ist der Dorotheenschreiu von zirka 1395

wichtig; seine Malereien, auf Goldgrund, stehen in Beziehungen zu dem Stile des

Meisters Theoderichvon Prag Auf italienischen Einfluß in den theologischenAnschau-
ungen weist uns ein'Wandbild des 14. Jahrhundert im nördlichenSeitenschifse hin;
es stellt das Kreuz von Lucca, d. h. einen bekleideten Kruzifixns dar, dessenUrbild eine

hochverehrteReliquie im Dom zu Lucca ist. Im Anfang des 16 Jahrhunderts ließ
Bischof Hieb von Dobeneck (1501 bis 1521) einen mit Schnitzwerkund eingelegten
HölzernverziertenBischofsstnhlanfertigen, in dessenStilform wir die Hand siiddeutscher

Kunsthandwerkerverspüren
Was sonst icn Lande geschaffenwurde, steht im Banne dieser beiden Monmnental-

bauten. Schloß Schön berg ,
1386 vollendet, ist ein vieltiirmiges,malerischgruppiertes

Burghaus, unendlich.reizvollim Walde und am See gelegen;es spiegelt die Poesie süd-

deutscher Burgenbauten.
Das Rathaus in Marienburg, um 1370 erbaut, ist durch seine Anlage als

Verwaltungsgebäudebeachtenswert. Die Laubensront mit ihren Zinnen und Eckern steht
wieder im Banne rheinischerKunst.

9 städtischeund 15 ländlichePfarrkflirchen der Ordenszeit, nicht alle gleich-
mäßig gut erhalteu, sind wichtig als Denkmäler der Kultmbliite, die im 14. und

15. Jahrhundert durch die deutschen Ausiedlererbaut, sich gleichmäßigüber das Land

verteiltensssie zeigen die schon erwähntenMerkmale des Ordensstilsj großzügigin der

Massenverteilung,aber sparsam im Schmuck- Die evangelischePfarrkirche zu Deutsch-

Ehlau und die katholischenDorfkiichen zu Lichtfelde sKreis Stuhms und Notzendorf
(Kreis Marienburg) sind von besonderer Schönheit Einzelne Anklängean das alte

deutscheHeimatland sind auch hier wahrnehmbar, so in der einst viergiebeligenTurmspitze

zu Lichtfelde.
Die Zeit von 1466 bis 1772 ist in dem mit Polen verbundenen Landesteilc

(Stuhm und Marienburg)architektonischziemlichUnfrnchtbar gewesen. Dagegen zeigt

sich in den preußischgebliebenen Teilen Pomesaniens, den Kreisen Rosenberg und



Marienwerder,regeres Leben. Der deutscheAdel erwies sich hier als Kultiirträger,so
die Polentz in dem Ausbau von Schönberg,im Kirchenbauvon Langenau(1600), die

.

Kospoth im Schloßbauzn Littchen (1664) oder die Bellings zu Seubersdorf (1685).

Auch im Stuhmer Kreise sind ansehnlicheGutshäusernur dein deutschenAdel zu ver-

danken,so das untergegangene in Griinfelde von der Familie von Zehnten oder das

Stangenbnrger Haus von 1678 von der Familie Schack von Wittenau Am groß-

artigsten ist das Schloß, das sich der preußischeFeldmarsrhall Graf von Fiukcnstein
1716 bis 1720 in Finkenstein erbaute. .

Daneben ist in ganz Pomesanien,besondersaber in den Niederungeneine zwohlhabende
deutscheBauernschaft ansässig,deren Siedelungsarbeit durch die Ordensnrkunden bis zu

den frühestenAnfängengenau zu verfolgen ist. Uralte Motive deutscherBauiunst in

der Raumverteilung,der Herdanlage und der Anwendung der Vorlauben schinelzenhier
zu einem eigenen pomesanischenBauernhausstile zusammen.

Im 16. Jahrhundert wanderten die holländischenTausgesinnten(Mennoniten) hier
ein, deren Häuser im Zusammenbau mit den Scheuen und Ställen die Erinnerung an

ihre sriesischeStaunnesheiinaten wachhalten. Jm 18. Jahrhundert werden die reichen
Fachwerksgiebelder fränkischennnd thüringischenHolzhaukunsthierzulande aufgenommen
nnd allerorten verwandt, so 1706 an der evangelischenKirche in Katzuase, 1751 ini

KösterschenHause in Stalle, 1795 am SchmidtschenHause in Preußisch-Königsdorf,
alles im KreiseMarienburg, aber nur Stichproben aus der großen-Mengebäuerlicher

Baudenkmäler,die schon vor 120 Jahren als Zeugen deutscherKultur von den Rei-

senden bewundert wurden und noch heute den Stolz des Werders bilden.
«

Was haben demgegenüberdie Polen während der ganzen Zeit ihrer Herrschaft
an kulturellen Leistungenauf dem Gebiete der Bandenkmäler oollbrachtse Es sind dies

2 Spätrenaissancegiebelzu Schönwieseund Altmarck (Kreis"Stuhm), das ist aber auchalles.
»

Jm erstenund zweitenschwedischeuKriegesind 1626 bis 1629 und 1636 bis 1660

sehr viele Kirchen zerstörtworden. Da mußte man die Aussiattung erneuern, wozu

meistens Elbinger oder Danziger Knnsthandwerkerherangezogenwurden. Unter dem

Silbergerät finden sichmeist deutscheStücke (Danzig, Marienburg, Elbing), vereinzelt
auch polnische Stücke ans Posen. Die Häuser des polnischen Adels, von denen

eigentlichnichts erhalten ist, können nur sehr bescheidengewesensein. Das einstöckige

Gutshaus in Groß-Wichtigist Ende des l7. Jahrhunderts von der polnischenFamilie
v. Jawatzkh erbaut, ein anmutiges Landhaus, nichts mehr. Beiläufig ist hierzu zu

bemerken,daß dieses Gut noch bis zum Jahre 1581 in deutscheniBesitz war und

erst in diesem Jahre durchHeirat in den Besitz eines Mathias Niemajewski gelangte.
Durch Erbschaft kam es dann 1780 erst in die Hände der Familie v. Sierakowski.
Das jetzt Dominiks kischeHaus in Hohendorf baute vor 170 Jahren der preußische

Kriegsrat v. Schlammer. Recht wertvoll ist die großeGemäldesammlungdes Grafen
v. Sierakowski in Groß-Waplitz,aber sie beweist nur, daß der polnischeHochadel
die westlicheKultur übernahm;typisch für die Kultur des KreisesStuhm ist sie nicht.

"

Sie enthältDeutsche,Holländer,-Vlamen, Jtaliener und Franzosen; Polen aus neuerer

Zeit sind nicht sehr bedeutend.

111. Nechtsverleizungen der Polen.
l. Grundsätzlicherhält kein deutschstämmigerBürger des polnischeuStaates die

behördlicheGenehmigung zums Erwerb eines Grundstücks Dass gilt ebenso - für länd-

lichen wie für städtischeuBesitz. Ein noch weitergehendesAusnahmerecht wird -.T-sür-"
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Ansiedlerkonstruiert Bei Ansiedlerstellenwird auch die Besitznachfolgeim Wege des

Erbganges nicht zugefassen Weder die Witwe, noch Sohn und Tochter erhalten die

Genehmigung zur Entgegennahme der Anflassung. Vielmehr wird regelmäßigkurz-
fristig — binnen 2 Monaten die Räumung der Wirtschaft,oder aber in schroffstem
Widerspruchzu der der deutschenMinderheit zugesprochenenbürgerlichenGleichberechtigung,
der Verkauf an einen Polen verlangt.

2· Die als liquidationsfähigangesehenenGüter werden unter Staatsaufsicht

gestellt,und zwar vielfach in einer Form, daß der deutscheEigentümerseines Einflusses
aus den Wirtschaftsbetrieb beraubt wird. Schon währendder Zwangsanssichtwerden

die deutschenAngestellten entlassen, die Firmen, mit denen der Eigentümerin Geschäfts-

verbindung stand, gewechs«.ltusw. Dabei wird auch rücksichtslosan Objekte heran-

gegangen, bei denen die Liqnidationsberechtigunzdurchaus bezweifelt werden muß..

Ganz zu Unrecht verlangen die Polen Unmiterbrochenheitdes Wohnsitzes. Für diese

Forderung gibt der Friedensvertrag keinerlei Anhalt. -

3. UngeheuerlicheDrangsalierung aller deutschsiäunnigenKaufleute und Gewerbe-

treil·enden,Nutzbarmachungder Zwangswirtschast,um Deutsche von jeder Belieferung
mit Waren, Rohmaterialien und Kohlen auszuschließenDamit Stillegung der Betriebe

nnd Herbeiführungder Verkaufsgeneigtheit. Auf diese Weise ist die weltbekannte

cheniischeFabrik Milch in Posen in polnischeHand gebracht worden.

4. Eine Anzahl Miihlen sind zur Zeit ohne jede gesetzlicheUnterlage von den

Starosten politischenKonkurrenten überantwortet worden. Zu dieser ungeheuerliehen
Maßnahmegeniigte der von dem Konkurrenten ausgesprochene,dem Beschuldigtengegen-

über gar nicht einmal näher substantiierteVorwurf der Verletzung von Mahlrorschriften
5. Jn einer Unzahl von Fällen wird aus Grund der in deutscherÜbersetzung

beiliegendenVerordnung vom (3. November 1919 die Zwangsverwaltung der in deutsch-
stiimmiger Hand besiudlichenUnternehmen angeordnet, ohne daß auch nur angedeutet
wird, inwiefern die Voraussetzungen,von denen die Verordnung spricht, bei den

betroffenenUnternehmungengegebensind.
6. Erdrosselung der deutschenSchule. Entlassung der deutschstämmigemhier

beheimatetenLehrer auch an rein deutschenSchulen. Umwandlung deiitschievaiigeliseher
«in deutsch-katholischeSchulen, auch bei Überwiegender deutschenSchiilerzahl und der

ortsansässigendeutschenBevölkerung,— entschädigungsloseFortnahine des Vermögens
der deutsch-erangelischenSchulgemeinden — damit Verhinderung der Nutzung der

Schulgebäudezur Einrichtung von Privatschulen. (Rawitsch·)

1V. Der Einfluß der Votnsabstimmung auf die Weichsel
und ihr öftlichesUfer.

Nachtragsgutachten vom 21. Juli 1920z

I. Gebiet-hoheit.

These 1: Die Staatshoheit über alle Teile des Abstimmungsgebieteswird

dadurch bestimmt,daß der Oberste Rat die GrenzezwischenOstpreußenund Polen in

dieser Gegend festsetzt. -

.

.
-

Die festzusetzendeGrenze kann theoretisch auf dreierlei Weise gezogen werden,
nämlich »

«

. .. . -.-.
·
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l. so,""daßdas ganze Abstimmungsgebietmit Ostpreußenvereinigt bleibt,
2. so, daß das ganze Abstimmungsgebietdem polnischenStaate zugesprochen

wird,
fo, daß eine Linie durch das Abstimmungsgebietgezogen wird.

Begründung: Die Begründungfolgt ohne weiteres aus dem Wortlaut des

Artikels 97 Abf. 4.
s

These 2: Maßgebendfür die Grenzfestsetzungist in erster Linie der durch die

Abstimmung kundgegebeneWille der Einwohner,in zweiterLinie die geographischeund

wirtschaftlicheLage der abstimmendenOrtschaften.
Die geographischeund wirtschaftlicheLage kommt aber nur zuungunsten ver-

einzelter Minderheitsgemeindenin Betracht, die so ungiinstig liegen, daß sie von dem

übrigenAbstimmungsgebietnicht losgelöstwerden können-

Begründung: Die Begründungergibt sichaus dem Wortlautc des Friedens-
vertrages in Verbindung mit der Antwortnote der alliierten und assoziiertenHaupt-
mächte vom 16. Juni 191(J. Das Nähere darüber ist in der Einleitung der

Denkschrift des Deutschen Ausschussesgesagt, deten Ausführungenin dieser Richtung
vollständigbeizutreten ist.

These 31 Nachdemdie Abstimmungim ganzen Gebiet eine überwältigendeMehrheit
-

für Ostpreußenergeben hat, kann die Grenze gerechterweisenur so festgesetztwerden,
daß das ganze Abstimmungsgebietmit Ostpreußenvereinigt wird.

Begründung: Die Begründungergibt sichaus dem Wesender Volksabstimmung
in Verbindung mit Artikel 97 Abs. 4 und den in der Antwortnote vom 16. Juni 1919

entwickelten Grundsätzen -

These 4: Böllig unzweifelhaftist die Entscheidunginsbesondereauch fiir die Fluß-
niederung, da die Niederung,abgesehenvon den kleinen OrtschaftenAnßendeich,Neu-

Liebenan und Kramershof, durchwegfür Ostpreußengestimmthat, nnd diese drei Ort-

schaften aus dein Abstimmuugsgebietnicht herausgerissen werden können. Das ganze

östlicheNiederuugsgebietder Weichselund der Nogat ist also vollständigmit Ostpreußen
zu vereinigen.
Begründung: Die drei genannten Ortschaften zählenzusammen nur 263 Ein-

wohner. Sie gehörenzum Deichverbandeder Marienwerder Niederungund ihr Schutz
gegen liberschwemmungsowie die Be- und Entwässerungihres kleinen Gebietes können

nicht abweichendvon ihrer nördlichenund fiidlichenUmgebunggeregelt werden. Auch
läßt sich eine besondere Zollverwaltung fiir diese kleine Bevölkerungsinselnicht
durchführen .

Thes e 5: Die GebietshoheitOstpreuszenshat sichvon derjenigenStelle an, wo

die Nordgrenze des Kreises Marienburg auf die Nogat stößt,bis zu derjenigenStelle,
wo die Siidgrenze.desKreises Marienwerder die Weichselverläßt,überall bis zur
mittleren Linie der Hauptschisfahrtsrinneder beiden Flußläufezu erstrecken.
Begründung: Die in These 1 erwähnteGrenzfestsetznngdurch die alliierten

Hauptmächteentscheidetüber die Gebietshoheit im ganzen Abstimmnngsgebiet. Der

Umfang dieses Gebietes ist durch die Artikel 28, 30 und 96 des Friedensvertrages
zweifelsfrei festgelegt Das Gebiet umfaßtnämlichdie Kreise Stuhm und Rosenberg
und die östlichder Nogat und östlichder WeichselliegendenTeile der Kreise Marien-

burg und Marienwerder. Der hier gebrauchteAusdruck »östlich«(»å 1’Esi;« — seast of«)

darf nicht etwa dahinmißt-erstandenwerden,daßdie Westgrenzedes Abstimmungsgebietes
mit dem östlichenFlußufer der Nogat nnd der Weichsel zusammenfallensoll. Denn

Artikel 100 des Friedensvertrages in Jerbindnng mit den Artikeln 28 nnd 30 bestimmt
17
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deutlich, daß die Hauptschiffahrtsrinneder Nogat die Ostgrenzedes Freistaates Danzig
und mithin die Westgrenzedes Abstimmungsgebietesbilden soll. Ebenso verläuft die

Kreisgrenzedes Kreises Stuhm von altersher in der Hauptschiffahrtsrinneder Weichsel.
Dasselbe muß, unter Berücksichtigungdes Wortlautes des Artikels 28, auch von der-

jenigenStrecke des Kreises Marienwerder gelten, wo — nachdem Wortlaut des Artikels 97

Abs.4 —- ebenfalls die »Weichseldie Grenze bildetax

Wenn politischerseitsder Standpunkt vertreten wird, das Artikel 97 Abs.4 dem

polnischenStaate auf alle Fälle die Gebietshoheit am ganzen Weichselstromeund

an seinem östlichenllfer zuspreche,so widerspricht diese Auffassung dem Sinne der

Volksabstimmung Unter Berücksichtigung des durch die Abstimmung kund-

gegebenen Willens der Bevölkerung ist über das ganze Abstimmungsgebiet

zu entscheiden. Es wäre ein vollkommener Widerspruch,wenn der Friedensvertrag
einerseits in den Artikeln 28 und 96 dem Abstimmungsgebieteinen bestimmten Um-

fang gegebeu, andererseits aber in Artikel 97 bestimmt haben sollte, daß ein Teil

dieses Gebietes (nämlichdie östlicheHälfte des Weichselstromeseinschließtichseines rechten
Ufers) auf alle Fälle —- gleichgültigwie die Abstimmng ausfallen möge —-- dem

polnischenStaate zuzusprechensei.

Zusatz: An der dargelegten Auffassung des Artikels 97 Abs. 4 ändert auch
der dort vorkommende Ausdruck »mindestens«(»au moins«) nichts. Denn wie in der

Denkschrift des Deutschen Ausschusses(AbschnittVb über »Weichselund Nogat«) zu-

treffend ausgeführt ist, ist dieser Ausdruck nur alternativ gemeint und bedeutet, daß
dem polnischenStaate auch für den schlimmeren Fall eines ihm ungünstigenAus-

ganges der Volksabstimmnng(d. h. also im praktischenErgebnis »auf alle Fälle« -——

»in any case« -) immer hin die Überwachungder ganzen Weichseleinschließlichihres
östlichenUfers, überlassenwerden soll. Art nnd Umfang dieses Überwachungsrechts,
das dein polnischenStaate auf alle Fälle zu überlassenist, sind in Artikel 97 Abs. 4

genau bestimmtund einer Erweiterung weder in sachlichernoch in räumlicherHinsicht
fähig. Weit entfernt davon, sich selbst mit dem gefährlichenRechte eines willkürlichen

Ermessensauszustatten, haben die Alliierten Mächte schon bei Abschlußdes Friedens-

vertrages genau erwogen, welcheklar bestimmtenRechte an der östlichenWeichselhälfte
und am östlichenStromufer dem polnischenStaate auf alle Fälle verbleiben müssen,
um diesem großenAnlieger der Weichsel denjenigenEinfluß auf die Regulierung und

die Verbesserungsarbeitenzu sichern, dessen er nach Auffassung der Alliierten Mächte
dauernd bedarf. Diese Rechte erschöpfensich nach der bündigenBestimmung des

Artikels 97 Abs. 4 in der ÜberwachungDie Überwachungder westlichenHälfte der

Weichseleinschließlichihres westlichenUfers steht dem polnischenStaate ohne weiteres

auf Grund der ihm durch den Friedensvertrag zugesprochenenGebietshoheit zu.

Artikel 97 Abs. 4 des Vertrages gewährt aber dem polnischenStaate auf alle Fälle

auch die liberwachungder östlichenWeichselhälfte,also die wolle und uneingeschränkte«

Überwachungder ganzen Weichsel und fügt, um jeden Zweifel auszuschließen,noch

hinzu, daß diese Überwachungder ganzen Weichselauch das östlicheUfer in der für
die Regulierung und VerbesserungsarbeitenerforderlicheTiefe einschließt

These 61 Da Ostpreußenstaatsrechtlicheinen Bestandteil des DeutschenReiches

bildet, fällt also die Gebietshoheit über das Abstimmungsgebietbis zur- mittleren

Linie der Hauptschiffahrtsrinne der Nogat und der Weichseldem Deutschen Reiche zu.

Zusatz: Aus dieser Gebietshoheit fließtn. a. das Recht und die Pflicht, den

Gemeingebrauchder östlicheuFlußhälfte zum Baden, Wasserschöpfen,Viehtränkeuund

zur Eisentnahme sowie die Fischerei zu regeln, Häfen und Stichkanälesowie Bade-
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anstalten anzulegen nnd die Strom- und Schiffahrtpolizei auszuüben Die Gebiets-

hoheit am Flusse nnd au seinemUfer erstreckt sich auf die Jerfolgung strafbarer
Handlungen,die auf diesemGebiete begangensind,und istmaßgebendfür die Zollgrenze.

tI. Kontrolle (Uberwachung).
These 7: Die dem politischenStaate nach Artikel 97 Abs. 4 zu überlassende

»Kontrolle« des Weichselstromes,einschließlichseinesöstlichenUfer-s,stellt nicht etwa einen

Ausfluß der polnischen Gebietshoheitdar, die vielmehr an der Grenze des bisherigen
Abstimmungsgebietesendigt, sondern enthältumgekehrt eine auf der deutschenGebiets-

hoheit lastende Staatsservitut zugunsten Polens

Begründung: Wie in Abschnittl ausgeführt,entscheidetdie vom OberstenRat

festzusetzeudeGrenze über die Staatshoheit am ganzen Abstimnumgsgebiet. Die dem

politischenStaate zu überlassendeKontrolle kann also nicht den Umfang des deutschen
Staatsgebietes vermindern,sondern gewährtdem polnischenStaate nur gewisseöffentlich
rechtlicheBefugnissegegenübereinem Teil des deutschenHoheitsgebietes

These 8: Die erwähnte»Kontrolle« isteinerseits von der Gebietshoheit,anderseits
von der Verwaltung zu unterscheiden Auf seinem eigenen Gebiete steht Polen nach
allgemeinen öffentlich-rechtlichenGrundsätzendie volle Gebietshoheitzu, auf demjenigen
des FreistaatesDanzig hat es nach Artikel 104 Nr.3 Anspruchauf die »Kontrolle und

Berivaltuiig«,für das mit Ostpreußenzu vereinigende Abstimmungsgebietbeschränken
sich seine Befugnisseaus die bloße»Kontrolle«. Diese Kontrolle gewährtdem polnischen
Staate kein eigenes Ausführungsrecht((110it d’execut.jon),sondern lediglich ein Über-

wachungsrecht(d1-oit de sur-vejllance).

Begründung: Jn der Denkschriftdes Deutschen Ausschusses(AbschnittVb über

»Weichselund Nogat«) ist bereits ausgeführt, daß das Wort »Oui«-Gleis nach
französischemSprachgebrauch den Begriff der eigenen Handlung (»action«) entgegen-
gesetzt ist. Die eigene Handlung (»action«) wird auf dem Gebiete staatlicherAufgaben
vielmehr durch die Worte »exåcuti0n« oder »administ1-ation« bezeichnet Mit diesem
Sprachgebrauchsteht auch die Ausdrucksweisedes Friedensvertragesüberall im Einklange.
So heißt es im Artikel 203, wo von der Durchführungder deutschenAbriistung die

Rede ist, daß die in Betracht kommenden Bertragsbestimmungenvon Deutschlandunter

der Überwachung(»contr(«)le«)besonderer interalliierter Kontrollkommissionen»ausgeführt«
(»exåcutåes« —- »exeeuted«) werden sollen, dort werden also »Überwachung«
(»contr(«)Ie«)und »Aussührung«(»execution«) scharfunterschieden DenselbenUnter-

schied zwischenÜberwachung(»contröle«) und »adminisr1satiom oder »exåcution«

(»admjnistrat.ion« oder pl1andling«) machen auch die Artikel 233 Anlage 11 § 12

nnd Artikel 258 (vgl. auch Artikel 322: »eontr01e sur les entreprises«). Endlich
erläutert Artikel 204 den Ausdruck ycontröleic durchdie dort als gleichbedeutendgebrauchte
Bezeichnung»surveiller« (»see ton) und stellt wiederum dieser»I"lbertvachung«(»surveil-
lance«) ausdrücklichdie »Ausführungcc(»exåcuti0n«) gegenüber·

These 9: Die Aufgaben des DeutschenReiches,deren Kontrolle dem polnischen
Staate zu überlassenist, decken sich mit den Aufgaben der Strombauverwaltnngund

sind nicht etwa mit den Aufgaben des Deichschutzesoder gar der Entwässerungzu ver-

wechseln.
Die erwähntenAusgaben sind, soweit sie über das eigentlicheFlußbetthinaus-

greifen, durch das preußischeGesetzvom 20. August 1883 — Gesetzüber die Befug-
nisse der Strombauverwaltnng gegenüberden Uferbesitzernan öffentlichenFlüssen

17«
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(Gesetzsannnl.1883 S. 333) —-

genau geregelt. Danach beschränkensich die Befug-
nisse der Strombauverwaltnng gegenüberden Uferanliegern im allgemeinen auf die

zwischenden Bahnen liegenden Anlandungen und gehen nur hilfs- nnd ausnahmsweise
um ein geringes darüber hinaus.

Die Befugnisse bedürfen vom Standpunkte des Schiffahrtsinteresseskeiner Er-

weiterung

Erläuterung und Begründung.

1. Aufgaben der Strombauverwaltung.

Der Herbeiführungeiner ungehindertenSchiffahrt dient vor allein die Erhaltung
einer genügendtiefen Fahrrinne des Stromes, daneben kommt das Setzen der Schiff-
fahrtszeichenin Frage. .

Die Tiefe der Fahrrinne wird unmittelbar durch die Breite des Flusses bedingt.

Je breiter der Fluß ist, um so geringer ist seine Tiefe. Je schmaler er wird, um so

kräftigerräumt er durch die unablässigwirkende Kraft des fließendenWasserssein Bett

und verschafftsich dadurch selbsttätigdie seiner WasserfälleentsprechendeTiefe. Die

Regulierung des Stromes besteht darin, den Fluß an ein bestimmtes Strombett zu

fesseln,die Verbesserungverfolgt den Zweck,das Bett zu verengen und die Fahrrinne
zu vertiefen. — Baggerungen sind in einem so kräftig strömendenGewässer,wie es die

Weichselist, regelmäßignicht angezeigt.
Auf der das AbstimmungsgebietbegleitendenStromstreckegeschiehtdie Regulierung

im allgemeinendurch die Anlage von Bnhnen, ausnahmsweise auch von sogenannten
Deckwerken. Vuhnen sind Gebilde aus Faschinen,Draht und Pfählen, die mit Steinen

beschwertsind, und deren Unterlagen auf dem Grunde des Stromes Sinkstücke(Straneh-
matratzen) bilden. Ihre Längebeträgtje nachden örtlichenVerhältnissen40 bis 150 m,
in einzelnenFällen noch darüber hinaus. Sie ragen in Abständenvon 100 bis 150 m

quer in das Flußbettund dienen dazu, den Anlandungen des Stromes einen Halt zu

geben. Die Wasserflächezwischenihnen nimmt am Stromlaufe nicht mehr Teil, setzt
sichallmählichzu und wird mit der Zeit zum festenUfer. Die Ansatzstelleder Buhne
am festen Lande (also am alten Ufer) heißtBuhuenwnrzel nnd ist durch einen Mark-

stein bezeichnet;ihre am weitesten in den Fluß ragende Spitze heißtBuhnenkopf.
Die Verbindungslinie der Buhnenköpfe— Streichlinie genannt s— bildet die dem

Strome siir die Zukunft vorgeschriebeneUferlinie. — Deckwerke sind feste, künstlische
Böschungen,welche sofort nach ihrer Anlage Strom und Ufer scharf voneinander

trennen. Sie sind kostspieligerals die Regulierung durch Bnhnen und finden sich im

Abstimmungsgebietnur an drei Stellen (bei Stangendorf, Groß-Grabauund an der

Miinsterwalder Briicke).
· »

SämtlicheBahnen auf der Stromstreckedes Abstimmungsgebietessind bereits vor

mehr als 35 Jahren erstmalig angelegt. Im Laufe der Zeit ist die Entwicklung so
weit vorgeschritten,daß die ehemaligeWasserflächesichzwischendem landwärts liegenden
Teil der Bahnen bereits an vielen Stellen zu nutzbarem Lande gewandelt hat. Der

Anlage neuer Buhnen bedarf es an keiner Stelle des Abstimmungsgebietes. Die Auf-

gabe der Strombauverwaltung besteht nur noch darin, die Buhnen zu erhalten, schad-
hafte Buhnen auszubessernund solche,die etwa ganz oder teilweise vom Strome ans-

gespültwerden, zu erneuern, außerdemin der Anlage kleinerer Zwischenwerke.
LangjährigeErfahrung hat gelehrt, daß der Bau und die Unterhaltung der

Buhnen zweckmäßigvom Strome aus geschieht. Uferwege,die den Strom auf eine
längereStrecke begleiten,gibt es nicht. Sie sind auch noch nie vermißtworden. Der
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Strom selbst ist die natürlicheFahrstraßefür die Baufahrzeuge und fiir die Heran-

schaffungund Weiterbeförderungdes Materials. Dieses Material wird teils den Forsten,
teils dem Gelände zwischenden Buhnen entnommen,wo die Aulaudungenhäufigstärker
zunehmenals erwünschterscheint. Nur hilfsweisewird auchdas Flußuferzur Entnahme
Von Erde, zur Ablagerung von Material und zur Unterbriugnng von Arbeitern benutzt.

Hierzu genügt im Höchstfalleein Streifen von 10 bis 15 m landwärts über die

Buhnenwurzeln hinaus. Einen größerenRaum nimmt die Strombauverwaltung schon
deshalb nicht in Anspruch,weil die Nutzung des dahinter liegendenLandes sonst beein-

trächtigtwird.

Wo feste Deckwerke bestehen,sind Fluß und Land durch die Kante des Deck-

werks scharf geschieden. Für die Unterhaltung genügt auch hier im Höchstfalleein

Streifen in der vorher erwähntenBreite von 10 bis 15 m.

Alle sonstigen Aufgaben der Strombauverwaltung (Strompolizei,Eisaufbruchi
arbeiten, Setzen von Schiffahrtszeichen)vollziehensich auf dem Strome selbst oder un-

mittelbar am Uferrande.

Diesen Erfahrungen trägt das Gesetz vom 20. August 1883 (Gesetzsamml.188:3,
S. 333) Rechnung, indem es der Strombauverwaltung alleinigen Besitz und volle

Nutzung an den Anlandungen zwischenden Buhnen gewährt(§ 5), ihr landeinwärts
am alten Ufer aber nur noch die ganz beschränktenRechte des §3 des erwähnten

Gesetzes (Entnahme von Erde, Lagerung von Material, Inanspruchnahme von Unter-

kunftsplätzenfür die Arbeiter) einräumt. librigens hat sich die Strombauverwaltung
auf Grund ihrer Erfahrungen sogar des Nutzungsrechts an der Fläche zwischen den

Buhnen teilweise freiwillig entäußertund sich mit einem Besitzstreifenbeguügt,der sich
nur bis zu einer Breite von durchschnittlich50 m hinter der Verbindungslinieder Bahnen-
köpfe (der sogenannten Streichlinie) erstreckt,also erheblichnäher zum Flusse liegt als

die Verbindungslinieder Buhnenwurzelu und entsprechendvom alten Ufer entfernt bleibt.

2. Hochwasserschutz und Entwässerung.

Das von der Strombauverwaltung wahrzunehmendeInteresse der Schiffahrt be-

schränktsich auf das zwischen den Uferränderndes Flusses eingeschlosseneFlußbett.
Wenn der Strom über seinen mittleren Wasserstandhinaussteigt und die Uferränder

überslutet,so hindert dieser Vorgang die Schiffahrt zunächstnicht. Werden auch die

am Uferrande aufgestelltenSchiffahrtszeichenüberflutetoder zerstört,so muß die Schiff-
fahrt eingestelltwerden, bei großemHochwasser ist sie unmöglich. Die bei starkem
Anschwellendes Flusses der Niederung drohende Überschwemmungsgefahrhat aber

mit der Schiffahrt auf dem Strome nichts zu tun.

Der den Flußlauf in größereroder geringerer Entfernung begleitendeDeich ist
nicht von der Strombauverwaltung, sondern von den im Deichverbandeder Marien-

werderer NiedeeungzusammengefchlosfenenNiederungsbewohnernangelegt und für die
-

Schiffahrt ohne Bedeutung. Er dient zum Schutzedes landwärts gelegenenNiederungs-
gebiets und ist an vielen Stellen um Hunderte von Metern von der Berbindungslinie
der Buhnenwurzeln entfernt An anderen Stellen tritt er hart an diese Linie heran,
so daß die Marksteine dort am Deichfußestehen. An solchenStellen ver-meidet es die

Strombauverwaltung grundsätzlich,bei ihren Arbeiten über die Verbindungslinieder

Buhnenwurzelnhinauszugehen; denn sie hat zu allen erforderlichenHilfsmaßuahmen
anderweitig reichlichPlatz nnd will natürlich die Verwaltung des Deiches in keiner

Weise beeinträchtigen-
18
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Die Entwässernngder Niederung hat vollends keinen Zusammenhang mit der

Weichsel. Sie geschiehtdurch eine Anzahl von Gräben, die landwärts vom Deiche

liegen und nach ihrer Jereinigung in der alten Nogat schließlichbei Weißenberg
am nördlichenEnde der Niederung durch ein Siel in die schiffbareNogat übergeleitet
werden-

These 10: Die dem polnischen Staate zu überlassendeKontrolle fällt mit der

Überwachungder Tätigkeit der Strombauverwaltung zusammen. Sachlich wird sie darin

bestehenmüssen,daß den polnischenBehördendas Recht eingeräumtwird, sich von dem

Zustande des Stromes und seiner Regulierung nnd Verbesserung(Strompolizei, Hafen-

anlagen, Cisaufbrucharbeiten,Schiffahrtszeichen,Vuhnenbanten nnd Deckwerke)durch

Kontrollorgane zu überzeugen,denen die deutschenBehörden alle ans die genannten

VerhältnissebezüglichenAuskünfteerteilen und Schriftstückezur Einsicht vorlegenwerden.

Räumlich erscheint es sachgemäß,die Kontrolle außer aus die Stromflächeselbst noch

auf einen Streifen auszudehnen,der bis zur Verbindungslinie der durch Marksteine
genau bezeichnetenBuhnenwurzeln verläuft.

.

Begründung: Das Interesse Polens an der zum Abstimmungsgebietund mithin
künftigzu OstpreußengehörendenWeichselstreckeist ein reines Schiffahrtsinteresse. Der

Hochwasserschutzund die Entwässerungder Niedernng kommen für Polen nicht in Frage,
da die Marienwerderer Niedernng ein in sich geschlossenesGanzes bildet, an welchem
Polen — abgesehen von den beiden kleinen, billigerweise künftig wieder mit dein

Deutschen Reichezu vereinigendenGemeinden Groß- nnd Klein-Wolz — nicht beteiligt
·

ist. Auch beschränktder Friedensvertrag die RechtePolens ausdrücklichauf den Strom

und auf sein östlichesUfer in der für die Regulierung und Verbesserungerforderlichen
Tiefe nnd gewährtPolen keinerlei Ansprücheauf eine Kontrolle des Hochwasserschutzes
oder gar der Entwässerungder Niederung

Vom Schiffahrtsinteresseaus bedarf Polen nur der Überwachungdes Stromes

selbst nnd seinesUfers in der erwähnten,für die Regulierung und Verbesserungerforder-
lichen Tiefe. Hierbei ist jedochzwischender eigentlichenRegulierungund Verbesserung
und bloßengelegentlichenHilfsmaßnahmenzu unterscheiden. Die in der Erläuterung
zu These9 unter Nr. 1 erwähntenausnahmsweise auf das festeUfer hinübergreifenden
Maßnahmen (Entnahme von Erde, Lagerung von Material, Inanspruchnahme von

Unterkunstsplätzen)tragen einen bloßenHilfscharakter und bedürfenkeiner besonderen
ÜberwachungFür die Überwachunggenügt es vielmehr völlig, wenn der polnische
Staat jederzeit in der Lage ist, sich von dem Zustande der Bahnen und der zwischen
ihnen liegendenFlächezu überzeugen.

Die Art und Weise der Kontrolle durchKontrollorgane und durch Erfordern
von Auskünftenergibtsichaus ihremWesen. Ob darüber hinaus aus dem Weseneiner wollen

und uneingeschränkten«Kontrolle auchdas Recht Polens zu folgern ist, die Abstellungvon

Mängelnund unter Umständenauchdie Herstellungneuer Strombauten rechtswirksamfordern
zu dürfen,erscheintdeshalbzweifelhaft,weil sich der Ausdruck »voll und uneingeschränkt«
nach dem Zusammenhangdes Artikels 97 Abs. 4 anscheinendgar nicht auf den sachlichen
Umfang des Kontrollrechts, sondern nur auf seine räumlicheErstrecknng(nämlichin
der Richtungauf die ganze Weichsel)beziehensoll.

These 11: Die Kosten der ihm zustehendenKontrolle hat der polnischeStaat

zu tragen.

Begründung: Da über die Kosten der Kontrolle nichts gesagt ist, sind sie
nach allgemeinenGrundsätzenvon demjenigenzu tragen, zu dessenGunstendas Kontroll-

recht begründetist. Das ist der polnischeStaat. — Die Sache liegt hier, wie einer



näherenAusführung wohl nicht bedarf, völlig anders als bei den verschiedenenim

Friedensvertrage vorgesehenenWiedergutmachungen.
Darin, daß Polen die Kosten der Kontrolle selbst trägt, liegt auch ein gewisser

Schutz des Deutschen Reichs gegen eine überspannungdes Kontrollrechts. Dieser

Schutzist um so mehr am Platze, als es tatsächlicheiner Kontrolle des deutschenStromes

durch Polen in keiner Weise bedarf. Denn auf dem Gebiete des Strombaues wie des

Wasserbauesüberhauptsind die Deutschen,wie jeder Sachkundigeweiß,den Polen seit

jeher überlegen. »

m. Zusammenfassung
Artikel 97 Abs. 4 schreibt vor, daß der Grenzfestsetzungfür das Abstimmungs-

gebiet in erster Linie das Ergebnis der Volksabstimmungzugrunde zu legen ist. Da

die Abstimmung überall und namentlich auch in der Weichfelniederungeine über-

ioältigendeMehrheit für Ostpreußenerbracht hat, wird also das ganze Abstimmungs-

gebiet bis zu seiner im Friedensvertrage festgelegtenGrenze, d. h. bis zur mittleren

Linie der Hauptschiffahrtsricmeder Weichsel,mit Ostprenßenund infolgedessenmit dein

DeutschenReiche zu vereinigen sein. Dem politischenStaate ist nur die Kontrolle

über die Weichsel und über ihr östlichesUfer in der für die Regulierung und Ver-

besserungsarbeitenerforderlichenTiefe einzuräumen.Diese Tiefe reicht bis zur Ber-

bindungslinieder Buhnenwurzeln. Der sachlicheUmfang des Kontrollerechts geht dahin,
daß den politischenBehördendas Recht eingeräumtwird, sich von dem Zustande des

Stromes nnd seiner Regulierung und Verbesserung(Strompoliz«ei,Hafenanlagen, Eis-

aufbrucharbeiten,Schiffahrtszeichen,Buhnenbanten,Deckwerken)durch Kontrollorgane zu

überzeugen,denen die deutschenBehördenalle auf die genannten Verhältnissebezüglichen

Auskünfteerteilen und Schriftstückezur Einsichtnahmevorlegen werden. Die Kosten
der Kontrolle trägt nach allgemeinenRechtsgrundsätzender polnischeStaat.

Zusatz: Nur dadurch, daß Deutschland die Gebietshoheitbis zur Fahrrinue der

Weichselbehält,kann der Provinz Ostprenßender ihr in Artikel 97 Abs. 5 ausdrücklich

zugesagte und für ihre LebensiiiteressenunentbehrlicheZugang zur Weichsel wirklich
»gesichert«werden-

V. Die Grenzzithng an der Weichsel
Eine Eingabe des Deichverbandes der Marienwerderer Niederung an den Obersten Nat

in Paris vom 4. August 1920.

l. Einleitung.
Der Deichverbandhat sich in größterBesorgnis um das Schicksalder Niederung

bereits in mehrfachenKundgebnngen an den Obersten Rat nnd an die Offentlichkeit
gewandt, um die Zerreißung des Deichschutzesdurch die ursprünglichgeplanteAbtrennung
eines Userstreifens in der Breite von 50 m abzuwehren Wir begrüßenes mit Ge-v

nugtuung, daß der Plan einer solchenmechanischenGrenzziehung,welcheden Deich an

fünf Stellen überschreitenwürde,nach zuverlässigerscheinendenMeldnngenaufgegeben
sein soll. Wir glauben daraus schließenzu dürfen,daß auch dein OberstenRat daran

gelegen ist, die Interessen der Deichgeuossenschaftin erster Linie zu schützen.Dies

geschiehtaber so lange nicht, als das rechteUfer auch nur teilweise in den Händen des

polnischenStaates bleibt und dem DeutschenReiche die Staatshoheit über Strom nnd

Ufer gänzlichentzogen wird. Wir bitten den oberstenRat deshalb auf das dringendste,
nicht auf halbem Wege stel)enznbleiben,sondern die großennnd berechtigtenInteressen
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der Bevölkerungvoll zu berücksichtigenund die ganze Riederung einschließlichdes geo-

graphisch und wirtschaftlichnotwendig zu ihr gehörendenVorlandes und einschließlich
der östlichenHälfte des Weichselstromesder deutschenStaatshoheit zu belassen.

Il. Deichfchutzund Stimmqu

Wie dem Obersten Rat aus früherenDarlegungen hinlänglichbekannt ist, hat
der Deich den Zweck, das einheitliche Überschwemmungsgebietder Niedernng
gegen Hochwasserzu schützen,währendder Strombau in erster Linie das Bett des

Flusses festlegenund ver-engen soll, um ihm schissbarzu machen und zu erhalten. Der

Deich dient also dem Lande und schütztes gegen den Strom, der Strombau dagegen
dient dem Strome in seiner Eigenschaftals durchgehendeSchiffahrtsstraße.Während
sich aber die Aufgaben des Deichverbandesim Schutze des Hinterlandes erschöpfen,hat

der Strombau gleichzeitigdie Nebenaufgabe, den Schutz des Hinterlandes gegen liber-

schwemmungen,soweit es in seinen Kräften steht, zu unterstützen
Der Strombau bedarf des Ufers nnr ausnahmsweise und hilfsireise und im

allgemeinen nur bis zur Qerbindungsliuie der Buhnenwurzeln oder um ein geringes
darüber hinaus. Denn die Schiffahrt hat naturgemäßkeine selbständigenInteressen
am Hinterlande, sondern gleitet, wie der Strom selbst, an ihm nur vorüber. Wo sie
des Warenaustauscheswegen anlegt, verliert sie ihren Charakter als reine Schiffahrt
und geht in den Güterumschlagüber. Der Deichschutzdagegen ist in mehreren
Richtungen auf das der Strombauverwaltnng unter-stehendeVorland nnd auf einen

guten Stromban längs des ganzen Jerlaufes des Deiches unbedingt angewiesen.
l. Der Deichschntzbedarf der Benutzung des zwischenDeich und Fluß liegenden

Vorlandes zur Unterhaltung und Verstärkungdes Deiches.
Die Hochwassergefahrbedroht den Deich immer nur an der Außenseite. Diese

Außenseitedes Deiches, der an fünf wichtigenStellen («beiKanitzken,Knrzebrack,Rothe-
bude, Anßendeichund Rudnerweide) unmittelbar an die Verbindungslinie der Bahnen-
wurzelnstößt,läßt sich ohne Benutzung des Vorlandes, d. h. also des Gebietes zwischen
den Bahnen, gar nicht unterhalten Der Deichhauptmannmuß in der Lage sein, ohne
erst Paßschwierigkeitenoder polizeiliche oder bürokratischeUmständlichkeitenüberwinden

zn müssen,in jedemAugenblickanordnen zu können,dasz das Vorland betreten wird

nnd daß Erde und Strauchwerkaus ihm zum Schutze des Deiches entnommen werden.

Namentlich zur Zeit-des Hochwasfers handelt es sich oft um Stunden, mitunter um

Minuten. Die Leute aus der ganzen Niederung kommen mit Fuhrwerken heran, um

den Deich zu verstärkenund zu schützen.Es wäre unbegreiflich,wenn das Schicksal
der ganzen, 20 000 ha großenNiederungin solchenZeitpunkten dadurchaufs Spiel gesetzt

würde,daß eine fremde Staatshoheit in der Lage wäre, die Arbeiten des Deichber-
bandes zu hemmen und zu unterbrechen

2. Die sorgfältigeUnterhaltung der Bahnen dient nicht nur der Regulierung
des Stro1nes, sondern zugleich dem Schutze des Deiehes. Der Deiehfußwürde gerade
an den gefährdetstenStellen der Unterspiilung ausgesetztseinlewenn der Fluß ständig
unmittelbar neben ihm dahinströmteund nicht durch das zwischenden Buhnen liegende
Vorland abgehalten wiirde.« Deshalb sind die Bnhnen auch ursprünglichvon der-

Dciehverwaltnngangelegt worden und erst später, als das Interesse der Schiffahrt
stärkerhervortrat, von der Strombauverwaltung übernommen worden.

Aus demselbenGrunde ist auch das Vorland zwischen den Buhnen schon seit
altersher von den Einwohnern der Niederung durch Einpflanzung von Strauchwerk be-

festigt worden.
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3. Besonderswichtig für den Dieichverbandist ferner derEisaufbruchim Früh-

jahr. Wenn Schnee und Eis am Oberlaufe des Stromes zu schmelzenbeginnen,dann

drückt das gewaltig anschwellendeWasser des Stromes gegen die Eisdecke,hebt und

zertrümmertsie und wälztdie Eisschollenmit sich. Die Schollen stoßenund heben sich
übereinander Erfolgt kein Eingriff, so setzensichdiese Geschiebean engen Stromstellen
fest und l.önneu,vom Grunde an anfwachsend,die Krone des Deiches erreichen. Sie

hemmen den Ablauf des Wassers und zwingen es, über den Deich hinweg in die

Niedertng überzutreten.
.

Gleichzeitigstoßendie Eisschollenauf dem ungeregeltenWasser-
laufe gegen den Deich, zerstörenihn und bringen die Gefahr des Deichbruchesmit sich
(so geschehenim Jahre 1888).

Allen diesen Gefahren kann die Deichgenossenschaftaus eigener Kraft nicht be-

gegnen, da sie nicht Herrin über den Strom ist. Es ist daher Aufgabe der Strom-

bauverwaltuug, die örtlichenInteressen der Niederung dadurch zu fördern,daß sie den

Schmelzwasseruund den in ihnen treibenden Eisscholleneinen glatten und ungehinderten
Abfluß ermöglicht.Dies geschiehtalljährlichdurch Eisaufbruch mittels Brechdainpfers.
Der Deichverband erstattet deshalb der Strombauverwaltung alljährlichanteilig die

Kosten der hierfür geleistetenArbeiten.
«

Zu l bis Das Lebensinteresseder Marienwerderer Niederung zwingt daher
gebieterischzu der Forderung, daß die Strombauverwaltung auf der ganzen die

Niederng begleitendenStromstrecke in deutscherHand bleiben muß. Der polnische
Staat hat am Strome, soweit er an deutschemHinterlande vorbeifließt,nur ein Schiff-
fahrtsinterefse und wird durch die BedürfnissederNiederung in keiner Weise berührt.
Auch beim besten Willen kann eine fremde Staatshoheit uns nicht so schützenwie die

eigene,da es einer ständigenFühlungnahmezwischenDeichverband nnd Strombauver-

waltung bedarf, wie sie mit einer fremden Strombauverwaltung nicht möglichist.
Endlich kann der Deichverbandden Hinweis darauf nicht unterlassen,daß die Beamten

der polnischenStrombauverwaltung bei der BevölkerungkeineswegsdasselbeVertrauen

genießen,wie diejenigender deutschen. Nur wer geflissentlichdie Augen schließt,kann

sich die Tatsacheverhehlen,daß das Beamtentum überhauptund insbesonderedas strom-
bautechnischeBeamtentum in Polen hinter dem deutschen an Sachkundennd Erfahrung-
weit zurückbleibt.

·

Was insbesonderedie Eisbrucharbeitenangeht, so darf sichOstpreußenunbedenk-

lich darauf verlassen,daß der Freistaat Danzig, schon im Interesse des Schutzes des

großenzwischenWeichselund Nogat liegendenWerders, dem Schmelzwasserdurch Eis-

brecherarbeiteinen regelmäßigenAbflußverschafft· Die anschließendenAufbrucharbeiten
auf der Stromstrecke von Weißenbergaufwärts bis Groß- und Klein-Wolzwerden aber

nur dann im Interesse der Marienwerderer Niederung durchgeführtwerden, wenn sich
die sachkundigedeutscheStrombauverwaltung dafür einsetzt. Falls Deutschland von

jeder Beteiligung am Strombau ausgeschlossensein sollte, so besteht sogar die Gefahr,
daß von polnischer Seite eine Überflutungder Marienwerderer Niederungzur Rettung .

des eigenen — polnischen —- Ufers nicht ungern gesehenwerden würde.

4. Endlichsei wegen des Uferstreifensbemerkt,daß die Niederungauch ein rein

wirtschaftlichesInteresse am Vorlande und am Zutritt zum Strom hat. In dieser
Richtung berühren sich die Interessen aller Niederungsbewohner,von denen nur die

Fischer,Korbmacherund Viehhalter hervorgehobenseien, die des Uferstreifens-·bisan

den Strom heran dringend bedürfen. -

.

Ebenso wie ganz Ostpreußenbraucht ferner natürlichauch die Marienwerderer

Niederung den Zugang zum Strome für den GüteraustauschDer Strom bildet-für
it)
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den Deichverbandnoch besonders die Verkehrstraßezur Heranfchasfungdes Deichschutzi
amterials (Stranchwerk,Pfähle, Steine, Draht).

m. Der Johannisdorfer Bezirk.

Nach Zeitungsmeldungen sollen die fünf Ortschaften Johannisdorf, Anßendeich,
Neuliebenan,Kleiufelde und Kramershof der politischen Gebietshoheit unterstellt nnd

damit aus dem Deichverbande der Marienwerderer Niederung herausgerissenwerden«

Diese Meldung ist für jeden, der die Verhältnisseder Niederungkennt, unfaßbar.
1. Die Niedernng bedarf eines einheitlichenDeichschutzes,der an keiner Stelle

unterbrochen werden darf. Reißt der Deich auch nur an einer einzigenStelle, so ist
die ganze 20000113 große Niederung gefährdet. Es ist, wie jeder Sachverständige
bestätigenmuß, und wie der Oberste Nat bereits dadurch anerkannt hat, daß er den

Plan der Abtrennung eines 50 m-Streifens hat fallen lassen, technischnicht möglich,
die Niedernng zu schützen,ohne daß der Deich einer einheitlichenLeitung untersteht.
Deshalb werden wir nicht aufhören,zu fordern, daß die OrtschaftenKlein- und Groß-

Wolz am oberen Ende derNiederung wieder der deutschenStaatshoheit unterstellt
werden, und deshalb .erl)ebenwir eindringlich dieselbe Forderung für die fünf Ort-

schaften bei Iohannisdorf Der Friede von Versailles vertritt den Grundsatz,daß sich
aus wirtschaftlichen und geographischenGründen die Minderheit der Mehrheit fügen
müsse. Die mit politischenBestandteilen durchsetztenOrtschaften des Johannisdorfer
Vezirkesmüssensich deshalb der sie umgebendengeschlossenendeutschenMehrheit fügen
und um des Schutzes der ganzen Niederung willen bei Deutschland bleiben.

2. Es ist nicht durchführbar,etwa einen zweiten Deich zwischenden von Polen
beanspruchtenOrtschaften und dem deutsch bleibenden Teile der Niederung zu ziehen.
Zur Errichtung eines solchen zweiten Deiches fehlt es an Ort-und Stelle an Material.

Der Deich würde fruchtbares Niederungsgebietdurchschneidenund damit entwerten. Bei

den heutigen Arbeitslöhnen,bei der Notwendigkeitder Heranführungvon Material ans

der Ferne nnd mit Rücksichtauf die Kosten der Enteignung des wertvollen Grund und

Bodens würden sich die Gesamtkostendes neuen Deiches mindestens auf 10 Millionen

Mark stellen,also auf einen Betrag, der den Wert der fünf abzutretendenOrtschaften
übersteigt. ,

,

Der neu zu ziehendeDeich würde außerdem«dasEntwäfserungsfystemder Marien-

werderer Niedernng zerstören. Sowohl die alteNogat wie die Kathrinke, welche eine

Hauptentwässerungdes ganzen Polders darstellen,müßtenmit unverhältnismäßighohen
Kosten verlegt werden.

«

Die fünf Ortschaften selbst würden durch ihre Abtrennung vom Deutschen
Reiche schwer geschädigtwerden. Die Zerreißungihres Entwässerungssystemswürde

zur Verfumpfung ihres Gebiets führen müssen. Sie würden auch nicht in der Lage
sein, das Grabenfystein und ihren Deichschutzauf eigene Kosten auszuführenund zu

unterhalten,da diese Kosten bisher stets von der gesamten Niederung in ihrer vollen

Breitenerstreckunggetragen worden sind.
Jm Winter würden die Ortschaften von jedem Verkehr,auch von der ärztlichen

und geschäftlichenVersorgung abgeschnittensein, da ein Fährbetriebnach dem polnischen
Ufer dann technischnicht möglichist.

»»

4. Die Bewohner der fünfOrtschaftenwollen auchdeshalb gar nicht zu Polen.
Auch diejenigenEinwohner, die am 11· Juli ihre Stimme für Polen abgegebenhaben,
haben damit nur zum Ausdruck bringen wollen, daß sie den Wunschhatten, das ganze

Abstimmungsgebietmöchtean Polen fallen.v Sie sind aber aufs höchstebestürzt,daß
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sie nun für sich allein aus dem im übrigenbei Deutschland bleibenden Abstimmungss
gebiet herausgeschnittenund sichselbst iiberlassenwerden sollen· Eine solcheZerreißung
des Niederungsgebiets nnd des Uferlandes haben sie weder gewollt noch auch für
möglichgehalten. Wenn sie ans naheliegendenGründen mit öffentlichenErkärungendieser
Art teilweisezurückhalten,so ist ihre Willensmeinungdurch unparteiischeAnsfrager doch
müheloszu erforschen. Auch haben sie den nnterzeichnetenDeichhauptmannausdrücklich
beauftragt, alles zu tun, um noch in letzter Stunde dafür zu sorgen, daß sie bei der

Gesamtniederung verbleiben,und sie haben mich ausdrücklichgebeten,michbesonders in

ihrem Interesse bei dem OberstenRat für ihre Belassung bei Ostpreußenzu verwenden.

IV. Der Hafen von Kurzebracii.
Mit tiefem Schmerze nnd mit Bitterkeit hat der Deichverband ferner von dem

Plan Kenntnis genommen, auch den Hafen von Kurzebrackan Polen auszulieferu.
In diesem Hafen lagen regelmäßigdie Materialien der Strombauverwaltung in

solchem Umfange, daß ein Teil davon zum Schutze des Deichverbandeszur Ber-

siigung stand nnd der Deichverband stets im Augenblickeder Gefahr daran zurück-
greifen konnte. Der Haer war also eine ständigeVorratskammer für den Deich-
verbaud. Fällt er an Polen, so verliert der Deichverbaad die Möglichkeit,sichin dieser
Weise zu schützen,auch weiß er dafür keinen Ersatz.

Aber auch abgesehen von diesem besonderenInteresse vermag der Deichverband
überhauptnicht zu verstehen, aus welchemerdenklichenGesichtspunkteheraus hier ein

Hafen nicht, wie es sichsonst dochvon selbstversteht,zum Hinterland,sondernzu einem

anderen Staate geschlagenwerden soll, zumal gerade der Hafen von Kurzebrackinfolge
seiner Verbindung mit der Kleinbahn die günstigsteStelle für den im Friedensvertrage
vorgesehenenZugang Ostpreußenszur Weichsel darstellt.

·

V. Entwäfferung der Niederung. »

Die Entwässerungder Niederng geschieht mittels Gräben, deren Wasser bei

Weißenbergdurch ein Siel in die schissbareNogat überführtwird. An dieser Stelle

befinden sich drei Wasserbauwerke,nämlich die Schiffahrtsschleuseder Nogat, das

EinlaßbanwerkzwischenWeichselnnd Nogat und das Siel, durch welches die Ent-

wässerungder Marienwerdcrer Niedcrung in die Nogat abläuft. Nicht nur am Siel,
dessen unsachgemäßeVerschließungzur sofortigen Versumpfung der Niederung führen
müßte,sondern auch am Einlaßbauwerkhat die Niederung ein Lebensinteresse.Wird
durch das Einlaßbauwerkeine übermäßigeWassermengein die schiffbareNogat über-

geleitet, so kann nicht nur das Wasser aus der Niederung nicht mehr in die Nogat
iiberströmen,sondern es tritt umgekehrtdas Nogatwasser im Wege des Rückstauesin
die Niederuugsgräbenüber und kann dort die größtenVerheerungenanrichten. Die

Niederung ist daher nur geschützt,wenn, wie bisher-,Siel und Einlaßbauwerkin deutscher
Hand bleiben und der entscheidendeEinflußauf ihre Ossnungund Schließnngin über-

einstimmung mit den geschlossenenVerträgendem Deichverbandeverbleibt.

Vl. Gerechtigkeit-
Die Bevölkerungder Niederuug erhebt endlich mit Ernst und Nachdruck die

Forderung nach gerechterBehandlung Der Friede von Versailles verheißtuns Ge-

rechtigkeitund stellt für das Abstimmungsgebietin die erste Reihe den Gedanken des

Selbstbestimmungsrechts,in die zweite denjenigender Berücksichtigungder geographischen
und wirtschaftlichenLage. Nach dem Selbstbestimmuugsrechtder Völker steht das Ab-
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stimmungsgebiet,soweit die Bewohner deutschgestimmthaben, uns zu, und die kleine

polnischeMinderheit im Johannisdorfer Bezirk muß sichaus Gründen drr geographischen
und wirtschaftlichenLage der sie umgebendendeutschenMehrheit ebensofügen,wie nach
den Worten der Antwortnote vom 16. Juni 1920 die unbestreitbardeutscheBevölkerung
von Brombergder sie angeblichumgebendenpolnischenMehrheit »geopfert«worden ist.
Die nach Artikel 97 Abs. 4 an Polen zu überlassendeKontrolle «überdie Stromregui
lierung hat mit der Staatshoheit über das Abstimmungsgebietnichts zu tun. Ihre

Erweiterung zur Staatshoheit würde —- das müssenwir angesichts des Ernstes der

Lage unumwunden aussprechen — einen glatten Rechtsbruch bedeuten,gegen den wir

im voraus aufs schärfsteVerwahrung einlegen und dem wir uns niemals fügenwerden.

Die alliierteu Hanptmächtehaben die Gewalt des Schwertes auf ihrer Seite. Wir

warnen aber davor, diese Gewalt anstatt der reineren und auf die Dauer stärkeren

der Gerechtigkeitin die Wagschale der Entscheidungzu werfen. Die Folge würde nur

die sein, daßGründe des Zwistes und des Gegensatzesgeschaffenwerden würden,welche
unser Gebiet niemals zur Ruhe kommen lassen würden. Denn niemals werden wir

aufhörenkönnen,mit Ansdauer und Beharrlichkeit zu fordern, daß unser Lebensinteresse
gewahrt werde nnd daß das einheitliche Liberschwemmungsgebietder Niederung ein-

schließlichdes notwendig zu ihm gehörendenBorlandes derselbenStaatshoheit unterstellt
bleibe wie die Niederung selbst. Bei einer anders lautenden Entscheidungwird —- so
fiirchten wir -— nur zu bald der Tag kommen, an dem der nicht mehr genügend

geschätzteDamm zerreißtund einzerstörendesHochwasserdas Werk mühseliger,Jahr-

hunderte alter Arbeit vernichtet und uns alle verarmen läßt. Noch lauter als heute
werden wir es dann in alle Welt hinausrufen, daß der Oberste Rat in Paris und er

allein die Verantwortung dafür trägt, und bis anf den letzten Mann wird -— das

wissen wir schon heute gewiß — die Bevölkerungder Johannisdorser Gegend in diesen

unsern anklagendenRuf einstimmen.

»

Noch ist das drohendeUnheil nicht geschehen,noch haben es die alliierten Mächte
in der Hand, Gerechtigkeitzu üben.·Ob dem polnischenStaate auf die ihm durch die

VolksabstimmunggeschlageneWunde durch anderweitiges Entgegenkommenauf unsere

Kostenein Pflaster gelegt werden soll, das ist ein kleiner Gesichtspunkt,der bei einem

gerechten Richterspruchenicht ins Gewicht fallen darf. Eine große und schöneTat

aber würde es sein,«wenn der Oberste Rat sich entschließenwollte, in einein Falle,
wo alle Gründe der Gerechtigkeitausschließlichfür Deutschland sprechen,dem waser-

losen Deutschen Reiche die verheißeneGerechtigkeitohne Abzug widerfahren zu lassen.

AuchfürPolen würde eine solcheEntscheidungdas beste sein; denn ein altes deutsches

Sprichwort sagt, nnd tausendjährigeErfahrung hat es bestätigt: »icnrechtGut ge-

deihet uicht.«"
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